Besondere Schutzbedurftlgkelt ~

ZW|schen Rechtsanspruch und Umsetzung

Dokumentation der Online-Tagung vom 3.-5. Mai 2021




IMPRESSUM

Herausgeberin:
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft
Psychosozialer Zentren fiir Fliichtlinge und Folteropfer - BAfF e.V.

Paulsenstrafte 55-56
12163 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 310124-63
E-Mail: info@baff-zentren.org
Web: www.baff-zentren.org

Redaktion: BAfF | Lisa vom Felde, Isabelle Hindenberg, Leonie Teigler
Konzept & Gestaltung: RadiCon | Berlin, Kerstin Conradi

Titelfoto: Getty Images/Anastasiia Krivenok

Beteiligte Organisationen:

- SCHWULEN
. BAFI &) ~ENTRUM ‘ BERATUNG
' UBERLEBEN ‘ BERLIN
’ - EERgty

XENION

Psychosoziale Hilfen fiir
politisch Verfolgte eV.

Geférdert von:
== E Deutsches LOTTO T
== DER PARITATISCHE + R STIFTUNG Europa fordert
UNSER SPITZENVERBAND Kreuz BERLIN Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, der UNO-Fliichtlingshilfe e. V.
und der Beauftragten des Berliner Senats fiir Integration und Migration kofinanziert.

)

Senatsverwaltung

. 1 fur Integration, Arbeit b L]
UNO und Soziales ‘ emrm
Fliichtlingshilfe

Europaische Union Deutschland
fiir den UNHCR.

© BAfF e.V. 2021, alle Rechte vorbehalten.


mailto:info@baff-zentren.org
http://www.baff-zentren.org

Besondere Schutzbedurftigkeit -

Zwischen Rechtsanspruch und Umsetzung

Dokumentation der Online-Tagung vom 3.-5. Mai 2021



mailto:info@baff-zentren.org
http://www.baff-zentren.org

Inhalt

1.

“Setting the basis”:
(juristische) Einfithrung und Begriffsklarung

ANNA SUERHOFF, Deutsches Institut fiir Menschenrechte

Aspekte der Praxis:

Uber Grenzen und Moglichkeiten der
Zuschreibung von Vulnerabilitidten
DAVID KELLER, Zentrum UBERLEBEN;

FALK WACHSMANN, Schwulenberatung Berlin GmbH;
HELEN DEFFNER, Fliichtlingsrat Sachsen-Anhalt

Moderation: MONIQUE MORISSE, Zentrum UBERLEBEN
und STEPHAN JAKEL, Schwulenberatung Berlin GmbH

Wer ist ,,vulnerabel*“? Philosophisch-ethische
Reflexion eines ambivalenten Konzepts

SYLVIA AGBIH, Fakultat fiir Geschichtswissenschaft,
Philosophie und Theologie, Universitit Bielefeld

Are we vulnerable
or are we made vulnerable?

JENNIFER KAMAU, International Women* Space

Blick an die europdischen AuRengrenzen
aus juristischer, politischer und
aktivistisch-praktischer Perspektive
CLARA ANNE BUNGER, Equal Rights Beyond Borders;

MARIE VON MANTEUFFEL, Arzte ohne Grenzen;
TAREQ ALAOWS, Seebriicke Berlin

Vom Gliicksspiel zum geordneten System.
Status quo, Modelle und Herausforderungen

LISAVOM FELDE, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft
der Psychosozialen Zentren fiir Fliichtlinge und Folteropfer (BAfF e.V.)

Berliner Netzwerk fiir besonders
schutzbediirftige gefliichtete Menschen

ULLIKA BORKAMP, KuB Berlin;

SIMON EBNER, AWO Mitte;

AYLEEN GUNGOR, BBZ Berlin;

ULRICH HUNDT; BZSL e.V.;

Moderation: JAN DRUNKENMOLLE, Xenion e.V.

Besondere Schutzbediirftigkeit
und die Realitaten der Versorgung
LOUISE BIDDLE, Universitat Heidelberg;

KAYVAN BOZORGMEHR, Fakultat fiir Gesundheitswissenschaften,
Universitat Bielefeld

22

23

24

25

29

41



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Workshop 1: Machtkritische Perspektiven
auf die (Beratungs-)Arbeit zu Schutzbediirftigkeit 42

RAFIA SHAHNAZ, GLADT - Selbstorganisation
von Schwarzen und of Color Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*,
Inter* und Queere Menschen in Berlin

Workshop 2: InTo Justice:
Interdisziplinare Sachverhaltsaufklarung
bei Folterfolgen 44

CHRISTIAN CLEUSTERS, MFH Bochum;

FELIX MAYER/ LISA KONIG, Rechtsmedizin Diisseldorf;

THOMAS WOLTER/ CHRISTOPHER HOCHSCHEID, Rechtsmedizin GieRen;
CARINA HEYDE/FELIX AHLS, PSZ DUSSELDORF; LEONIE TEIGLER, BAfF e.V.

Workshop 3:

Modelle der Identifizierung von Schutzbedarfen.
Good Practice und Herausforderungen. 52
ALVA TRABERT, Rosa Strippe e.V.; Lea Flory, BAfF e.V.;

CAROLINE GRITSCHKE, amnesty international Stuttgart;

HEIKE MARTIN, Refugio Miinchen;

LENA OTTENSMEIER, GGUA Miinster

CAROLINE GRITSCHKE - Themengruppe ,,Refugees helfen®,
Netzwerk LSBTTIQ Baden-Wiirttemberg

LENA OTTENSMEIER, Psychosoziale Erstheratungsstelle

Zentrale Unterbringungseinrichtung Miinster

Workshop 4: Gleich und doch anders. Beratung von
LSBTI* Gefliichteten 57

FALK WACHSMANN, DANIJELA REMER, Schwulenberatung Berlin gGmbH
Protokoll: HANS KALBEN, Schwulenberatung Berlin gGmbH 57

Workshop 5: Psychosoziale Zentren als Orte
interdisziplinarer Zusammenarbeit - Potenziale,
Herausforderungen und Grenzen 61

LUCIANA DEGANO KIESER, OLIVER GOBEL, DAVID KELLER, MONIQUE MORISSE,
FRIEDERIKE SCHWARZKOPF, LEANDRA KUHN, Zentrum UBERLEBEN

Workshop 6: Expanding the lens of vulnerability 64
DR. ERINN GILSON, Merrimack College, USA

Workshop 7: The importance
of self-organization as a tool of resistance 70

JENNIFER KAMAU, International Women* Space
aufgezeichnet von LYNN KLINGER, Xenion e.V.

Digitaler Biichertisch 73






‘“Setting the basis”:
(juristische) Einfithrung
und Begriffsklarung

ANNA SUERHOFF, Deutsches Institut fiir Menschenrechte

Besondere Schutzbediirftigkeit ist das iibergeordnete Thema dieser Tagung.
Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff, wo ist er rechtlich verortet
und was folgt daraus, wenn jemand als besonders schutzbediirftig identifiziert wird?
Zu diesen Fragen méchte ich lhnen einen ersten Uberblick geben, der sich, wie
schon der Titel nahelegt, vorrangig auf die asylrechtliche Einordnung beschrankt.
Um die rechtlichen Grundlagen ranken sich natiirlich wiederum viele praktische,
politische, aber auch grundsatzliche Fragen, die sicher genug Diskussionsstoff fiir
eine dreitagige Tagung bieten.

Neben dem Begriff der besonderen Schutzbedurftigkeit werden oft auch Begriffe
wie Vulnerabilitdt oder auch Menschen mit besonderen Bedarfen oder Bediirfnissen
verwendet. Inhaltlich meinen sie in der Regel dasselbe, zumindest im fliichtlings-
rechtlichen Kontext. Abseits des Rechts kann man diskutieren, was die verschiede-
nen Begriffe transportieren oder auch wie sie den Blick auf die Menschen beein-
flussen, die darunter gefasst werden. Auch darum wird es im Verlauf der Tagung in
verschiedenen Vortragen gehen, worauf ich schon sehr gespannt bin. Meine Auf-
gabe ist es nun aber zunachst das rechtliche Grundgeriist darzustellen und damit
einen Ausgangspunkt und die Basis fur die weitere Diskussion zur praktischen Um-
setzung und kritischen Auseinandersetzung zu schaffen.

Die erste Frage, die sich stellt, lautet: Wer ist rechtlich gesehen besonders schutz-
bediirftig und was ist der Sinn dahinter, bestimmte Gruppen gesondert her-
vorzuheben?

Ich beginne auf der hdchsten Ebene, und zwar auf der der internationalen Vertrage
und Konventionen. Diese erscheinen einem in der taglichen Arbeit sicher oft fern
und nicht immer fiir die Praxis handhabbar, doch sollte man sie nicht auRer Acht
lassen, ganzim Gegenteil. Im Flichtlingskontext wiirde man vermutlich am ehesten
an die Genfer Fliichtlingskonvention denken, das Instrument zum internationalen
Schutz von Fliichtlingen. Der Schutzgedanke in Form von Schutz vor Verfolgung im
Herkunftsland ist hier leitend und bildet das Fundament des internationalen Fliicht-
lingsrechts. Regelungen zu einzelnen Gruppen, denen ein besonderer Schutzbedarf
im asylrechtlichen Verfahren oder beziiglich der Aufnahmebedingungen zugespro-
chen wird, finden sich in der Genfer Fliichtlingskonvention jedoch nicht.

Dagegen wurden in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von Ubergeordneten
internationalen Konventionen geschaffen, die den Staat hinsichtlich einzelner Per-
sonengruppen besonders verpflichten. Beispielsweise die UN-Kinderrechtskon-
vention, die UN-Behindertenrechtskonvention oder die UN-Frauenrechtskonven-
tion oder auf der Ebene des Europarates die Konvention gegen Menschenhandel.
Sie formulieren Leitlinien und Rechte, die die Unterzeichnerstaaten diesen Personen
zusichern mussen.



Nehmen wir als Beispiel Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention. Dieser besagt:
Bei allen Mallnahmen, ob sie von 6ffentlichen oder privaten Einrichtungen der so-
zialen Fursorge, Gerichten, Verwaltungsbehdrden oder Gesetzgebungsorganen ge-
troffen werden, ist das Wohl des Kindes als Gesichtspunkt vorrangig zu berticksich-
tigen. Aufgrund seiner umfassenden Geltung findet dieser Grundsatz daher auch
Anwendung auf das Asylverfahren. Zusatzlich verlangt Artikel 22 konkret, dass ein
Kind angemessen Schutz und humanitére Hilfe bei der Wahrnehmung seiner Rechte
im Asylverfahren erhalt.

Der UN-Kinderrechtsausschuss, der tiber die Umsetzung und Einhaltung der Konven-
tion wacht, veroffentlicht regelmaRig so genannte General Comments. Diese sind
eine Art Auslegungshilfe fiir die teilweise noch recht abstrakten Konventionsrechte
in Bezug auf konkrete Sachverhalte. So hat er auch ein General Comment zu den
Rechten von Kindern im Kontext von Migration veréffentlicht, in dem er unter ande-
rem zum umstrittenen Thema der Altersfeststellung Position bezieht. Diese Gene-
ral Comments sind nicht rechtlich bindend, miissen aber von den Staaten bei der
Auslegung der Konventionsrechte berticksichtigt werden. Daher sollte man die inter-
nationalen Menschenrechtsvertrage und ihre Vertragsorgane auch fiir die konkrete
Praxis in Deutschland im Hinterkopf haben. Die volkerrechtlichen Pflichten, die sie
flr Deutschland beinhalten, konnen an der ein oder anderen Stelle auch auf den
asylrechtlichen Kontext angewandt werden.

Spezifischer zum Thema Schutzbediirftigkeit und Flucht wird es auf der euro-
paischen Ebene. Am haufigsten taucht der Begriff im europaischen Sekundar-
recht auf. Das heif3t, in verschiedenen Richtlinien und Verordnungen, die Teil des
gemeinsamen europdischen Asylsystems sind und damit in allen EU-Mitgliedstaa-
ten Anwendung finden. Dies sind unter anderem die Aufnahmerichtlinie, die Quali-
fikationsrichtlinie, die Dublin Il Verordnung und die Rickfiihrungsrichtlinie. Diese
Rechtstexte beziehen sich zum Teil auf unterschiedliche Abschnitte wahrend und
auch nach einem Asylverfahren. Sie formulieren bestimmte Pflichten der Mitglieds-
staaten im Bezug auf die Gruppe der besonders Schutzbedirftigen.

Ziel des Konzepts der besonderen Schutzbediirftigkeit im europdischen Kontext ist
es, notwendige und spezifische Verfahrens- und Aufnahmegarantien auszuldsen,
um allen Asylsuchenden einen moglichst effektiven und gleichwertigen Zugang zum
Asylverfahren zu gewahrleisten. Es dient also dazu, Hiirden und Zugangsbeschran-
kungen, mit denen sich bestimmte Asylsuchende konfrontiert sehen, abzubauen
und auf ihre besonderen Bediirfnisse zu reagieren.

Eine Aufziahlung der Personengruppen, die von der EU als besonders schutz-
bediirftig eingestuft werden, findet sich in Artikel 21 der Aufnahmerichtlinie.
Hervorgehoben werden hier unbegleitete Minderjahrige, Menschen mit Behinde-
rungen, Altere, Schwangere, Alleinerziehende mit minderjahrigen Kindern, Opfer
von Menschenhandel, Personen mit schweren korperlichen Erkrankungen oder
psychischen Stérungen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige
schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben.
Man sieht, dass die durch internationale Konventionen geschutzten Gruppen hier
Einzug erhalten haben, aber die Aufzdhlung darliber hinaus geht. Zudem ist diese
Aufzahlung nicht abschlieRend. So werden z. B. auch LSBTI Asylsuchende oder An-
alphabet*innen darunter gefasst, auch wenn sie nicht explizit genannt werden. Es
ist daher wichtig, sich nicht ausschlieRlich auf die genannten Kategorien zu be-
schranken. Die individuell unterschiedliche Situation von Menschen kann aus dem



Zusammenwirkung verschiedener Faktoren, wie z. B. Geschlecht, Alter, Religion oder
dem physischen oder psychischen Zustand, sowie duReren Faktoren, wie z. B. Erfah-
rungen auf der Flucht oder im Herkunftsland, geschlechtsspezifische Gewalt, Ab-
hangigkeiten oder einem unsicheren Aufenthaltsstatus bestimmt werden.

Die Aufzahlung in Artikel 21 der Aufnahmerichtlinie bildet eine gute Orientierung
und Basis zur Identifizierung besonderer Schutzbediirftigkeit. Man sollte aber auch
immer, wie Jurist*innen gerne sagen, die individuellen Umstéande des Einzelfalls
beriicksichtigen. Auch ist zu beachten, dass nicht alle Asylsuchenden, die in eine
der Kategorien fallen, in gleichem Male die gleichen besonderen Beduirfnisse haben
und Unterstitzung benétigen. Auch hier muss im Einzelfall geschaut werden, wie
die individuelle Situation ist.

In der Praxis schlieRt sich daran zwangslaufig die Frage an, wie die besondere Schutz-
bediirftigkeit und die sich daraus ergebenden Bedarfe friihzeitig identifiziert
werden. Diesbezliglich bleibt die Aufnahmerichtlinie noch recht vage. In Artikel 22
heildt es, ,, die Mitgliedsstaaten beurteilen, ob der Antragsteller ein Antragsteller mit
besonderen Bedtirfnissen bei der Aufnahme ist“. Die Mitgliedsstaaten ermitteln
ferner, welcher Art diese Bediirfnisse sind. Diese Beurteilung muss innerhalb einer
angemessenen Frist nach Eingang eines Antrags auf internationalen Schutz in die
Wege geleitet werden. Besonderen Bediirfnissen muss auch dann Rechnung ge-
tragen werden, wenn sie erst in einer spateren Phase des Asylverfahrens zutage
treten.

Auch die UN-Menschenrechtsvertrage verlangen eine Identifizierung und Feststel-
lung der Bedarfe fiir bestimmte Gruppen. So hat der UN-Fachausschuss zur Frauen-
rechtskonvention darauf hingewiesen, dass Verfahren eingefiihrt werden sollten,
die sicherstellen, dass weibliche Asylsuchende mit besonderen Unterstiitzungsbe-
darfen friihzeitig identifiziert werden. Auch der UN-Ausschuss gegen Folter emp-
fahl Deutschland das Personal zu schulen, um Uberlebende von Folter und anderen
schweren Menschenrechtsverletzungen zu erkennen. Fir die Untersuchung von
Folter wird zudem haufig auf das sogenannte Istanbul Protokoll verwiesen, welches
ein international anerkanntes Handbuch zur Identifizierung von Anzeichen fiir Folter
und Misshandlung ist.

In Deutschland sind fiir die Unterbringung der Asylsuchenden die Bundeslander
zustandig. Dementsprechend sieht der Bund die Verantwortung zur Schaffung
von Verfahren und Standards der Identifizierung vorrangig bei den Landern, was,
wie wir schon gehort haben, zu einer recht unterschiedlichen Praxis in den einzelnen
Bundeslandern flihrt. Hinzu kommen ganz praktische Fragen. Einige Faktoren, wie
das Alter oder eine korperliche Behinderung, Schwangerschaft oder Familien mit
kleinen Kindern lassen sich noch vergleichsweise leicht erkennen. Bei anderen
Faktoren, die einem nicht direkt ins Auge springen, kann es schon schwieriger wer-
den. Dies ist beispielsweise bei Traumata und psychischen Beeintrachtigungen,
bei Uberlebenden von Folter oder Menschenhandel oder bei LSBTI Gefliichteten
der Fall. Haufig braucht es hier Zeit und Vertrauen, damit sich Antragsteller*innen
aus diesen Gruppen zu erkennen geben. Auch spielt die Schulung des behérdli-
chen Personals hier eine grofie Rolle. Doch zu diesen Problemfeldern werden die
Praktiker*innen im Verlauf der Tagung sicher noch einiges berichten kénnen.

Wurde eine besondere Schutzbedrftigkeit festgestellt, stellt sich die Frage, wie
den besonderen Bedarfen konkret Rechnung getragen wird. Bei der Aufnahme von



Asylsuchenden betrifft das vor allem die Unterbringung, Versorgung und den Zugang
zu medizinischer Behandlung und psychologischer Betreuung. Fiir Minderjahrige
und Uberlebende von Folter, Vergewaltigung oder anderen schweren Gewalttaten
werden in der Aufnahmerichtlinie einige staatliche Verpflichtungen naher konkre-
tisiert. So muss z. B. das Betreuungspersonal adaquat ausgebildet sein und sich
hinreichend weiterbilden. Unbegleitete Minderjahrige sind zudem in speziellen
Aufnahmeeinrichtungen oder Pflegefamilien unterzubringen.

Die weitere Ausgestaltung der Unterstiitzung und Schutzvorkehrungen liegt wie bei
der Schaffung von Verfahren zur Identifizierung in der Verantwortung der Lander und
Kommunen. Der Bund hat lediglich in §42 Abs. 2a Asylgesetz hervorgehoben, dass
die Lander geeignete MaRnahmen treffen sollen, um bei der Unterbringung den
Schutz von Frauen und schutzbediirftigen Personen zu gewahrleisten. Uber § 53
Abs. 3 Asylgesetz gilt dies auch fiir Gemeinschaftsunterkiinfte. Aufgrund der weiten
Formulierung der geeigneten MaRnahmen wird den Landern und Kommunen ein
groRer Entscheidungsspielraum bei der konkreten Umsetzung gelassen. In der Praxis
fehlt es auch hier weiterhin oft an verbindlichen, einheitlichen Regelungen.

Neben der Unterbringung ist der Zugang zu adaquater medizinischer und psycho-
logischer Behandlung von grofier Bedeutung. Auf der einen Seite steht zwar die
Verpflichtung, dass Asylsuchenden der Zugang zu medizinischen und therapeuti-
schen Behandlungen gewahrleistet werden soll, auf der anderen Seite haben Asyl-
suchende in Deutschland die ersten 18 Monate nur eingeschrankten Zugang zum
Gesundheitssystem, da fiir sie das Asylbewerberleistungsgesetz gilt. Aufgrund des
reduzierten Leistungszugangs erhalten insbesondere Menschen mit Behinderung
und Traumatisierte oft nicht die notwendige Behandlung.

Neben den Regelungen in der EU-Aufnahmerichtlinie finden sich auch in der EU-
Verfahrensrichtlinie weitere Garantien fir besondere Schutzbediirftige. Auch hier
wird die Pflicht zur friihzeitigen Identifizierung hervorgehoben, damit besondere
Verfahrensgarantien greifen kdnnen. Erwdagungsgrund 29 der Prdambel und der
Artikel 24 legen fest, dass Antragsteller*innen eine angemessene Unterstlitzung er-
halten sollten, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit sie das
Asylverfahren effektiv in Anspruch nehmen und die zur Begriindung ihres Antrags auf
internationalen Schutz erforderlichen Angaben machen kénnen. Zu den Verfahrens-
garantien gehoren z. B. spezifisch geschulte Sonderbeauftragte des BAMF, die die
Anhorungen durchfiihren oder die Entschleunigung des Verfahrens, um den Asyl-
suchenden mehr Zeit bis zur Anhérung zu gewahren. Weitere besondere Garantien
zur Berlcksichtigung spezifischer Bedrfnisse finden sich dariiber hinaus in der
Dublin lll Verordnung, in der Qualifikationsrichtlinie und der Riickfiihrungsrichtlinie.
D. h., auch bei der Uberstellung in einen anderen EU-Mitgliedstaat, auch nach der
Anerkennunginternationalen Schutzes und auch bei der Riickfiihrung abgelehnter
Asylsuchender miissen die Staaten besonderen Schutzbedarfen Rechnung tragen.

Wenn man sich vor Augen fiihrt, welche Auswirkung die Identifizierung besonderer
Schutzbedarfe auf alle Phasen des asylrechtlichen Verfahrens hat, wird deutlich,
wie wichtig eine umfassende und friihzeitige Identifizierung besonderer Schutz-
bedirftigkeit ist. Sie ist das Einfallstor fiir eine Reihe von Aufnahme- und Verfahrens-
garantien. Wird sie aber nicht erkannt, drohen die Menschen im Verfahren durchs
Raster zu rutschen, da fir sie der Zugang zu einem fairen Asylverfahren erschwert
oder ganz verstellt ist und sie ihren Schutzanspruch im schlimmsten Fall nicht gel-
tend machen kénnen. Vielen Dank.
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2. Aspekte der Praxis: Uber Grenzen
und Moglichkeiten der
Zuschreibung von Vulnerabilitaten

DAVID KELLER, Zentrum UBERLEBEN;

FALK WACHSMANN, Schwulenberatung Berlin GmbH;
HELEN DEFFNER, Fliichtlingsrat Sachsen-Anhalt
Moderation: MONIQUE MORISSE, Zentrum UBERLEBEN
und STEPHAN JAKEL, Schwulenberatung Berlin GmbH

MONIQUE MORISSE
Wir freuen uns sehr iiber die groBe Anzahl an Teilnehmenden fiir
diese Tagung. Wir beginnen jetzt ein Gesprdch zu dem Thema Aspekte der
Praxis. Wir sprechen iiber Grenzen und Moglichkeiten von Zuschreibungen
von Vulnerabilitidten. Mein Name ist Monique Morisse und ich koordiniere
das Berliner Netzwerk fiir besonders schutzbediirftige gefliichtete Menschen,
welches ein Zusammenschluss aus sieben Organisationen ist.
Hierfiir arbeite ich im Zentrum Uberleben, in dem auch die Fachstelle fiir
traumatisierte Gefliichtete und Uberlebende schwerer Gewalt angesiedelt ist.
Wir freuen uns nun, drei Gdste vorstellen zu kénnen:

HELEN DEFFNER arbeitet im Fliichtlingsrat Sachsen-Anhalt
in dem Projekt Fachstelle Flucht und Asyl, welches vom Land Sachsen-Anhalt,
Pro Asyl und der UNO-Fliichtlingshilfe gefordert wird.

STEPHAN JAKEL
Ich setze die Reihe fort und méchte meine*n Kolleg*in Falk Wachsmann
vorstellen. FALK WACHSMANN ist Psycholog*in und arbeitet seit September 2018
in der Schwulenberatung Berlin in der Fachstelle fiir LSBTI* Gefliichtete.

MONIQUE MORISSE
Als letzten Teilnehmer des Gespréiches méchte ich DAVID KELLER vorstellen.
David Keller ist psychologischer Psychotherapeut und Leiter der Fachstelle
fiir traumatisierte Gefliichtete und Uberlebende schwerer Gewalt im
Zentrum UBERLEBEN.

Wir wollen mit der Frage beginnen, wie wir uns eure Arbeit vorstellen kénnen:
Wir wiirden gerne herausfinden, wie eure Arbeit funktioniert, wie sich euer
Beratungsalltag gestaltet, wie und in welchem Punkte des Asylverfahrens
Klient*innen zu euch finden und was ihr in Gespréichen mit Klient*innen genau
macht.

FALK WACHSMANN
Danke fiir die Vorstellung und erst mal ein Hallo von mir in die Runde. Ich arbeite
zusammen mit LSBTI* Gefliichteten, also einer sozialen Gruppe, die in der EU-Auf-
nahmerichtlinie nicht explizit als besonders schutzbeddirftig genannt wird, aller-
dings hier in Berlin seit 2016 offiziell als besonders schutzbeddrftig im Sinne der



Aufnahmerichtlinie anerkannt wird. Seitdem gibt es auch die Fachstelle fiir LSBTI*
Gefliichtete hier bei der Schwulenberatung in Berlin. LSBTI*, das steht fiir lesbisch,
schwaul, bisexuell, trans- und intergeschlechtlich. Das ist eine Gruppe von Personen,
die sich hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung bzw. ihrer Geschlechtsidentitat
aullerhalb der gesellschaftlichen Cis-Heteronorm identifiziert. Das geht weltweit
mit einem hohen MaR an Stigmatisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung einher,
weswegen insbesondere LSBTI* Gefllichtete hdufig aufgrund ihrer sexuellen bzw.
geschlechtlichen Identitat und aufgrund von weiterer Ausgrenzung oder Gewalt
gezwungenermalen in Unsichtbarkeit bzw. Diskretion leben.

Aus diesem Grund gestalten wir den Zugang zu unserem Beratungsangebot sehr
niedrigschwellig, d.h. wir bieten eine offene Sprechstunde bzw. eine Anlaufstelle
an, an welche sich unsere Klient*innen zu jeglichen Themen wie z. B. sozialarbeite-
rischer, juristischer oder eben psychologischer Art an jeder Stelle des Asylverfah-
rens wenden konnen (auller bei pandemiebedingten Einschréankungen). Dies gilt
aber nicht nur fiir Fragen oder Beratungen, sondern auch, um sich einfach mit der
LSBTI*-Community zu verbinden, Menschen zu treffen und sich auszutauschen.
Der erste Kontakt ist meist mit den Sozialarbeiter*innen, die das Anliegen klaren.
Das sind die Personen, die bei uns die besondere Schutzbediirftigkeit bescheini-
gen. Im Sinne der Niedrigschwelligkeit reicht es aus, wenn sich die Person selber
als LSBTI* beschreibt.

Ich, als psychologische®r Berater*in, identifiziere nicht die Schutzbediirftigkeit bzw.
die Vulnerabilitat. Ich werde erst spater im Asylverfahren fiir die Beschreibung der
psychischen Folgeerscheinungen in Folge der Ausgrenzungserfahrungen aufgrund
der sexuellen Orientierung bzw. Geschlechtsidentitat angefragt.

Ansonsten geht es in unserer Beratung ganz viel um sexuelle Orientierung, Ge-
schlechtsidentitat und Begleitung im Coming-out Prozess, aber auch um alle psychi-
schen Belastungen, die das Asylverfahren mit sich bringt.

MONIQUE MORISSE
Vielen Dank Falk.

David, méchtest du die Arbeit in der Fachstelle im Zentrum UBERLEBEN vorstellen?

DAVID KELLER

Herzliche GriiRe an alle in diesem virtuellen Raum. Ich bin sehr angetan davon,
dass wir uns dieses Themas annehmen, bevor wir uns dann spater auch aus philo-
sophischer Perspektive mit Vulnerabilitat beschaftigen. Wir merken immer wieder
in unserer Praxis, dass es nicht leicht ist, dieses Konzept mit den Verfahren und den
Perspektiven, die wir aus unserer fachlichen Sicht mitbringen, in Einklang zu bringen.
Ich glaube, diese kurze Diskussion aus der Praxis kann einen guten Pfad ausloten,
den wir in den ndchsten Tagen vertiefen und gemeinsam betrachten werden.

Bei uns in der Fachstelle fiir traumatisierte Gefliichtete und Uberlebende schwerer
Gewalt sind wir etwas hochschwelliger angesiedelt als die Fachstelle fir LSBTI*
Gefliichtete. Das heit, wir machen einen strukturierten Beratungsprozess, der
beginnt, wenn wir Personen zu einem Erstgesprach zu uns einladen. Die erste
Kontaktaufnahme kann lber eine Telefonsprechstunde hergestellt werden, die wir
jeden Tag anderthalb Stunden anbieten. Wenn Sozialarbeiter*innen in den Unter-
kiinften die Vermutung haben, dass es eine besonders belastete Person gibt, die zu
unserer Zielgruppe gehort, gibt es die Moglichkeit, sie an uns zu verweisen. Es gibt
aber auch Menschen aus anderen Institutionen und Einrichtungen, die bei uns
stellvertretend fiir die gefliichtete Person anrufen. Zum Teil sind das Verwandte,



Freund*innen oder Familienangehdrige, wenn die Sprache das zuldsst. Betroffene
Menschen kénnen uns natirlich auch direkt anrufen. Wir kénnen unsere Telefon-
sprechstunde bislang jedoch nur auf Deutsch, Englisch und Franzésisch anbieten.
Wir sind auch gut tGber E-Mail zu erreichen, auch da bekommen wir viele Anfragen
mit dem Wunsch der Kontaktaufnahme.

Unsere Fachstellen ist multiprofessionell aufgestellt, das heiRt wir haben eine Psy-
chiaterin, es gibt zwei psychologische Psychotherapeut*innen und zwei Sozialar-
beiter*innen im Team.

Nach der Kontaktaufnahme tiber die Telefonsprechstunde und einer gemeinsamen
Anfragenbesprechung vereinbaren wir einen Erstgesprachstermin. Dort sind dann
beide Berufsgruppen zugegen, zusammen mit einer Sprachmittlung. Wir nehmen
uns im Erstgesprach anderthalb Stunden Zeit, um zu eruieren, wie die psychologi-
schen Bedarfe und die psychische Belastung aussehen. Wir schauen auch, wie die
Person sozial aufgestelltist, in welchem Lebensumfeld sie sich befindet und in wel-
chem Stadium im Asylverfahren sie ist. Darauf aufbauend werden weitere Gespra-
che vereinbart. Dies bildet den Rahmen, um gemeinsam in Erfahrung zu bringen,
wie die Problemlage aussieht und inwiefern wir unterstltzen kdnnen. Wir machen
im Schnitt fiinf Sitzungen plus minus, bieten aber auch Krisenintervention an. Ge-
nerell kann man sagen, dass die Menschen in ganz unterschiedlichen Lagen zu uns
kommen. Einige befinden sich noch vor dem Asylverfahren, viele haben den Antrag
schon gestellt und warten auf den Bescheid. Es gibt aber auch Menschen, deren
Antrag schon beschieden wurde und die dann noch mal zu uns finden.

STEPHAN JAKEL
Vielen Dank David und Falk fiir diese Darstellung.

Liebe Helen, Sachsen-Anhalt ist ein Fldichenbundesland im Vergleich zu

dem Stadtstaat Berlin und der Fliichtlingsrat Sachsen-Anhalt ist auch keine
klassische Beratungsorganisation oder auch kein psychosoziales Zentrum.
Was macht ihr anders in diesem Bereich und wo seht ihr eure Rolle im Rahmen
der EU-Aufnahmerichtlinie?

HELEN DEFFNER
Vielen Dank von mir flir die Einladung.
Ich bin heute hier in diese Runde mit dazu gekommen, weil wir eben nicht in der
konkreten Personenberatung, sondern eher im Uberbau, im politischen, groRer
gesetzten Rahmen unsere Arbeit machen.
Menschen kommen eher zu uns, wenn sie am Ende ihres Asylverfahrens stehen
oder das Asylverfahren sogar schon abgeschlossen ist. In Bezug auf die Aufnahme-
richtlinie geht es uns natirlich viel um Unterbringungsfragen. Wenn es um beson-
dere Schutzbedarfe geht, erreichen wir die Leute haufig erst, wenn es schon ,zu
spatist’. Natlrlich lasst sich dann immer noch was machen. Es ist haufig aber auch
ein wenig frustrierend, weil sich gerade hier in Sachsen-Anhalt, welches ein sehr
grofdes Flachenland und verhaltnismaRig strukturschwach (im Bezug zu Beratungs-
angeboten) ist, nur schwer Kontakt herstellen lasst. Leute kommen verhaltnis-
maRig spat zu uns. Wir machen keine direkte Beratung, sondern vor allem Verweis-
beratung. Wir fungieren also eher als Schnittstelle. (Wir haben aber noch weitere
Projekte.)
Wir sind sowohl in Kontakt mit Behdrden, mit Verwaltung, mit Ministerien, aber
eben auch mit Personen aus der ,Zielgruppe®, auch wenn ich dieses Wort nicht so
gerne mag.



Es geht uns darum, dass wir Problematiken oder Themenbereiche herausfiltern,
Probleme erkennen und dann an die verantwortlichen Strukturen oder Stellen he-
rantragen. Das ist einer unserer Hauptauftrdge. Das machen wir in Form von Presse-
arbeit, Veranstaltungen und in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, wie
z. B. eben den anderen Fliichtlingsraten. Die 16 Landesfliichtlingsrate sind ja alle
verhaltnismaRig unterschiedlich organisiert. Andere Fliichtlingsrate machen auch
mehr konkrete Beratungsarbeit. Der Fokus unserer letzten Projekte lag viel auf
Unterbringung. Unterbringung ist natiirlich auch in Bezug auf die Aufnahmericht-
linie sehr relevant, weil es hierbei auch um Erstaufnahmeeinrichtungen geht. Dort
sind die Lebensbedingungen enorm schlecht, gerade fiir Menschen mit besonde-
ren Schutzbedirftigkeiten.

Es ging um Gewaltschutz, was auch als Konsequenz der Feststellung der besonde-
ren Schutzbedarfe betrachten kann. Gerade Menschen mit besonderen Schutzbe-
darfen, aber alle Menschen in den Unterkinften, benétigen funktionale Gewalt-
schutzkonzepte.

Wir hatten Projekte, die sich auf Frauen fokussiert haben, auf Ausbildungs- und Be-
schaftigungsduldungen und einen Fokus auf unbegleitete Minderjahrige. In der
Vorbereitung flir heute ist mir noch mal aufgefallen, dass wir wenig zu dem Thema
Menschen mit korperlicher Beeintrachtigung arbeiten. Wir haben auch verhaltnis-
malig wenig Fokus auf Menschen aus der LSBTIQ*-Community.

STEPHAN JAKEL
Vielen Dank, du hast schon ein bisschen die Schwierigkeiten, mit denen
ihr zu tun habt, angedeutet. Wir wiirden gerne im néchsten Teil die Heraus-
forderungen beleuchten und die Grenzen und Moglichkeiten der Zuschreibung
von Vulnerabilitdt.

Kannst du etwas zu den Schwierigkeiten, die dir bei deiner Arbeit begegnen,
sagen?

HELEN DEFFNER

Die vermutlich grofRte Schwierigkeit in der Arbeit, die wir leisten kdnnen, ist, dass
die Menschen uns erst relativ spat in ihrer Aufenthaltsdauer erreichen, d.h. erst
nach dem abgeschlossenen Asylverfahren. Erst dann ist hdufig klar, dass die Dinge
A,Bund C, dieich erlebt habe, nicht im Asylverfahren vorgekommen sind, dadurch
aber eigentlich eine Schutzberechtigung vorliegt. Wir arbeiten mit vielen Men-
schen zusammen, die ihre Themen aus verschiedenen Griinden nicht ins Asylver-
fahren einbringen konnten. Diese Themen dann wieder in das Asylverfahren hinein
zu bringen und mit den Menschen tber ihre Erfahrungen ins Gesprach zu kommen,
mit dem geringen Zeitrahmen, den wir haben, ist eine sehr groe Herausforde-
rung. Auch ist im Kontakt mit Personen, die Traumatisches erlebt haben oder an-
dere Griinde flir besondere Schutzbedirftigkeit haben, eine langfristige und ver-
trauensvolle Betreuung notwendig. Das kdnnen wir nicht leisten. Diese Problematik
beobachten wir schon lange, aber eine strukturelle Veranderung ist sehr schwierig.
Ein weiteres ganz grundsatzliches Problem ist, dass vieles statistisch kaum erfasst
wird. Es gibt zu besonderen Schutzbedarfen verhaltnismaRig wenig Zahlen, ob-
wohl deutsche Behdrden eigentlich ja groRRer Fan davon sind, Statistiken zu erstel-
len. In diesem Bereich passiert das jedoch leider sehr wenig. Als kleines Beispiel: In
Sachsen-Anhalt gibt es in der Statistik der Behorden nur fiinf Personen, die zur
LSBTIQ*- Gruppe gehéren. Das kann sich jeder sofort erklaren, dass das nicht sein
kann.



Unterbringungsformen sind fiir uns wichtig. Wir gehen in relativ regelméaRigen
Abstanden in Gemeinschaftsunterkiinfte und vor allem in die Erstaufnahmeein-
richtungen. Dort sind die Unterbringungsbedingungen wirklich desastrds. In Sach-
sen-Anhalt als Flachenland (d.h. mit relativ viel Flache mit wenig Struktur) sind die
Betreuungsstrukturen auf jeden Fall nicht ausreichend. Die Kapazitaten des PSZ
sind sehr gering und viel mehr Menschen hatten eigentlich Bedarf. Die Wohnbedin-
gungen in groRen Unterkiinften sind enorm belastend. Zudem kdénnen bei einer
Unterbringung in einem Mehrbettzimmer mit mehreren unbekannten Personen,
mit keiner Privatsphére, keinem Riickzugsraum, keinen abschliefbaren Tiiren und
gemeinschaftlichen Sanitatsraumen, besondere Schutzbedarfe fiir die meisten
Menschen einfach nicht adaquat behandelt oder betreut werden.

Ein anderer Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, dass es bei vielen Schutzbedar-
fen keine durchgehende Versorgung gibt. Ein Beispiel: Schwangere Frauen stehen
vor der Problematik, dass es keine Hebammen in den Erstaufnahmeeinrichtungen
gibt. Das bedeutet, dass Menschen gezwungen werden, in Einrichtungen zu leben,
aber keine bedarfsgerechte individuelle Betreuung bekommen. Es gibt kein Recht
auf Familienplanung und Verhitungsmittel. Dafiir wird ein Behandlungsschein
benétigt. Es gibt wirklich sehr viele Probleme, die eigentlich auf der Hand liegen
und die wirimmer wieder bei den Behérden und Ministerien anmelden, die jedoch
trotzdem aus finanziellen Griinden haufig z. B. in den Finanzplanen des Landes-
haushaltes nicht eingeplant sind und dann hinten runterfallen. Das darf aber eigent-
lich nicht so sein.

MONIQUE MORISSE
Wir méchten jetzt gerne die Grenzen und Herausforderung weiter beschreiben
und mehr in die Mikro-Ebene gehen und daher einmal David fragen, wie es bei
euch aussieht. Was sind denn euere Herausforderungen in der Beratungspraxis?
Womit seid ihr tag-tdglich konfrontiert?

DAVID KELLER

Wenn Menschen zur Beratung zu uns kommen und wir diesen Feststellungsprozess
starten, dann wissen wir nattrlich erst mal gar nicht so viel. Es ist uns sehr wichtig,
dass wir unser Moglichstes tun, den Beratungs- und Feststellungsprozess so trans-
parent, aber auch so angenehm wie méglich zu machen. Wir haben es mit Personen
zu tun, die oftmals durch Behorden, durch staatliche Akteure und/oder durch
Kriegshandlungen extrem in ihrem Vertrauen erschiittert worden sind und auch
berechtigte Barrieren haben Uber die Dinge zu sprechen, die ihnen zugefligt wor-
den sind oder die sie erlebt haben. Wir versuchen durch ein Maximum an Transpa-
renz, aber auch durch Zeit und durch den vertrauensvollen Rahmen, die Basis da-
fiir zu schaffen, dass wir mit den Menschen ins Gesprach kommen kénnen.

Wir haben im Erstgesprach anderthalb Stunden Zeit, wo wir erst mal ganz basal
versuchen, ein Vertrauensverhaltnis aufzubauen und die Person in der Kontrolle
lassen, was sie berichten mochte und auf was sie sich im Anamneseprozess ein-
lassen mag. Darauf aufbauend und wenn wir merken, dass es eine signifikante psy-
chologische Belastung gibt, werden wir in Folgesitzungen vertiefend nachexplorie-
ren. Das machen wir lege artis aus psychologisch-psychiatrischer Perspektive, d. h.
wir kdnnen uns z.B. auch auf Screeningverfahren und kultursensible diagnostische
Instrumente beziehen. Je nachdem wie die Person aufgestellt ist, kdnnen wir die
notigen Informationen auch Uber ein Gesprach erheben und gegebenenfalls auch
Vorbefunde hinzuziehen. All das kristallisiert sich dann zu einem Bild, dass dannin
einer Diagnose miindet. Im Rahmen dieser psychologischen Diagnostik geht es



darum, zu gucken, ob eine psychische Erkrankung vorliegt, die dann eine besondere
Schutzbediirftigkeit geltend werden lasst.

Als Ergdnzung und auch mit Blick darauf, was heute Nachmittag diskutiert wird:
Unser Slot heil}t ja ,,iiber Grenzen und Moglichkeiten von Zuschreibungen von Vulne-
rabilitdten® Mir ist in der Reflexion und Vorbereitung auf die heutige Sitzung bewusst
geworden, dass wir zwischen Zuschreibung und Festschreibung von Vulnerabilitat
unterscheiden mussen. Die Zuschreibung von Vulnerabilitat hat in unserem Kon-
text die Funktion, dass die ratsuchenden Personen bekommen, was sie brauchen
und ihren Bedarfen entsprochen wird. Bei einer Festschreibung besteht die Gefahr,
eine ganze Personengruppe in eine passive Haltung hinein zu bringen. Diese Perso-
nengruppe nehmen wir dann vielleicht auch gar nicht mehr mit ihren ganzen
Ressourcen, Kompetenzen und Bewaltigungsmaoglichkeiten wahr. Das ist eine der
Kehrseiten des Umgangs mit Vulnerabilitaten - gerade, wenn es um psychische Er-
krankungen geht, die wir ja gewissermaRen feststellen miissen.

MONIQUE MORISSE
Falk, hast du dazu Ergédnzungen oder gibt es einen Unterschied,
welche Herausforderungen euch beschdiftigen?

FALK WACHSMANN

Ich sehe eine besondere Herausforderung fiir mich als beratende Person die Uber-
lappung besonderer Gegebenheiten: Das ist es einmal die Zuschreibung von Vulne-
rabilitaten in einem gleichzeitig ablaufenden Asylverfahren und ebenso der Um-
setzung gesundheitlicher MaRnahmen. Das bedeutet ganz konkret, dass mir im
Alltag abverlangt wird, dass ich mich gleichzeitig in verschiedene Rollen begebe:
einmalin die beratende, begleitende Person und dann auf der anderen Seite (bei der
Zuschreibung von Vulnerabilitaten) in eine eher begutachtende, priifende Rolle.
Das ist vor allem in der psychologischen Arbeit mit LSBTI*-Gefllichteten besonders
konflikthaft, da die psychologische Beratung sehr viel Arbeit in der Beziehung ist.
Wir machen bei uns ein Beziehungsangebot, um verloren gegangenes Vertrauen in
zwischenmenschliche Beziehungen wiederherzustellen und reden in der Beratung
dann auch viel Giber sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitat, was ja oft sehr
tabuisierte und schambesetzte Themen sind. Die Rolle des Berichterstellenden
(z.B. bei Anfragen Uber die sexuelle Orientierung einer Person) widerspricht meiner
Haltung als psychologische*r Berater*in, die*der ein Beziehungsangebot machen
mochte, daich im Rahmen der Berichterstellung die Person dann in ihrer sexuellen
Orientierung oder Geschlechtsidentitat hinterfragen miisste.

Auf der anderen Seite ist eine besondere Herausforderung sicher auf der Seite der
Klient*innen. Denn LSBTI* ist ja kein duRerlich sichtbares Merkmal, das heifst, um
die Zugehdrigkeit zu identifizieren, muss sich eine Person zwangslaufig outen. Ein
Outingprozess kann individuell sehr herausfordernd sein, denn es braucht dafir
erstmal auch ein inneres Outing. Das heifst ein gewisses Bewusstsein und Gewiss-
heit dariiber zu welchem Geschlecht ich mich hingezogen fiihle bzw. welches Gen-
der ich fiir mich selber empfinde. Erst wenn ich zu einer gewissen Sicherheit ge-
kommen bin, geht es dann um das dufRere Outing. Das passiert hier dann unter
einem westlichen Verstandnis von LSBTI*. Mit diesem westlichen Verstandnis sind
nicht alle unsere Klient*innen vertraut und gleichzeitig ist es auch eine Herausfor-
derung insbesondere fiir LSBTI* Gefliichtete, wenn sie sich vor Behérden outen
sollen. Vor allem, wenn sie in ihrem Heimatland aufgrund ihrer sexuellen Orientie-
rung oder Geschlechtsidentitat verfolgt wurden. Das kann ganz grofie Unsicher-
heit und Angste vor den Konsequenzen des Outings mit sich bringen und eine sehr



starke emotionale Belastung und Uberforderungen fiir unsere Klient*innen bedeu-
ten. Vor allem, wenn sie sich in ihrem Umfeld, in dem sich derzeit bewegen, nicht
sicher fuhlen, wie z.B. im Ankunftszentrum oder Gemeinschaftsunterkiinften.

STEPHAN JAKEL
Helen, méchtest du noch etwas ergdnzen?

HELEN DEFFNER
Ich hatte vor allem noch eine letzte Ergéanzung zu dem, was Falk gerade gesagt hat:
Das Stichwort ‘Datenschutz.
Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, da stolpern wir auch immer wieder driiber
und da habe ich auch keine besonders ausgekliigelte Antwort darauf, wie das gut
gehandhabt werden kann.
Da wiirde mich tatsachlich auch interessieren, ob es da positive Beispiele aus ande-
ren Bundesldndern gibt. Die Frage ist, wie viel wird an Informationen libermittelt,
beispielsweise aus den Anhérungen vom BAMF an die Einrichtungen, in denen die
Leute untergebracht sind. In Sachsen-Anhalt beispielsweise finden die BAMF-An-
hoérungen auf dem Gelénde der Erstaufnahmeeinrichtung in Halberstadt statt.
Wie viel geben die Interviewer*innen vom BAMF an die Menschen, die in der ZASt
[Zentrale Ausléanderbehdorde] arbeiten, weiter, damit dort Bedarfe gedeckt werden
konnen? Wie viel wird wiederum an Sozialamter und andere weitergegeben, damit
dann letztendlich auch Behandlungsscheine ausgestellt werden? Was wir aus inter-
nen Kreisen wissen, ist, dass eben sehr haufig viel zu viel ibermittelt wird.
Wenn es eine beispielsweise vom PSZ oder von welchem Fachpersonal auch immer
eine Diagnose gibt, sollte ja eigentlich z. B. vor dem Transfer in den Landkreis die
Aussage reichen, ,die Person ist beispielsweise psychisch erkrankt und braucht
Therapie.“ Punkt. Stattdessen wird en Detail alles an die Amter in der Aufnahme-
kommune weitergegeben. Ich glaube das es schon sehr viele Stolpersteine gibt,
Uber die die Behorden selbst stolpern. Aus sicherlich diversen Griinden, aber ich
glaube, dass vermehrt auch ein Augenmerk darauf gerichtet werden sollte.
Da dieses Thema Datenschutz extrem heikel ist und definitiv mehr in den Fokus geraten
sollte, gab es heute dazu eine Pressemitteilung von Pro Asyl und den Fliichtlingsraten.

STEPHAN JAKEL
David und Falk, ich sehe ein Nicken bei euch?

DAVID KELLER

Ja, wenn ich da kurz anschliefRen darf: das ist auch ein richtiges Problem, vor dem
wir jeden Tag in der Praxis stehen, weil wirimmer ganz genauso austarieren miissen,
welche Informationen relevant sind um welches Ziel zu erreichen. Das l6sen wir bei
uns so, dass wenn wir etwas zu Papier bringen, wir uns nochmal eine Stunde Zeit
nehmen, um mit der betroffenen Person auch dieses Schriftstiick durchzugehen.
Die Person soll entscheiden kdnnen, wie detailliert bestimmte Passagen berichtet
werden. Das wird dann riickiibersetzt, um nicht Gefahr zu laufen, dass aufgrund
von Verstiandnis- oder Ubersetzungsschwierigkeiten zu viele Informationen tber-
sendet werden. Diese werden ja in den Schriftstiicken zementiert, welche dann
wiederum ihre eigenen Wege gehen und dann ,,in der Welt“ sind.

Wir versuchen diesbeziiglich wirklich mit den Klientinnen im Einzelfall zu gucken,
wohin soll dieses Schriftstlick gehen, was kommt rein, was ist notwendig, was ist
nicht notwendig. Wir erachten es als extrem wichtig, dass schiitzenswerte sensible



Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten unter die Kontrolle der betroffenen
Personen fallen und jede(r) die Entscheidung fir sich treffen kann, wie mit diesen
Daten verfahren wird.

STEPHAN JAKEL
Interessanterweise schreibt gerade der LSVD auch in den Chat rein,
dass es heute eine Pressemitteilung zu dem Thema Datenschutz bei
vulnerablen LSBTI* Gruppen gab, wobei ich mir sicher bin, dass das auch
fiir andere Gruppen von Gefliichteten interessant ist.
Ich glaube, es ist verbunden mit einer wahrgenommenen und zu
weiten Teilen auch bestehenden Rechtlosigkeit von Gefliichteten: Wenn sie
hier das Recht in Anspruch nehmen wollen, ein Asylantrag zu stellen,
dass sie dann auch zu allem einwilligen miissen. Da kommt sehr schnell der
Verdacht auf, dass das Prinzip der Datensparsamkeit nicht mehr gilt.

MONIQUE MORISSE
Eine Ergdnzung kam jetzt auch gerade noch mal im Chat: Die Psychologen
von der ZASt stehen auch in einem sehr dhnlichen Dilemma, wie viele Daten
eigentlich abgefragt werden und sie weitergeben. AuRerdem, dass die
Menschen, die zu euch kommen, hoffen, dass mit diesen Daten /Informationen
Jja eine Verbesserung vonstattengeht. Da wollte ich gerne nachfragen:

- Erstens, es gibt in Berlin eine schriftliche Bescheinigung der besonderen
Schutzbediirftigkeit und wird diese von euch genutzt? Inwiefern ist es erfolg-
versprechend, so eine Bescheinigung auszustellen?

- Zweitens, Bedarfe, die festgestellt werden, werden nicht zwangsléufig
gedeckt, weil die Versorgungslage - auch in Berlin - schwierig aussieht.
Wie geht ihr in der Beratungspraxis damit um?

DAVID KELLER

Wir entscheiden im Einzelfall, welche Form von Bescheinigung sinnvollist und welche
nicht. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, z. B. Bedarfe fiir Sonder-
unterbringungen mit diesen Bescheinigungen durchzusetzen. Wir gucken, welcher
Bedarf mit dieser Schutzbediirftigkeitsbescheinigung ausgeldst werden soll und
wie wir dafiir argumentieren miissen.

Dann machen wir einen ,tailored process®, der dann auf den jeweiligen Bedarf hin
zugeschnitten ist, weil wir annehmen, dass es nicht sinnvoll ist, ganz viele verschie-
dene Bedarfe (in einem Rundumschlag) in eine Bescheinigung zu packen. Dann
wirde dieses Dokument auch zu verschiedenen Institutionen wandern. Nicht alle
Institutionen brauchen alle Informationen Uiber die Person und wir haben uns da
auf einen auf die Ziele zugeschnittenen Weg festgelegt.

STEPHAN JAKEL
Gibt es von Falk oder Helen dazu noch Ergédnzungen?

FALK WACHSMANN
Ich hatte es ja vorhin schon erwahnt, dass bei uns die Sozialarbeiter*innen diese
Bescheinigung Uiber besondere Schutzbediirftigkeit ausstellen. Diese werden anlass-
bezogen ausgestellt. Es geht oft darum, in die queere Unterkunft in Berlin wechseln



zu kénnen, welches immer ganz gut zu klappen scheint. So berichteten es die
Kolleg*innen, in der psychologischen Beratung bin ich fiir einen anderen Prozess
zustandig.

Natdurlich - und die Frage kam im Chat auch noch mal auf - wir wissen immer nur
von den Leuten, die herkommen und sich zumindest uns oder der Behdrde gegen-
Uber outen. Wir wissen naturlich nicht, wie hoch die Barrieren fiir die sind, die sich
mit einem Outing oder mit einem Coming-out noch schwertun oder deren Signale
vielleicht nicht adaquat gehort, gelesen oder gesehen werden.

Die zu uns kommen, sind zu einem gewissen Malte schon ermachtigte Personen,
die sagen, ,ich gehore dazu®, ,ich bin LSBTI* oder was immer ich darunter verstehe
und ich bendtige Unterstiitzung und Hilfe*.

STEPHAN JAKEL
Ich wiirde gerne iiberleiten zu einem Ausblick und fragen: Was wiinscht
ihr euch? Wie kann die Situation verbessert werden und was ist unerldsslich?

DAVID KELLER
Das ist tatsachlich eine Frage, mit der ich mich gar nicht so leichttue, weil wir ja auch
Teil eines sehr komplexen Systems von rechtlichen Vorgaben, von Institutionen
und Verwaltungslogiken sind. Wir sind als Fachstellen in diesem ganzen Universum
angesiedelt und versuchen Handlungsspielraume zu er6ffnen und den Klient*innen
Perspektiven an die Hand zu geben. Das ist manchmal sehr limitiert durch perso-
nelle Aspekte, durch 6konomische Rahmenbedingungen und so weiter.
Aber ich glaube spontan sagen zu kdnnen, dass flexible Strukturen hilfreich sind,
die vor allem auch niedrigschwellig funktionieren und wirklich das Individuum in
den Mittelpunkt riicken.
Das ist vorhin auch angeklungen bei Falk und bei Helen. Vulnerabilitdten und Be-
lastungen treten ja zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten in Erscheinung und
kénnen auch Folgen von massiven Stressoren sein, die sich beispielsweise erst in-
folge von Lebensbedingungen ergeben, denen sich Asylsuchende hier z.B. in den
Ankunftszentren ausgesetzt sehen.
Wenn wir uns das vergegenwartigen, glaube ich, brauchen wir eine verzahnte Bera-
tungslandschaft, wo Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorstellig werden
kénnen - dann wann sie es brauchen -, und diese Prozesse auch ganz flexibel gestal-
tet werden. Ein festgezurrtes Raster, was wir abarbeiten sowie Zeitvorgaben (z.B. aus
dem Asylprozess) sollten nicht handlungsleitend werden, sondern was die Person
braucht. Mein Wunsch ware hin zur Niedrigschwelligkeit und auch zur Flexibilisierung,
damit wir die Menschen an dem Punkt, an dem sie sich gerade befinden, abholen.

STEPHAN JAKEL
Gibt es da noch Ergdinzungen fiir die Zielgruppe LSBTI*?

FALK WACHSMANN

Daran vielleicht anschlieRend wiirde ich mir wiinschen, dass vor allem dieser emotio-
nalen Belastung im Coming-out Prozess flir LSBTI* Gefliichtete Rechnung getragen
wird und Anerkennung findet.

Wichtig ist auch, dass Personen eine regelhafte, weitere psychologische oder psy-
chotherapeutische und medizinische Begleitung angeboten werden kann.

Esist auch wichtig, was David auch schon gesagt hat, weiterhin auf Niedrigschwel-
ligkeit zu achten. Bei LSBTI* meine ich damit, auch wirklich darauf zu achten, dass



die Selbstbezeichnung als LSBTI* als ausreichend gilt und jetzt nicht damit ange-
fangen wird, hochschwellige Diagnostik einzusetzen oder Fragebdgen heranzuziehen.
Zudem ist es wichtig, dass auch weiterhin das Thema LSBTI* sichtbarer gemacht
wird, dass das Thema LSBTI* Sichtbarkeit in der Gesellschaft erlangt und sehr viel
Aufklarung erfolgt.

Unabdingbar bleibt, dass es den Menschen einfach gemacht wird, den Zugang zu
ihren Rechten zu bekommen.

STEPHAN JAKEL
Helen, von der Mikroebene jetzt noch mal auf die Makroebene.
Die Verbesserungsvorschldige oder die Wiinsche und Forderungen von dir
und von dem Fliichtlingsrat.

HELEN DEFFNER
Vieles davon klingt vermutlich ein bisschen platt, weil es so offensichtlich erscheint,
aber es ist trotzdem unerlasslich, dass wir das immer und immer wieder erwahnen:
Also der erste Punkt ware auf jeden Fall: Es braucht mehr Sensibilisierung, (das wur-
de jetzt schon genannt) Sensibilisierung aber auch eben in der Gesamtgesellschaft,
vor allem auch in den Behdrden und Verwaltungsstrukturen, die tatsachlich ver-
antwortlich dafir sind, dass Konzepte etabliert werden und funktionieren.
Es wird hdufig einfach darauf vertraut, dass man die besonders schutzbedirftige Per-
sonen direkt erkennt. Aber das ist viel zu kurz gedacht, das kann nicht funktionieren.
Deswegen ist Sensibilisierung daflirin Behorden, in Ministerien und daneben weiter-
gedacht natiirlich auch in der gesamten Gesellschaft unabdingbar.
Des Weiteren bendtigen wird systematische Identifizierungsverfahren, anstatt nur
bei Anhaltspunkten zu agieren. Das klappt sicherlich an manchen Orten besser als
an anderen, aber vieles von dem was wir mitkriegen ist eben nicht optimal geldst.
Auf jeden Fall ist da noch viel Spielraum nach oben.
Ein anderes Thema ware die Unterstlitzung der Sozialarbeit. In dieser Veranstaltung
sind gerade ein, zwei Leute, die in der ZASt in Halberstadt arbeiten, mit denen ich
regelmaligen Kontakt habe. Ich weil, es ist einfach eine wahnsinnige Arbeitslast.
Aber an diesen Leuten hangt es, die Identifizierung zu tatigen. In der ZASt in Halber-
stadt gibt es eigentlich, wenn nicht jetzt gerade wie bei Corona ein Sondereinsatz
von Maltesern zwischengeschaltet ist, eine Psychologln auf dem Gelédnde fiir eine
Bewohnerlnnenschaft von bis zu 1.100 Personen.
Es braucht gestarkte Strukturen vor Ort, verzahnte Beratungsstrukturen im ganzen
Land und es braucht die Finanzierung davon. Die Finanzierung ist eben jenes, was
wir als auf der politischen Ebene arbeitende Organisation dann immer um die Oh-
ren gehauen kriegen: Das geht nicht, dafiir haben wir kein Geld. Dann muss Geld in
die Topfe, damit das perspektivisch endlich geschaffen werden kann. Eigentlich ist
den meisten Leuten in diesen Bereichen klar, dass es das braucht.
Zudem braucht es Weiterbildung und Schulungen von Mitarbeiter*innen in den
Einrichtungen, von Mitarbeiter*innen in Behorden und adaquate Unterbringungs-
formen.
Ich habe aber tatsachlich noch einen Punkt, der sehr wichtig ist:
Es geht um diese Frage von Beweislast und von Gutachtenausstellung. Es wurde
bereits kurz in diesem Panel angeschnitten. Wie soll man denn beweisen, dass
man sich zu dieser Gruppe zugehdrig fihlt und dass man im Zweifelsfall noch nicht
sein Coming-out hatte? Wie soll das denn funktionieren, dass man da nicht mit la-
ckierten Fingernageln sitzen muss und jedes Klischee bedienen muss, damit man
das glaubhaft machen kann. Das ist gerade wirklich ein riesiges Thema und es



hangt auch wieder mit der Sensibilisierung zusammen. Und da kommen wir als
politische Organisation ins Spiel, beispielsweise in unseren Gesprachen mit dem
BAMF und mit anderen Akteur*nnen. Diese Beweislast, die den Menschen da auf-
erlegt wird, muss gekippt werden. Der ,,Beweis“/Darstellung, warum sie einem be-
sonderen Schutzbedarf haben, darf nicht bei den Leuten selbst liegen und darf vor
allem nicht als Druckmittel eingesetzt werden.

Die Menschen, mit denen wir sprechen, die aus Anhérungen kommen, berichten
fastimmer davon, dass sie in einer enormen Drucksituation in der Anhérung waren,
dass sie keine Zeit und kein Vertrauensverhaltnis hatten, um tatsachlich davon zu
berichten, was ihnen widerfahren ist. Eigentlich hatten sie gerne alles berichtet,
aber dass es jetzt zu spat ist. Das muss sich andern. Es darf nicht das Verfahren
sein, das Menschen so stark unter Druck setzt, dass sie liberhaupt keinen kein
Raum dafiir haben, diese Dinge einzubringen.

STEPHAN JAKEL

Vielen Dank euch drei fiir eure Beitrédge und vielen Dank liebe online
Teilnehmenden fiir die regen Kommentare und Fragen. Wir haben jetzt noch
zehn Minuten, indem wir die Fragen aus dem Chat ein bisschen aufzugreifen,
zu beantworten ist vielleicht zu viel gesagt.

MONIQUE MORISSE

Ich wiirde ganz kurz die Fragen beantworten, die ich einfach direkt
und schnell beantworten kann. Und zwar kamen mehrere Fragen zu der
Schutzbescheinigung und zu Attesten:

Dies ist pro Bundesland unterschiedlich. In Berlin stellt das BNS Netzwerk diese
fallbezogen aus. Bei vielen Angelegenheiten ist es allerdings so, dass eine facharzt-
liche Bescheinigung bendétigt wird. Ein Beispiel hier ist ein Gesprach zum Thema
Verlegung von Risikogruppen in Einzelzimmer wegen Corona. Von Behdrdenseiten
wurde uns bestatigt, dass hierfiir ein facharztliches Attest vorgelegt werden muss.
Ein Attest vom Hausarzt reiche da nicht aus.

Erganzend dazu: Die Anerkennung der Schutzbescheinigung durch die Leistungs-
behérden ist immer eine Ermessensentscheidung, also eine Kann-Entscheidung,
keine Muss-Entscheidung. Deshalb gibt es da keine klare Antwort, sondern istimmer
im Einzelfall unterschiedlich. Aufgrund der Zeit gehe ich jetzt nicht in die Detailtiefen
ein, aber natirlich kdnnen Sie sich gerne auch noch mal direkt bei uns melden,
wenn sie dazu konkrete Fragen haben.

Dann gab es noch eine Verstandnisfrage an Falk zum Anfang des Panel: Falk hatte
Uber die Glaubhaftmachung von LGBTI* berichtet, und da war die Frage, nach wel-
chen Kriterien kann solchen Anfragen (von Anwalt*innen) entsprochen werden.

FALK WACHSMANN

1

Wir werden tatsachlich von Rechtsanwalt*innen im Asylverfahren angefragt in die
Richtung, dass die Klient*innen schwul, lesbisch, bisexuell, trans- oder interge-
schlechtlich seien, wie das dann in den Beratungsprozessen rauskommen wiirde
und/oder ob ich das unterstiitzen kdnnte.!

Ergdnzung: Asylbewerber*innen diirfen laut EuGH keinen psychologischen Tests zur Feststellung der
sexuellen Orientierung unterzogen werden.
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Dazu gibt es keine Kriterien, die ich dazu anlege. Ich schreibe auch 6fter, dass ich
keine Zweifel Giber das habe, was die Person mir erzahlt. Das ist an der Stelle dann
auch ausreichend.

MONIQUE MORISSE
Vielen Dank, die néichste Frage, die gestellt wurde war: ,IJnwiefern gelingt es
eigentlich den Beratungsstellen, den Asylprozess zu entschleunigen, also die
Anhérung z.B. vom BAMF etwas spdter zu legen, um vorab eine Stabilisierung
zu erreichen.”. Habt ihr in dem Bereich Erfahrungswerte?

HELEN DEFFNER

Ich wiirde einen Satz dazu erganzen, auch wenn ich die Frage direkt nicht beant-
worten kann.

Wir hatten vor drei Wochen ein Gesprach mit dem LSVD hier in Magdeburg. Dort wur-
de berichtet, dass es nach einem negativen BAMF-Bescheid Gerichtsverfahren mit
der Unterstltzung des LSVD flr Personen gab, die ihre Schutzbediirftigkeit geltend
machen wollen. Diese haben meistens Erfolg, es gibt eine grofRe Erfolgsquote. Das
fand ich sehr spannend zu horen. Das aber natiirlich immer gedachtin der Klammer
von: die Leute mussen im Zweifelsfall jahrelang extrem harte Gerichtsverfahren
durchleben, in denen quasi alles hinterfragt wird, was sie jemals getan haben. Die
Hirde ist also enorm hoch.

FALK WACHSMANN

Ich habe noch eine Ergdanzung. Der Themenbereich betrifft unseren juristischen
Kolleg*innen im Team, aber natiirlich bekomme ich mit, dass im Asylverfahren
noch Stellungnahmen erwirkt werden konnten und Fristen verschoben worden
sind. Dabei sind meine Stellungnahmen als psychologische*r Berater*in wenig ak-
zeptiert worden und dann wurden fachérztliche Stellungnahme von Arzt*nnen
und Psychotherapeut*nnen angefragt. Dafiir sind aber immerhin Fristen verlangert
worden.

MONIQUE MORISSE
Vielen Dank. Ich wiirde gerne als Letztes noch eine Wortmeldung drannehmen
aus dem Publikum.

TEILNEHMERIN
Bei dieser Diskussion muss man zwischen der Frage der besonderen Schutzbeddirf-
tigkeit wahrend des Asylverfahrens unterscheiden (z.B. fiir eine verbesserte Unter-
bringung) und der Frage einer Feststellung eines Schutzes als Fliichtling oder im
Rahmen eines Abschiebeschutzes. Dabei geht es um unterschiedliche Bescheini-
gungen.

Ich fand esinteressant, dass es in Berlin in Bezug auf die Feststellung der besonderen
Schutzbediirftigkeit offensichtlich ein Standardverfahren gibt oder dass eine Be-
scheinigung eingereicht wird. Ich kenne so etwas aus Baden-Wirttemberg nicht,
aber es gibt ja eigentlich hier auch ein Flichtlingsaufnahmegesetz. Im Prinzip kann
man sich darauf als Gefllichteter berufen. Es ist ja laut der EU-Aufnahmerichtlinie
so, dass diese besondere Schutzbediirftigkeit im Prinzip Auswirkungen auf die ak-
tuelle Unterbringung haben muss.



An der Stelle stellt sich die Frage, was wir in die Bescheinigungen reinschreiben.
Wenn wir in den Bescheinigungen zu einem frithen Zeitpunkt schon relativ viele
Details preisgeben, aber erst nach einer intensiveren Diagnostik mehr sehen, dann
gibt es die Gefahr von Widerspriichlichkeiten. Man muss immer sehr vorsichtig
sein, zu welchem Zeitpunkt man was schreibt. Ich denke, die Feststellung der be-
sonderen Schutzbediirftigkeit fiir eine andere Unterbringung sollte eigentlich ein-
fach auf dem Antrag stehen: ,Die Person gehort zu dieser bestimmten Personen-
gruppe und hat deswegen einen Anspruch auf eine andere Unterbringung oder
eine andere Behandlung wahrend des Asylverfahrens.“. Das sollte dann nicht ver-
wechselt werden, mit einer Begutachtung oder mit einem Abschiebeschutz.

MONIQUE MORISSE
Danke fiir diese Ergédnzung, ich wiirde jetzt die Gesprdchsrunde abschlieBen.
Ich méchte gerne noch mal den Panellist*innen und den Zuhérer*innen fiir Ihre
Teilnahme danken.
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3. Wer ist ,,vulnerabel*?
Philosophisch-ethische Reflexion
eines ambivalenten Konzepts

SYLVIA AGBIH, Fakultat fiir Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie,
Universitat Bielefeld

In ihrem Vortrag stellt Sylvia Agbih die Entwicklung des Begriffs ,Vulnerabiltat und
die damit zusammenhangenden Schwierigkeiten dar. Anstatt den Begriff vollstandig
zu verwerfen, stellt sie eine Taxonomie vor, mithilfe derer Vulnerabilitdt in der notigen
Komplexitat dargestellt werden kann.

Sie kdnnen sich den Vortrag hier ansehen: https://www.baff-zentren.org/
veranstaltungen/baff-tagungen/tagung-besondere-schutzbeduerftigkeit/
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4. Are we vulnerable
or are we made vulnerable?

JENNIFER KAMAU, International Women* Space

In her speech, Jennifer Kamau argues that it is the asylum system and the restrictions
connected to it (such as the living conditions in the camps) which make refugees
vulnerable. She asks the audience whether we want to live in a society that syste-
matically excludes refugees and thereby makes them vulnerable.

You can watch her speech here: https://www.baff-zentren.org/
veranstaltungen/baff-tagungen/tagung-besondere-schutzbeduerftigkeit/

k
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5. Blick an die europaischen
AuBengrenzen aus juristischer, po-
litischer und aktivistisch-
praktischer Perspektive

CLARA ANNE BUNGER, Equal Rights Beyond Borders;
MARIE VON MANTEUFFEL, Arzte ohne Grenzen;
TAREQ ALAOWS, Seebriicke Berlin

In diesem Gesprach wenden wir uns den europdischen AuRengrenzen zu. Clara Biinger
und Marie von Manteuffel berichten aus eigener Erfahrung von den Zustanden,
unter denen Schutzsuchende auf den griechischen Inseln leben und ordnen dies
menschenrechtlich ein. AbschlieRend stellt Tareq Alaows aus aktivistischer Sicht
die Probleme und mégliche Lésungsanséatze fiir eine menschliche europaische
Asylpolitik dar.

Sie kdnnen sich das Gesprach hier anhoren: https://www.baff-zentren.org/
veranstaltungen/baff-tagungen/tagung-besondere-schutzbeduerftigkeit/
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6. Vom Gliicksspiel zum

geordneten System. Status quo,
Modelle und Herausforderungen

LISAVOM FELDE, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft
der Psychosozialen Zentren fiir Fliichtlinge und Folteropfer (BAfF e.V.)

Methodik

Fir die Publikation ,dentifizierung besonderer Schutzbediirftigkeit am Beispiel von
Personen mit Traumafolgestérungen. Status quo in den Bundesléandern, Modelle
und Herausforderungen“ wurden von 2018 bis Juni 2020 Daten durch eine bundes-
weite Abfrage bei Fliichtlingsraten und psychosozialen Zentren erhoben. Aufbauend
auf der Abfrage wurden Interviews mit Akteur*innen aus der Praxis gefiihrt. Erganzt
wurde diese praktische Perspektive durch die behérdliche Sicht. Dafiir wurden An-
fragen und Dokumente aus den Landesparlamenten und dem deutschen Bundes-
tag, sowie die Antworten auf eine Abfrage der Deutschen Gesellschaft fiir Soziale
Psychiatrie e.V. (DGSP) an die Bundeslander ausgewertet.

Ergebnisse der Studie

In den Bundeslandern wurden unterschiedliche Modelle entwickelt, um den besonde-
ren Bedurfnissen psychisch erkrankter Schutzsuchender im Sinne der europarecht-
lichen Vorgaben zu entsprechen. Dabei zeigt sich eine grof3e Diversitat, wobei sich
einige Ansatze dhneln. Fir eine bessere Ubersichtlichkeit wurden Kategorien gebil-
det, in die sich verschiedene Bundeslander einordnen lassen. Diese Zuordnung stellt
eine Vereinfachung dar, dabei kommt es selbstverstandlich zu Uberschneidungen
der einzelnen Kategorisierungen. In drei Bundeslandern (Berlin, Brandenburg und
Niedersachsen, ein Fiinftel) bestehen strukturierte Verfahren mit klaren Zustandig-

M Strukturiertes Verhalten

Verweis auf Sprechstunden

Verweis auf externe Versorgung

M keine Methode
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keiten flr die Identifizierung besonderer Schutzbedarfe (auf der Karte griin markiert).
Ein Drittel der Bundeslander (Baden-Wiirttemberg, Hamburg, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen-Anhalt) verweisen hauptsachlich auf psychiatrisch/psychologi-
sche Sprechstunden vor Ort (blau). Drei Bundesldnder (Bremen, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, ein Fiinftel) setzen auf einen Ausbau der Versorgungsstrukturen anstelle
einer systematischen Identifizierung (schwarz). In einem Drittel der Bundeslander
(Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thiiringen) gab
es nach Einschatzung der BAfF zum Zeitpunkt der Erhebung keine Ansatze zur sys-
tematischen Erkennung besonderer Schutzbedarfe (rot). Dabei ist es wichtig zu
betonen, dass auch in den Bundeslandern mit bestehenden Ansatzen nur ein Bruch-
teil der Personen mit besonderen Schutzbedarfen identifiziert und noch weniger
die identifizierten Bedarfe durchgesetzt werden.

Strukturierte Identifizierung von besonderen Schutzbedarfen
bei Personen mit Traumafolgestorungen

Nach Auswertung der bestehenden Modelle und unter fachlichen Gesichtspunkten
schlagt die BAfF folgenden Ablauf zur strukturierten Identifizierung von besonderen
Schutzbedarfen bei Personen mit Traumafolgestdrungen vor. Dabei ist das Ziel ein
verlassliches, moglichst niedrigschwelliges Verfahren, das an die Bedingungen in
den Landern angepasst werden muss.

Information und Screening

Alle Schutzsuchenden miissen méglichst friihzeitig Informationen zu ihren Rechten
in Bezug auf besondere Schutzbedarfe erhalten. Daraufhin muss ein niedrigschwel-
liges, freiwilliges Gesprachsangebot (Screening) stattfinden. Zu beachten ist dabei
der richtige Zeitpunkt des Gesprachs, eine effektive Erreichbarkeit und gleichzeitig
Sicherstellung der Freiwilligkeit. Die Ansprechpersonen fiir besondere Schutzbe-
darfe mussen zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens erreichbar und die Moglichkeit
Schutzbedarfe anzugeben moglich sein. Mitarbeiter*innen miissen fiir das Thema
besonderer Schutzbedarfe geschult werden, es muss Informationsmaterial flir Schutz-
suchende und Mitarbeitende (Leitfaden, Handlungsanweisungen, Checklisten) zur
Verfligung stehen. Eine Weitergabe von Informationen darf nur nach (schriftlicher)
Einwilligung der betreffenden Person stattfinden.

Diagnostik und Bedarfsermittlung

Die Bedarfsermittlung findet in einer von den Behdrden unabhdngigen, externen
Fachberatungsstelle statt, an die Schutzsuchende bei Hinweisen auf besondere
Schutzbedarfen verweisen werden. Hier werden in mehreren Sitzungen die Bedarfe
ausfiihrlich ermittelt und die Personen in der Durchsetzung dieser unterstiitzt.

Konsequenzen aus Identifizierung

In der Praxis ist der Punkt der Leistungsgewahrung haufig der schwierigste, jedoch
auch der wichtigste, da eine Identifizierung ansonsten faktisch unberiicksichtigt
bleibt. Daher muss es einen klar definierten und durchsetzbaren Anspruch geben,
der auf eine Identifizierung besonderer Bedarfe folgt. Es braucht einen gemeinsamen
Prozess zwischen Ministerien, Fachberatungsstellen und Leistungsbehdrden liber
Inhalte und daraus folgende Schritte der ausgestellten Bescheinigungen tber be-
sondere Schutzbedarfe. Um den Bedarfen entsprechen zu konnen missen die Lander
(und Landkreise) Kapazitaten fir bedarfsgerechte Unterbringungsmoglichkeiten
schaffen und (therapeutische) Versorgungsangebote ausbauen und férdern.
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Es braucht ein Auszugsmanagement um sicherzustellen, dass beim Umzug in die
kommunale Unterbringung Bedarfe weiterhin ber{icksichtigt werden. Runde Tische,
an denen alle beteiligten Akteur*innen (Land, BAMF, Gesundheitsamt, Sozialdienst,
Beratungsstellen, PSZ, evtl. Kliniken) sich regelméaRig austauschen, verbessern die
praktische Zusammenarbeit und ermoglichen eine stetige Anpassung der Ablaufe.

anderer
besonderer
Schutzbedarf

Ablauf muss
hier fiir verschie-
dene Gruppen
z.B. LSBTIQ*)
ausdiffernziert
werden

Sozialarbeitende

Unterbringsungsstelle

Aufklarung liber Rechte
(einige Tage nach der Ankunft,
innerhalb der ersten Woche)

Freiwilliges Screeningangebot
(durch Sozialarbeitende)
nach einer bis zwei Wochen,
vor Anhdrung

l

Diagnostik und Bedarfs-
ermittlung durch
unabhingige Fachstelle

Bericht fiir Schutzsuchende
und Handlungsempfehlungen an:

med. Unter-
suchung

Sprechstunde
JEDERZEIT
besuchbar (Sozial-
arbeitende oder
Psycholog*innen)
fiir alle vunerablen
Gruppen (cues z.B.
Regenbogen-
flagge)

unanb-
hangige Asyl-
verfahrens-
beratung

PSZ /andere Therapie

Leistungsbehdrde
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Herausforderungen

Bei der Entwicklung eines Konzepts zur Identifizierung und Sicherstellung besonderer
Schutzbedarfe gibt es verschiedene Herausforderungen, die bedacht werden miis-
sen. Eine moglichst umfassende Information muss auch Menschen adressieren,
die nicht lesen kdnnen oder komplexe Zusammenhange nicht sofort verstehen. Bei
jeglichen Angeboten ist die Freiwilligkeit und Selbstbestimmung der betreffenden
Personen und bei einer Informationsweitergabe Datenschutz zu beachten. Der Zeit-
punkt der Identifizierung ist bewusst zu wahlen und dabei unterschiedliche Punkte
abzuwdgen (moglichst frih fir unterbringungsbezogene Bedarfe, vor der Anhérung
fuir Verfahrensbedarfe, ausreichend Zeit zum Ankommen bei schambesetzten The-
men). Eine Unabhangigkeit der Beratungsstelle, die auch fiir Schutzsuchende klar
ersichtlich ist, ist Voraussetzung fiir ausreichendes Vertrauen. Es braucht gentigend
(sensibilisierte) Sprachmittler*innen, die diskriminierungsfreies Vokabular kennen
und benutzen. Haufiger Personalwechsel macht eine kontinuierliche Qualifizie-
rung von Personal notig. Viele der Schutzbedarfe entstehen aus Merkmalen, die
tabuisiert sind und Scham oder Angst (vor Pathologisierung, Stigmatisierung ...)
hervorrufen, weshalb eine sensible Herangehensweise und moéglichst niedrige Hiir-
den in Zugang zu Beratung besonders bedeutsam ist. Dabei sollte jedes Konzept
intersektional verschiedene Diskriminierungsmerkmale und Hindernisse mitdenken,
damit keine Identitaten und Schutzbedarfe ausgeblendet werden. Im Sinne eines
do no harm Ansatzes ist es ethisch zu bedenken, dass Schutzbedarfe, die identifi-
ziert wurden, auch erfiillt werden sollten, damit Personen sich beispielsweise nicht
grundlos einer Diagnostik unterziehen oder falsche Hoffnungen geweckt werden.
Dabei spielt die Finanzierung von Leistungen eine groRRe Rolle, wobei der Bund, die
Lander und die Kommunen haufig versuchen die Verantwortung fiir Kosten auf die
jeweils anderen Ebenen zu verschieben.

BeSAFE - Besondere Schutzbedarfe
bei der Aufnahme von Gefliichteten Erkennen

Die BAfF entwickelt in Kooperation mit der Rosa Strippe e.V.im Rahmen des Projekts
»BeSAFE - Besondere Schutzbedarfe bei der Aufnahme von Gefliichteten Erkennen®
erstmals ein zielgruppenibergreifendes Konzept zur Erkennung besonderer Schutz-
bedarfe von Gefliichteten in Erstaufnahmeeinrichtungen. Die zentrale Zielsetzung der
Projektmafinahmen ist es, besondere Schutzbedarfe Gefliichteter zu einem méglichst
frihen Zeitpunkt im Aufnahmeprozess zu erkennen.

Im Rahmen des Projekts wird ein Konzept entwickelt, welches in Aufnahmeeinrichtun-
gen und Beratungsstellen eine Pilotierung und begleitende Evaluation durchlauft.
Im Anschluss soll das Konzept den entsprechenden Einrichtungen bundesweit zur Ver-
fugung stehen. Das Konzept wird in Zusammenarbeit mit folgenden Fachverbénden
und NGOs entwickelt: Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren
fir Flichtlinge und Folteropfer (BAfF e.V.), Bundesweiter Koordinierungskreis gegen
Menschenhandel (KOK e.V.), Handicap International e.V., Lesben- und Schwulenver-
band in Deutschland (LSVD e.V.), Plan International Deutschland e.V., Rosa Strippe e.V.

Fiir mehr Informationen BAfF e.V. (2020): ,,Identifizierung besonderer Schutzbediirftigkeit am Beispiel
von Personen mit Traumafolgestorungen. Status quo in den Bundeslandern, Modelle und Herausforde-
rungen“ oder auf der Homepage der BAfF unter http://www.baff-zentren.org/identifizierung/
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7. Berliner Netzwerk fiir
besonders schutzbediirftige
gefliichtete Menschen

ULLIKA BORKAMP, KuB Berlin;

SIMON EBNER, AWO Mitte;

AYLEEN GUNGOR, BBZ Berlin;

ULRICH HUNDT; BZSL e.V.;

Moderation: JAN DRUNKENMOLLE, Xenion e.V.

JAN R. DRUNKENMOLLE (XENION)
Unser Panel beschdiftigt sich mit dem Berliner Netzwerk fiir besonders
schutzbediirftige gefliichtete Menschen. Dieses Netzwerk wurde 2008 in Zusam-
menarbeit mit dem Senat gegriindet. Es besteht aus einem dreistufigen Verfah-
ren zur Ermittlung, zur Feststellung und Versorgung von besonders schutzbe-
diirftigen Gefliichteten und geht auf die EU-Aufnahmerichtlinie zuriick.

In Berlin gibt es sieben Fachstellen, die auch schon in dieser Tagung

erwdéhnt wurden, deren Arbeit gefordert wird. Das Zentrum Uberleben, XENION,
das BZSL, die KuB, die AWO, das BBZ, und die Schwulenberatung, die spéiter
dazu gekommen ist, weil der besondere Schutzbedarf von LSBTI Gefliichteten
entsprechend der Debatte erst spdter anerkannt wurde. Beinhaltet ist auch

eine Koordinationsstelle fiir politische Arbeit und Datenerhebung, die Grundlage
fiir die politische Arbeit sein soll. Wir haben uns gedacht, dass es gut ist, einen
genaueren Einblick in diese Berliner Strukturen zu bekommen, als Beispiel fiir

die Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie und, um im Austausch Vergleiche zu
ziehen, wie die Situation in anderen Bundesldndern ist und wie wir gemeinsam
voneinander lernen und uns gegenseitig unterstiitzen konnen.

Ich freue mich sehr, unsere vier Panelist*innen vorzustellen:

Ich fange an mit ULLIKA BORKAMP von der KuB. Ullika arbeitet bei der Kontakt- und
Beratungsstelle flr Fliichtlinge und Migrant*innen in Berlin. Das ist die Fachstelle
fir schwangere, alleinerziehende und gewaltbetroffene Frauen innerhalb des BNS
Netzwerkes. Ullika ist Diplom-Politologin mit langjahriger sozialarbeiterischer Praxis.
Willkommen.

Mit uns diskutiert AYLIN GUNGOR, sie arbeitet seit 2008 beim BBZ - Beratungs- und
Betreuungszentrum fiir junge Gefliichtete und Migrant*innen. Sie hat soziale Arbeit
studiert und ist seit 2016 im BNS Netzwerk Teil der Koordination. Beratungsschwer-
punkte sind Asylverfahrensberatung, Beratung flir Eltern, Familien, Geschwister,
Familiennachzug und auch Mehrfachschutzbediirftigkeit. Willkommen Aylin.

Ich freue mich, dass SIMON EBNER von der AWO Kreisverband Berlin-Mitte dabei ist.
Die AWO ist sozusagen Erstanlaufstelle. Hier werden Menschen vor dem Clearing
und meistens schon vor der Anhérung direkt in den Unterkiinften beraten. Es geht



vor allem um Weitervermittlung. Simon war Referent fiir die Flichtlingshilfe und
ist in die direkte Beratung gewechselt. Er ist Diplom-Politologe mit langjahriger
Beratungserfahrung. Willkommen Simon.

Als vierten Panelisten begriiRe ich ULLRICH HUNDT. Ullrich oder Ulli, arbeitet beim
BZSL - Berliner Zentrum fiir Selbstbestimmtest Leben behinderter Menschen e.V.,
ist Diplom-Sozialarbeiter und Sozialpadagoge und berat gefliichtete Menschen mit
Handicap im Rahmen der Fachstelle des BZSL und bringt seine Erfahrung als Peer
mit Behinderungserfahrung mit ein. Willkommen Ulli.

Meine erste Frage geht an Simon. Kannst du uns erldutern, wovon es abhdngt
wer wo, bei welcher Fachstelle ankommt und wer dann zustdndig ist?

SIMON (AWO)
Danke Jan. Bei uns als Erstanlaufstelle ist es so, dass wir mehr oder weniger unge-
cleared Menschen zugewiesen bekommen. Die ziehen direkt ein, nachdem sie aus
dem Ankunftszentrum kommen. Ankunftszentrum in Berlin, das ist nur vom ersten
Tag bis zum vielleicht maximal 14. Tag nach der Registrierung. In Ausnahmefallen
kdnnen es auch mal drei bis sechs Wochen sein, wenn gerade viel Andrang ist oder
wie in der Pandemie die Amter eingeschrankt arbeiten. In der Regel sind die Ge-
flichteten vielleicht schon langer in der Stadt, aber erst seit ein bis 14 Tagen als
asylsuchend registriert und werden dann in die zentralen Erstaufnahmeeinrichtun-
gen in Berlin verteilt.
Unsere Beratungsstelle ist unter anderem in einer zentralen Erstaufnahmeeinrich-
tung, die barrierefreie Platze und Einzelzimmer hat. Deswegen kriegen wir viele
besonders Schutzbediirftige zugewiesen, die aber in der Definition der Aufnahme-
richtlinien in unterschiedliche Kategorien fallen wiirden. Darunter sind Menschen
mit psychischen Einschrankungen, bei uns leben viele Frauen, die kurz vor der Ent-
bindung sind, schwangere Frauen oder Wochnerinnen nach der Geburt. Wir kriegen
viele Alleinreisende oder Menschen mit einer korperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung zugewiesen.
Bei uns ist es im Endeffekt so, dass wir erst einmal zwei ca. anderthalbstiindige Erst-
gesprache mit der Person flihren, wo es darum geht, die Bedarfe abzuklaren und zu
gucken, ob eine Weitervermittlung in eine andere Fachstelle im Netzwerk oder zu
einem anderen Partner in Berlin notig ist oder ob wir selber zustandig sind. Wir be-
raten selber schwerpunktmafig, wenn die Fragen hauptsachlich in den Themen
aktuelle Unterbringung oder in Bezug auf Asylverfahren sind, also brauche ich zum
Beispiel ein spezialisiertes Attest, um mein Asylverfahren zu bestreiten. Wenn es um
andere Themen geht, wiirden wir an die jeweiligen Netzwerkpartner andocken.

JAN (XENION)
Dann schlieBe ich daran direkt mit meiner Frage an Aylin an:
Wie geht ihr mit der Situation um, wenn Menschen, bei denen verschiedene
Schutzbediirftigkeiten vorliegen, zu euch in die Beratung kommen?



AYLIN (BBZ)

Ich arbeite in der Fachstelle flir minderjahrige Gefllichtete, das schlie3t begleitete,
unbegleitete (d.h. von anderen Personen als den Sorgeberechtigten begleitet), aber
auch Familien mit Kindern ein. Unsere Zielgruppe ist relativ klar am Alter festge-
macht, ndmlich unter 18, aber unsere Fachstelle ist auch zustdndig fiir junge Er-
wachsene, die noch Jugendhilfebedarf haben. Das bedeutet, dass wir Kinder mit
Behinderung, Kinder mit Erkrankungen, Kinder die psychisch belastet sind beraten.
Das ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Es klappt eigentlich ganz gut,
dass wir innerhalb des Netzwerkes weiterleiten. Habe ich eine alleinerziehende
Mutter mit Kind in der Beratung, die auch schwanger ist, dann kann ich an die KuB
verweisen. Ist da ein Kind oder eine junge erwachsene Person mit Behinderung,
dann arbeiteten wir eng mit dem BZSL zusammen usw. Gibt es psychiatrische Be-
darfe, konnen wir auf die anderen Fachstellen zurlickgreifen. Das macht das Netzwerk
aus, dass man kiirzere Wege gehen kann. Und dass man auch mitdenkt, wir sind
nicht die einzige Fachstelle, die diese Mehrfachschutzbedirftigkeiten sieht.

JAN (XENION)
Ich wiirde eine Frage die ich gerade im Chat gesehen habe, aufgreifen und
gerne an dich weitergeben, Ullika. Was passiert mit Menschen, die nicht in der
Erstaufnahme identifiziert werden oder die gar keinen Kontakt zum BNS
Netzwerk bekommen? Kénnt ihr einschdtzen, wie sie zu euch oder wie sie auch
nicht zu euch finden?

ULLIKA (KUB)

Den letzten Teil zuerst. Es ist natiirlich schwer zu sagen, wie die Abdeckung funktio-
niert oder wer nicht den Weg zu uns findet. Ich spreche fiir uns als KuB, uns gibt es
seit 1983 und wir sind mitten in Kreuzberg. Aber auch ein GroRteil der anderen Fach-
stellen sind historisch gewachsen und Teil von Organisationen, die in der Berliner
Landschaft von Organisationen fiir gefliichtete Migrant*innen schon seit Jahren
und teilweise Jahrzehnten tatig sind. Der Weg direkt aus den Aufnahmeeinrichtun-
gen oder manchmal auch aus den Behorden zu uns ist nur einer von vielen, viele
kommen wahrscheinlich durch Mund zu Mund Propaganda oder iiber die entspre-
chenden Communitys oder natiirlich auch durch Internetrecherche etc. Es gibt na-
tlrlich diesen formellen Weg. Es gibt die Hoffnung und den Wunsch, dass die Leute,
die sich schon in Aufnahmeeinrichtungen befinden, auf jeden Fall einen Hinweis
kriegen, dass sie die Moglichkeit haben eine, oder wenn sie wollen mehrere, der
BNS Fachstellen zu kontaktieren. Aber das ist durchaus nicht der einzige Weg.
Ergdnzend zu dem was Aylin gesagt hat: Auch bei uns ist auf jeden Fall die Erfahrung,
dass eine Uberlappung von verschiedenen Merkmalen besonderer Schutzbed irf-
tigkeit absolut nicht die Ausnahme, sondern der Regelfall ist. Einerseits eine Kom-
bination von diesen Merkmalen: Schwangerschaft, alleinerziehend oder gewalt-
betroffen, aber auch weiteren Merkmalen. Daher miissen wir sowieso sehr inter-
sektional arbeiten ist und unser Anspruch ist auch nicht, dass dann eine Person bei
all diesen Fachstellen vorgesprochen haben muss. Sondern, dass wenn eine Person
oder eine Familie bei einer Fachstelle schon gut angedockt ist, dass wir dann auch
im Hintergrund, natiirlich mit Erlaubnis der betroffenen Personen, auch tiber kom-
plexe Falle sprechen konnen und die Leute nicht bei mehreren Stellen immer neu
vorsprechen missen. Ich wiirde sagen, das klappt eigentlich ganz gut.



JAN (XENION)
Ulli, kannst du da ankniipfen und noch mal beschreiben, wie diese
Kooperation der verschiedenen Fachstellen und deren Zusammenarbeit
aussieht? Und noch einleitend dazu, wie es zustande gekommen und durch-
gesetzt worden ist, dass in Berlin eben sieben Fachstellen gefordert werden.
Das ist ja gerade im Vergleich zu anderen Bundesldndern, wo so ein
grofes Netzwerk nicht etabliert ist, nicht selbstverstdndlich.

ULLI (BZSL)

Es wurde ja schon gesagt, dass dieses Netzwerk seit 2008 als Pilotprojekt besteht.
Zu Beginn wurde es lange Zeit nicht durch den Senat gefordert, sondern durch andere
Projektmittel finanziert. Die Senatsforderung ist erstin den letzten Jahren gewach-
sen. Ich will mich nicht drauf festlegen, aber eine richtige Senatsférderung hatten
wir erst ab dem Projektjahr 2015/16. Ich arbeite in dem Netzwerk seit 2012, die Idee
ist gewesen, dass in der Aufnahmerichtlinie die Rede von besonderen Schutz-
bedarfen war. Die besonderen Schutzbedarfe sind ja auch gewachsen, wie bereits
erwahnt, wurde die Fachstelle fir LSBTI Gefliichtete hinzugefligt, weil dieser Schutz-
bedarf auch neu erkdmpft oder aufgenommen wurde. Ich denke, dass diese Schutz-
bedarfe auch eine grofRe Zahl der Gefliichteten abdecken, denn viele Gefllichtete
haben mindestens ein Merkmal, welches sie im Prinzip im besonderen Mal} kenn-
zeichnet. Ich mochte das auch gar nicht als Schutzbedarf titulieren, sondern als
besonderen Bedarf deutlich machen, der eben besondere Unterstiitzung erfordert.
Insofern ist es nur folgerichtig, dass man dann versucht, die Gefliichteten so zu
unterstutzen.

Ich kann mich an eine Situation von einer Kollegin erinnern. Da war es noch so, dass
die AWO die einzige Erstaufnahmeeinrichtung leitete, das war 2012/13. Da sagte
die damalige Leitung der AWO: ,Wir haben hier eine Containerunterkunft und wir
haben rollstuhlfahrende Bewohner*innen, die Mitarbeiter*innen miissen diese
Personen immer handisch in die Unterkinfte tragen.“ Wir haben in verschiedenen
Fachstellen Probleme erkannt und aus dieser Grundidee ist entstanden, dass sich
mehrere Beratungsstellen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir
maochten in verschiedenen themenibergreifenden Aspekten zusammenarbeiten.
Das klappt eben sehr gut und wir erleben auch den Perspektivwechsel, dass es nicht
nur ein Merkmal gibt, was Gefllichtete auszeichnet, sondern mehrere. Das berei-
chert auch unsere gemeinsame Arbeit, so lerne ich auch immer weiter, z. B. tber
unbegleitete Minderjahrige und umgekehrt. Wir bilden eine Schnittstelle und lernen
gemeinsam, das ist der Mehrwert.

JAN (XENION)
Meine néichste Frage richtet sich an Aylin:
In der Diskussion gestern ging es auch um den Begriff der Vulnerabilitdt und
die Grenzen des Begriffs. Es wurde kritisiert, dass es durch das BNS fiir einige
Menschen Spezialrechte gibt, aber andere nicht davon profitieren bzw. der Rest
dann schlechter wegkommt. Habt ihr diese Diskussion auch und habt ihr damit
einen Umgang gefunden?

AYLIN (BBZ)
Das sieht man ja in vielen anderen Bereichen auch, dass neben der Regelversor-
gung Spezialangebote geschaffen werden, damit eine Zielgruppe adaquat aufge-
nommen werden kann, sei es beispielsweise, damit Menschen ihre Sprache sprechen.
Esist natdrlich kritisch, dass man von Sonderrechten spricht, wenn man eigentlich



davon ausgehen sollte, dass sie garantiert sein sollen. Fir die Zielgruppe Kinder:
wenn ich jetzt in eine erste Klasse in der Schule gehe, da sind die Stuihle auch ganz
klein, da erwarte ich nicht, dass die Stiihle flir Erwachsene sind, das ist ja relativ
klar. Und das ist eben das Ziel, dass wir dahin kommen, dass es Sonderrechte nicht
mehr geben muss, sondern dass sie selbstverstandlich sind. Das ist aber leider
nicht die Realitat. Es ist schwierig, je nach Kontext kann man auch einmal die eine
Position und einmal die andere Position einnehmen. Man fordert natiirlich Sonder-
rechte in dem Sinne, dass eine besonders vulnerable Gruppe nicht noch mehr nach
unten fallt oder noch mehr Schwierigkeiten hat mit z.B. einer psychischen Belas-
tung, einer korperlichen Behinderung oder als Kind nicht verfahrensfahig zu sein.

ULLI (BZSL)

Ich habe die Diskussion gestern mit verfolgt, und ich muss ehrlich sagen, ich war ein
bisschen irritiert. Unser Ansatz ist, dass wir alle Menschen so gut es geht unterstuit-
zen mochten, wenn sie Unterstiitzungsbedarf haben. Wir sind nicht nur die Fachstelle
fir Gehandicapte, sondern auch fir chronisch kranke und altere Personen, deswe-
gen deckt das Netzwerk schon eine groRRe Bandbreite ab. Ich habe im Chat gelesen:
Menschenhandel fehlt noch in der Betrachtung, das stimmt, das ist wichtig. Ich denke,
es ist wichtig, und das sage ich als jemand, der aus der Behindertenpolitik kommt,
und ich weild auch diese Methodik oder Theorie hat ihre Schwachen, von Inklusion
zu sprechen. Man sollte alle Menschen inkludieren und ich denke, so sollte man
auch zu den Schutzbedarfen eine Briicke schlagen. Inklusion, wenn sie funktioniert,
kommt der ganzen Gesellschaft zugute. Also die Vorteile, die es fiir besondere
Schutzbeddirftige gibt, die kommen ja allen Gefliichteten zu Gute. Wenn z.B. die Ge-
fluchtetenunterkiinfte barrierefreier gestaltet werden, dann ist das ein Vorteil fiir
alle Menschen, die dort leben. Oder wenn als Standard Einzelzimmer integriert wer-
den, dann ist das ein Vorteil fiir alle Gefllichteten. Ich denke aus dieser Perspektive
begreife ich auch meine Arbeit, ich mache es nicht nur fiir eine besondere Gruppe,
sondern ich erhoffe mir, wenn ein besonderer Bedarf fiir eine Gruppe besteht, dass
dadurch Vorteile fiir alle Gefliichteten erwachsen.

JAN (XENION)
Daran anschlieBend auch zu weiteren Schwierigkeiten der BNS Arbeit,
eine Frage an Simon. Wie geht ihr um mit der Néhe und Distanz zum Senat,
zu staatlichen Stellen und zu den Behéorden? Einerseits habt ihr einen gewissen
Einfluss dadurch, dass im BNS Schutzbediirftigkeit festgestellt werden kann,
aber es bedarf sozusagen einer Zusammenarbeit mit den Behérden, die oft auch
eine Art Gegenspieler sind, was die Durchsetzung der Rechte von Gefliichteten
betrifft. Wie versucht ihr euch da zu positionieren?

SIMON (AWO)

In der Regel muss ich sagen, dieses Berliner Verfahren ist ja nicht zuletzt ein kom-
plementdres Verfahren, was staatliche Stellen nie ersetzen kann und nicht erset-
zen mochte. Die EU Aufnahmerichtlinie umzusetzen ist seit 2015 eine staatliche
Aufgabe. Das impliziert, dass man ein Clearingverfahren und ein Verfahren der
Feststellung besonders Schutzbedurftiger auf staatlicher Seite hat. Wir kdnnen im
besten Fall begleiten, und da haben wir iber die Jahre auch Erfolge erzielt.

Hier im Land Berlin versuchen wir das Verstandnis fiir diese Thematik zu beférdern,
in dem Sinne, dass der Innenverwaltung und Politik die Rechte von besonders
Schutzbediirftigen bekannt sind. Die werden in gewisser Weise mitgedacht in dem



Verwaltungshandeln, zumindest auf der Leitungsebene und das zeigt sich auch daran,
dass das Thema in Berlin einen relativ weitgehenden Formalisierungsgrad erreicht
hat. Es gibt eine Ausfiihrungsvorschrift fiirs LAF (Landesamt fiir Fliichtlingsangele-
genheiten) fiir die besonderen Bedarfe von besonders Schutzbediirftigen. Es gibt
einen Leitfaden fiir die Identifizierung der Sozialdienste des LAF. Es gibt immer wieder
eine kooperative Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen. Allerdings ziehen wir
immer da rote Linien, wo wir sehen, dass die Verfahren von staatlicher Seite so ent-
rechtend sind oder so verschlankt werden, dass unsere Klient*innen ihre Bedarfe
und ihre Rechte nicht mehr einfordern kdnnen.

Das seheich besonders seit 2016. Die standigen Gesetzesanderungen, die dazu ge-
fihrt haben, dass das Verfahren bis zur Anhérung, also die Registrierung, die Erst-
untersuchungen, der Verweis in Erstaufnahmestellen, manchmal nur noch 14 Tage
dauert. Das ist ein grofdes Problem, wo wir merken, dass unsere Arbeit immer wich-
tiger geworden ist. Es ist wichtig, friihzeitig zu intervenieren, Leute im besten Sinne
vor der Anhdrung oder sogar vor der Asylantragstellung in die Beratung zu bekom-
men. Das sind sehr kurze Zeitfenster, im Rahmen der Registrierung die Rechte der
Klient*innen mit ihnen einzufordern.

Und das kann in der Regel leider nicht in Kooperation mit staatlichen Stellen funk-
tionieren, weil man einfach sagen muss, dass im Asylgesetz das Interesse an einer
reibungslosen, schnellen Durchflihrung des Asylverfahrens tiber den individuellen
Bedarfen, die ein Mensch in diesen Verfahren dulRert, iiberwiegt. Es ist wichtig, mit
Klient*innen von Anfang ganz intensiv an der Wahrnehmung der Rechte zu arbeiten
und sie dabei zu begleiten. Mit Antragen, mit Anbindungen an Facharzt*innen, mit
Anbindungen an Kriseninterventionen und Anwalt*innen. Das wird in unserer Arbeit
immer wichtiger und deswegen wiirde ich sagen, ist unsere Rolle in den letzten
Jahren immer bedeutender geworden.

Wir beraten parteiisch, anwaltschaftlich und versuchen, wo Recht durch Verknap-
pung der Verfahren eingeschrankt wird, dadurch, dass man immer hohere Anfor-
derungen an Atteste stellt oder die Klient*innen immer mehr Geld haben mussen,
um ihre Rechte einzufordern, da versuchen wir das schlimmste abzuwenden.

AYLIN (BBZ)

Ich teile Simons Meinung und auch schon, wenn in unserer Arbeit mal was Positives
berichtet wird. Zu der Frage des Dilemmas der Sonderrechte, die vorher gestellt
wurde. Das Problem ist: Unsere Arbeit ist wichtig, und das leider, weil ein Recht
eben auch ohne die fachliche Expertise eigentlich umgesetzt werden misste und
die Erfahrung eher ist, dass das ohne uns nicht passiert. Deshalb wird unsere fach-
liche Expertise bendtigt, damit Menschen ihre Grundrechte durchgesetzt bekom-
men. Wir wiinschen uns eigentlich, dass das nicht mehr nétig ist, dass wir uns im
Prinzip selber Uberflissig machen. Dass die Rechte garantiert sind und nicht dem
Zufall Giberlassen.

JAN (XENION)
Ullika, wie ist euer Eindruck, wo kénnen trotz der Unterstiitzung durch euch
diese Grundrechte nicht durchgesetzt werden und wie stark ist das Ganze
begrenzt? Also welche Bedarfe konnen trotz dieser Anerkennung von besonderen
Schutzbediirftigkeiten iiberhaupt nicht abgedeckt werden?



ULLIKA (KUB)
Leider sehr viele. Obwohl Berlin diesen Modellcharakter hat, weil es eben das BNS
gibt. Wir haben teilweise in den Vortragen heute Vormittag aus manchen anderen
Bundeslandern schon gehort, dass es dort gar keine Verfahren gibt. Aber gleich-
zeitig muss man auch sagen, dass trotz dieses etablierten Verfahrens eine ganze
Menge Liicken und in der Praxis auch Grundrechtsverletzungen bleiben. Unsere
Arbeit ist ein ganz schoner Kampf und tatsachlich gegen bzw. auch mit den Behor-
den, die einerseits Teil unseres Modellprojektes sind, aber gleichzeitig aus unserer
Sicht Rechtsanspriiche nicht erfillen. Ich wiirde das auf zwei Ebenen unterscheiden.
Einerseits die Frage: wer von den Menschen, die wie auch immer als besonders
schutzbediirftig einzuschatzen sind, finden in die Angebote bzw. erfahren davon?
Das bleibt ja eine gewisse Dunkelziffer, wen wir eigentlich nicht erreichen.
Aber ich wiirde mich hier konzentrieren auf die Frage, was ist mit den Menschen, die
wir in einer der Fachstellen tatsachlich gesprochen oder begutachtet haben? Wir
haben eine Schutzbediirftigkeit festgestellt und schriftlich dargelegt. Nicht nur die
Zugehorigkeit zur Zielgruppe, sondern auch ganz konkrete Bedarfe im Einzelfall.
Was passiert dann damit? Und da muss ich da sagen, dass auch hier in Berlin mit die-
sem formalisierten Verfahren eine groRe Unklarheit bis zu Streitigkeiten zwischen
den beteiligten NGOs und den entsprechenden Leistungsbehérden ist und bleibt.
Da wiirde ich ganz besonders den Bereich Unterbringung, also dezentrale Unter-
bringung und Zugang zu eigenen, bzw. mit moglichst wenigen Leuten geteilten sa-
nitéren Einrichtungen, Kochméglichkeiten, etc. ansprechen. Was zur absoluten Basis-
versorgung, bzw. Grundrechtswahrnehmung nicht nur von unseren Zielgruppen,
sondern auch von den meisten andern gehort. In der Praxis ist das umstritten. Es
gibt zwar in Berlin einen gewissen ausgehandelten Leistungskatalog, der aber
auch in dem Bereich groRRe Liicken bzw. Unklarheiten lasst. Vieles ist aber kein klarer
Leistungsanspruch, sondern steht weiterhin unter der MaRgabe der Verfligbarkeit
oder begrenzter Ressourcen. Deswegen fallt da auch mein Urteil, was die Koopera-
tion angeht, teilweise etwas weniger optimistisch aus.

JAN (XENION)
Das ist auch eine Uberleitung zu Verbesserungsiiberlegungen und Wiinschen.
Welche Wiinsche habt ihr konkret ans LAF? Vielleicht Ulli, kannst du dazu was
sagen? Diese politische Lobbyarbeit, die ja auch Teil des BNS Netzwerkes ist.
Wie erfolgreich ist die?

ULLI (BZSL)

Das ist eine sehr schwierige Frage, die kaum kurz zu beantworten ist, aber ich ver-
suche es mal mit ein paar Knackpunkten. Wenn es um das LAF geht, dann ist der
Schliissel zu allem, aus meiner Sicht Kommunikation und Transparenz. Ich wiirde
mir wiinschen, dass klar ist, welche Kommunikationswege es zum LAF gibt. Also an
wen kénnen wir uns an der Basis wenden? Wir haben gute Zugange gefunden zu
der Leitung des LAF. Aber ich sag mal so, im Bereich der Sachbearbeitung, wie
kommen wir in der individuellen Fallbearbeitung in gute Kommunikation? Da ist
ein grofRer Personalwechsel und da wiirde ich mir wiinschen, dass da noch ein besse-
rer Austausch stattfindet, dass die Kommunikation zwischen den NGOS und den
Behorden besser wird. Dass ein besserer Austausch auf der Arbeitsebene stattfindet,
dass eine gewisse Transparenz und Kontinuitat erwachst, im Einzelfall Kontakt zu
den Sachbearbeiterinnen herzustellen, um Falle konkret besprechen zu kénnen
und ein besserer Austausch was es flir Richtlinien und Handlungsanweisungen sei-
tens des LAF gibt.



Dann natdrlich, was hier auch angeklungen ist, viele Bedarfe oder auch viele pre-
kare Situationen, ob nun gesundheitlich oder in anderen Lebensbereichen, sind
zentral mit der Art der Unterbringung verbunden. Da es jetzt auch speziell vom LAF
betriebene Unterkiinfte gibt: Wie ist da der Weg - wenn ich jetzt fiir die Gruppe der
Menschen mit Behinderung spreche- um barrierefreie Unterkiinfte oder auch Ein-
zelunterkiinfte in grofRerer Zahl zu bekommen? Und wie steht es um die Kosten-
Ubernahme? Die Wohnsituation bedingt viele andere Probleme.

JAN (XENION)
Dankeschon. Ich geb das Wort weiter an Simon, verbunden mit einer
konkreten Nachfrage aus dem Chat nochmal zu einem deiner ersten Beitrdge.
Wer genau hat die Einschdtzung der besonderen Schutzbediirftigkeit vor-
genommen? Vielleicht kannst du das nochmal beantworten, verbunden aber
gerne mit Verbesserungsideen und auch Forderungen.

SIMON (AWO)
Danke fiir die interessante Frage. In Berlin haben wir ein Ankunftszentrum in Reini-
ckendorf seit 2017 oder 2018. Das ist in der Oranienburger StralRe betrieben vom
Land und Tamaja. Alle Gefliichteten, die einen Asylantrag stellen, kommen zunachst
in dieses Ankunftszentrum und wohnen da bis zu 14 Tage, wie ich anfangs schon
beschrieben habe. Es gibt dann taglich Termine, die im Rahmen der Asylantrag-
stellung abgearbeitet werden. Ein typischer Tagesablauf sieht dann ungeféhr so
aus: morgens um sechs Uhr werden die Leute mit Bussen abgeholt und in die Bun-
desallee gebracht. In der Bundesallee ist der Standort des LAF, zusammen mit der
Bundespolizei. Das BAMF ist auf der Stral3e gegentiber. Im Endeffekt passiertin den
ersten 1-3 Tagen schon in diesem Clearingverfahren im LAF zur Identifizierung von
Schutzbediirftigkeit. Sie mussen sich das so vorstellen: Im ehemaligen Bankgebaude
gibt es einen groflen Wartesaal. Da sitzen die Leute wie in einer RegistrierstralRe und
warten aufihre ,,Abfertigung®. In diesem Saal gibt es Sozialdienstmitarbeiter*innen,
die die wartenden Leute ansprechen und schauen, ob die Person einer besonders
schutzbedlrftigen Kategorie angehdren kdnnte. Die werden dann in Einzelgesprache
eingeladen.
Die Frage ist, wer fallt bei diesem Verfahren auf und da wiirde ich auch meine Wiin-
sche ankniipfen: Wir betreiben nur eine Erstaufnahme von vielen in Berlin. Da kom-
men nicht alle Menschen mit besonderen Bedarfen an, wie ich eingangs erlautert
habe. Die AWO Fachstelle in der zentralen Erstaufnahme sieht auch nicht alle Men-
schen. Aber es gibt, wenn bei diesen Verfahren in den ersten drei Tagen Hinweise
erkannt werden, vom Sozialdienst des LAF eine Kommunikationsaufnahme mit
der Unterkunft. Da wird angekiindigt, dass jemand kommt, wo klar ist, dass der z.B.
eine korperliche Behinderung hat. In diesem Verfahren werden jedoch nur die
offensichtlichsten Schutzbedurftigkeiten erkannt, also beispielsweise sitzt jemand
im Rollstuhl oder ist jemand stark sehbeeintrachtigt. Kann eine Person sich nicht
eigenstandig orientieren. So etwas wiirde auffallen. Ist jemand hochschwanger?
Aber was oft nicht auffallt sind z.B. unbegleitete Minderjahrige. Sie kdnnten ggf.
auffallen anhand des Datenabgleichs, genauso bei den liber 65-Jadhrigen. Es ist aber
nach meiner Erfahrung so, dass das nur die Spitze des Eisberges ist. Bei weitem
nicht alle werden in diesem Verfahren erkannt.
Deswegen bieten wir dann nachgelagert an, in unseren Beratungsstellen der Erst-
aufnahmeeinrichtungen und in den anderen Unterkiinften, wo auch Flyer von uns
ausliegen, Termine bei uns zu vereinbaren. Das wird in dem Fall durch die Sozial-
dienstmitarbeiter*innen der Unterkunft gemacht.



Danach kommtin dem dreigliedrigen Verfahren der Unterbringung die GU (Gemein-
schaftsunterkunft) bzw. die eigene Wohnung. Wir sehen in den letzten Jahren im-
mer mehr Klient*innen in der Beratung, die schon in der eigenen Wohnung leben
oder zumindest schon in der GU, was auch daran liegt, dass in der momentanen
Pandemie in Berlin die Verweildauer in der Erstaufnahme sehr gering ist. Aus dem
Grund habenwirindiesem Jahrauch zwei Beratungsstellen in Gemeinschaftsunter-
kiinften aufgebaut. Wir haben gemerkt, dass nicht mehr alle in der Erstaufnahme
ankommen, sondern direkt aus dem Ankunftszentrum in die Gemeinschaftsunter-
kunft verteilt werden. Es wenden sich auch unter anderem Sprachkurstrager*innen,
Unterstiitzer*innen aus Moscheevereinen, Rechtsanwalt*innen uvm. an uns und
fragen ein Beratungsgesprach an.

Was ist eigentlich wichtig in der Arbeit mit den Klient*innen, nachdem der Kontakt
entstanden ist? Es ist eine Beziehungsarbeit mit den Klient*innen. Man muss sich
vorstellen, vor allem Menschen mit einer korperlichen Behinderung, die offensicht-
lich ist, wurden in ihrem Herkunftsland und auch auf den Durchreiseldndern in den
allermeisten Fallen nie adaquat medizinisch versorgt. Und wenn jemand so eine
Erfahrung mitbringt, hat er haufig grofe Schwierigkeiten liberhaupt eine Bezie-
hung aufzubauen zu Menschen auflerhalb der eigenen Kernfamilie. Man braucht
eine ganze Menge Zeit, bis die Menschen liber Dinge aus der Vergangenheit spre-
chen. Da waren jetzt meine Wiinsche angekniipft. Mein Wunsch ware, wenn in den
ersten drei Tagen in der Bundesallee klar wird, dass jemand im Rollstuhl sitzt, dass
dann dieser Mensch aus dem aktuellen Verfahren rausgenommen wird. Auch bei
der Suche nach einer bedarfsgerechten Unterbringung zu gucken, dass die mani-
festen Bedarfe beachtet werden; Braucht er ein eigenes Badezimmer, braucht er
Ruhe und Rehabilitation, also demnach ein Einzelzimmer? Und dann nachgelagert
darauf zu achten, dass wir innerhalb von 15 Tagen Zugang zu diesen Personen be-
kommen. Das schreibt die EU-Aufnahmerichtlinie vor und da kénnen wir sicherlich
noch viel mehr schaffen.

JAN (XENION)
Dankeschon fiir den ausfiihrlichen Beitrag. Wir sind jetzt schon in einer
Transition zur Diskussion.
Ich geh iiber zu einer Frage an Aylin, die auch aus dem Chat kommt.
Welche Herausforderungen zeigen sich bei der Vermittlung Gefliichteter an
psychosoziale Regeldienste oder psychotherapeutischen Angebote? Du kannst
gerne auch unterscheiden, weil es ja bei Jugendlichen oder Minderjéihrigen
nochmal andere Méglichkeiten gibt. Was sind da deine Erfahrungen?

AYLIN (BBZ)

Klar, unsere Sorgenkinder sind tatsachlich nicht unbedingt die UMF (unbegleiteten
minderjahrigen Fluchtlinge), die in der Jugendhilfe untergebracht sind. Sondern
vor allem viele, die entweder aus der Jugendhilfe rausfallen, gerade 18 geworden
sind, mit 18 Jahren eingereist sind oder aber die Personengruppe, die eigentlich
minderjahrig ist, auf dem Papier aber nicht. Die darf man auch nicht vergessen.
Man sagt das so einfach: da ist jemand vom Ausweis her minderjéhrig, dann wird
das sofort akzeptiert, das ist aber nicht immer der Fall.

Fur die Vermittlung in die Regeldienste arbeiten wir im Team, bei uns ist auch eine
Psychologin, die mit Stellungnahmen unterstiitzen muss. Was auch wieder so ein
Zeichen ist, dass es immer wieder noch die Extrakraft und Extraexpertise benétigt,
um dann in die Regelversorgung reinzukommen. Das ist ja die ganze Diskussion (iber



Sonderrechte. Es ist schwierig, wenn man bedenkt, dass die Regelversorgung fiir diese
Zielgruppe nicht wirklich geschaffen ist. Es musste erst an der Regelversorgung ge-
arbeitet werden, bis wir uns diese Frage zu Sonderrechten stellen kdnnen.

Es ist sehr schwierig die durchs Raster geflutschten, eigentlich noch jungen Er-
wachsenen in die Regelversorgung zu bekommen. Da wird auch oft gesagt: ,der hat
ein Dublinverfahren, der will nur seiner Abschiebung entkommen, deshalb spricht
ervor', anstatt sich zu Gberlegen, dass seine Abschiebung ein massiver psychischer
Druck fiir ihn ist. Das sind kleine Paradoxien, die einen in der praktischen Arbeit
verzweifeln lassen. Ich muss auch dazu sagen, dass natiirlich unsere Beratungs-
stelle immer dann gefragt ist, wenn die Probleme ausufern und wenn es super
klappt die in der Regel nicht mal eben zum Kaffeetrinken vorbeikommen. Das kann
meine Perspektive ein bisschen erklaren.

JAN (XENION)
Vielen Dank. Ich gebe das Wort weiter an Ullika. Ihr kénnt gerne auch noch
weiter auf diese Forderungsiiberlegungen eingehen. Also was genau fiir euch in
der alltdglichen Arbeit, aber auch auf der politischen Ebene verdndert werden
sollte. Und aus Sicht eurer Fachstelle , wie ist die Versorgung in Bezug auf
Sprachmittlung in der medizinischen und psychologischen Regelversorgung?

ULLIKA (KUB)

Forderungen wiirde ich ganz klar auf der Ebene Asylverfahren und dessen Rahmen-
bedingungen formulieren. Wer kann wo welche Schutzgriinde vorbringen, da muss
sich ganz viel dndern. Im Prinzip fiir alle, aber ganz besonders damit u.a. Schutz-
bediirftige diese Dinge in den Verfahren tGiberhaupt vorbringen kénnen. Da ist die
politische Forderung, diese Schnellverfahren umzustellen, damit es sich an die Be-
darfe und die Méglichkeiten der Leute anpasst, was auf allen moglichen Ebenen
Konsequenzen hat.

Was die Versorgung angeht: Der ganze Bereich Sprachmittlung und Gberhauptins-
titutionelle Hirden bei Arzt*innen ist ja nur ein Teil davon. Auch in der gesamten
Alltagskommunikation mit Behérden misste etwas getan werden, damit die Leute
ihre Rechte liberhaupt vorbringen kénnen. Und als zentrale Forderung ist wichtig,
dass es ein Verstandnis auf allen Ebenen gibt, das richtet sich nicht nur ans LAF,
was in Berlin die hauptsachliche Leistungsbehdrde ist: Es geht hier nicht um Gnade
oder einer Moglichkeit nach Verfligbarkeit, sondern tatsachlich um verbriefte Rechte
und eine Richtlinie, die, wenn sie nicht ins Gesetz umgesetzt wurde, im Prinzip so
direkt in Deutschland gilt. Ich sehe auch oftmals, dass die Personen in den Behdrden
in einer schwierigen Position sind, denn wir fordern etwas, was sie im Bereich der
Unterbringungen in der gangigen Praxis nicht anbieten kdnnen. Nur, dass das nicht
an die Menschen weitergegeben werden sollte und teilweise Zielgruppen gegenei-
nander ausgespielt werden. Flir meine Zielgruppen der Schwangeren, Alleinerzie-
henden, auch Gewaltbetroffenen hére ich dann immer wieder: ,Es gibt teilweise
héhere Bedarfe, es gibt ja Leute, die sitzen im Rollstuhl oder miissen beatmet wer-
den oder drehen so sehr durch, das kénnen Sie sich gar nicht vorstellen, die kriege
ich woanders gar nicht unter.“ Dass das nicht gegeneinander ausgespielt wird, son-
dern dass es dann - mal ganz utopisch gedacht- als Netzwerk von NGO’s und Be-
hérden an eine hohere politische Ebene weitergegeben wird. Die Anzahl an verfiig-
baren angemessenen Unterbringungen und auch psychosozialen, medizinischen
oder sonst wie Versorgungsangeboten ist absolut nicht ausreichend. Und wenn das
so ist,dann muss man gucken, wo man sich entsprechend dafiir einsetzt, dass auch
langerfristig mehr Angebote geschaffen werden.



Wir sind in 2021, nicht mehr in 2015, nur dass die gleichen Dinge teilweise immer
noch gleich schlecht sind. Wir haben viel zu wenig angemessene Unterbringungs-
moglichkeiten. Wir sind natirlich sowieso fiir dezentrale Unterbringungen und
Wohnungen, aber solange es die nicht gibt, brauchen wir Unterbringungen eher in
Apartmentstrukturen mit eigenen Koch- und Sanitdranlagen. Das kann nicht nach
Willkiir oder ,,was ist heute da“ verteilt werden. Da muss einfach ein Verstandnis
fir Rechtsanspriiche und Grundrechte geschaffen werden.

JAN (XENION)
Vielen Dank. Das Podium neigt sich leider dem Ende zu, aber ich wiirde gerne
Simon, Ullrich und Aylin das Wort geben, wenn ihr noch etwas ergéinzen wollt.

SIMON

Berlin ist einen anderen Weg gegangen, als viele andere Bundeslander um die EU-
Aufnahmerichtlinie umzusetzen. Viele Bundeslander haben die Anspriiche aus der
EU-Aufnahmerichtlinie in einem eigenen Gesetz oder in einer Verordnung geregelt.
Das ist dann ein Landesaufnahmegesetz oder eine Landesdurchfiihrungsverord-
nung zum Aufnahmegesetz, da gibt es einen sehr hohen Grad an Regulierung. Meine
Erfahrung aus Berlin ist eher, dass man versucht hat die informellen Wege zu starken,
die ja auch wichtig sind in diesem Themenbereich. Durch die Starkung der direkten
anwaltschaftlichen Beratung und die kooperative oder auch manchmal nicht so
kooperative Zusammenarbeit mit den Leitungsebenen in den Behérden auf einen
Systemwandel oder einen Einstellungswandel hinzuwirken. Mein Best Practice aus
Berlin ware daher: Es bedarf nicht nur eines Gesetzes, sondern eines breiten Netz-
werkes, was gefordert wird und die Beratungen macht. Direkte Beratung ist oft am
nachsten an den Problemen dran, die sich bei den Menschen ergeben. Ansonsten
finde ich es ganz wichtig, dass man die EU-Aufnahmerichtlinie nicht nur fir die Ar-
beit mit Menschen mit psychischen Beeintrachtigungen oder Belastungen versteht,
sondern alle Gruppen von Schutzbediirftigkeiten mit einbezieht, die in der Richt-
linie sind. Die Lander kdnnen ja zum Teil noch iber diese Richtlinien hinausgehen.
Alle Gruppen bringen individuelle Beratungsthemen mit und individuelle Anspriiche
und Bedarfe. Im Endeffekt ist es mein Wunsch, dass wir in Zukunft die Arbeit mit
den Menschen, die es direkt betrifft, wieder in unserer alltaglichen Arbeit ganz oben
anstellen. Das sollte auch immer so bleiben. Die Netzwerkarbeit, die politische Arbeit
ist wichtig, aber die Arbeit mit den Menschen steht an erster Stelle.

ULLI (BZSL)

Ich méchte mich Simon anschlieRen. Beratung ist das Aund O. Das haben auch die
letzten anderthalb Jahre gezeigt. Wir haben mitbekommen, dass ganz rudimentare
Dinge fiir viele Menschen ein Problem darstellen. Sprache ist dabei der Schlissel.
Die Menschen bendtigen Leute, die sie auf ihrem Weg durch die Behdrden und beiden
Arzt*innen oder welche Bedarfe auch immer bestehen, begleiten. Ich erlebe meine
Arbeit jetzt zunehmend so, dass ich Mittler bin. In der Corona Zeit war die face-to-face
Kommunikation nicht immer so gegeben. Deshalb sind Beratungsstellen fiir gefliich-
tete Menschen umso wichtiger, um einen Ankniipfungspunkt zu haben.

Dass nicht alles mitgedacht werden konnte in der Coronakrise, dass die Kommuni-
kationswege nicht sofort umgestellt wurden, das ist ganz klar. Aber es muss klare
Strukturen geben fiir Sprachmittlung bei Arzt*innen, ambulant oder auch in den
Behoérden. Und um abzuschlielRen, es gibt auch noch die Gruppe der Menschen,
die keine sichtbare Behinderung haben, die aber nicht sprechen oder nicht héren



konnen oder bei denen die kognitiven Fahigkeiten eingeschrankt sind. Diese Men-
schen brauchen umso mehr Unterstltzung und da sehe ich die Beratungsstellen
ganz grol in der Mittlerrolle.

AYLIN (BBZ)

Ich wiirde auch noch mal die Wichtigkeit unserer Basisarbeit hervorheben, welche
es schafft das Netzwerk zu erweitern. Das BNS Netzwerk ist wichtig, aber da hangen
auch wieder Netzwerke dran. Unsere Beratungsstelle versteht sich auch als eine
Migrant*innenselbstorganisation, wir haben viele mehrsprachige Kolleg*innen, aber
auch Sprachmittler*innen. Wir schauen nicht nur nach dem besonderen Schutz-
bedarf, sondern z.B. wie sieht es denn aus mit der Ausbildung und dann kann ich
gleich an meine Kolleg*innen der anderen Projekte verweisen. Ich glaube, da ge-
winnt auch ein Netzwerk, wenn es wachst. Wir operieren nicht nur in Berlin, ich
habe Kolleg*innen in Brandenburg, das ist auch Teil unserer Ressourcen. Und natiir-
lich die Frage, und ich denke, das kdnnte mehreren so gehen, die Beratungsarbeit
ist immer prekar, weil es keine ausreichenden personellen Kapazitdten gibt. Wir
hoffen, dass das irgendwann besser wird und die einzelnen Projekte nicht immer
Angst vor der Beendigung ihrer Projekte haben miissen.

ULLIKA (KUB)

Zum Fazit Uber das BNS haben die anderen Drei schon eine ganze Menge gesagt.
Ich denke, es tut der Sache gut, dass nicht irgendwelche Stellen kiinstlich neu ge-
schaffen wurden, sondern dass lange etablierte Tragerorganisationen sich zusam-
mengetan haben und es eben eine immer weiter institutionalisierte Zusammen-
arbeit zwischen uns gibt.

Ich will noch ganz kurz eine Frage, die am Anfang im Chat stand, aufgreifen, wie das
mit Betroffenen von Menschenhandel ist. Es ist ja auffallig, dass es das nicht im BNS
gibt. Ich denke das liegt daran, dass das Ganze tiber die Jahre historisch gewachsen
ist. Auch die Forderlogik hat viel damit zu tun. Es gibt in Berlin zwei oder drei sehr
gute Fachberatungsstellen fir Betroffene von Menschenhandel, die sich nicht nur
an Asylbewerber*innen, die sich ja auf die Aufnahmerichtlinie beziehen kénnen,
richten. Mit denen sind wir im engen Austausch. Bei uns in der Fachstelle haben wir
auch regelmaRig Betroffene von Menschenhandel und ich weil}, dass es mindes-
tens in den psychosozialen Zentren genau so ist, ich denke in den anderen Fach-
stellen auch. Wir wiirden uns jetzt nicht auf die Fahne schreiben, eine Fachstelle fiir
Betroffene von Menschenhandel zu sein, weil es die in Berlin schon gibt. Aber trotz-
dem, gerade wir als Frauenfachstelle haben mit der Thematik auch regelmaRig zu
tun und sind da in verschiedene Richtungen vernetzt.

JAN (XENION)
Vielen Dank an euch vier fiir die tollen Beitrdge.



8. Besondere Schutzbedirftigkeit
und die Realitaten der Versorgung

LOUISE BIDDLE, Universitat Heidelberg;
KAYVAN BOZORGMEHR, Fakultat fiir Gesundheitswissenschaften,
Universitat Bielefeld

In diesem Gesprach sprechen Louise Biddle und Kayvan Bozorgmehr tiber die Identi-
fikation von besonderer Schutzbedirftigkeit von Gefliichteten und eine bedarfs-
gerechte gesundheitliche Versorgung in Deutschland.

Sie kdnnen sich den Vortrag hier ansehen:
https://www.baff-zentren.org/veranstaltungen/baff-tagungen/tagung-besondere-schutzbeduerftigkeit/
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9. Workshop 1: Machtkritische

Perspektiven auf die (Beratungs-)
Arbeit zu Schutzbedirftigkeit

RAFIA SHAHNAZ, GLADT - Selbstorganisation von Schwarzen und of Color Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, Trans*, Inter* und Queere Menschen in Berlin

In dem Workshop wurden drei wesentliche Aspekte der machtkritischen Beratungs-
arbeit diskutiert und bearbeitet:

Selbstreflektion

« Verstandnis erlangen iiber die eigene Position in der Gesellschaft
und die damit verbundene Zugange zu Ressourcen und Maglichkeiten.

« Auseinandersetzung mit Privilegien und strukturellen Vorteilen,
die als Berater*in dazu befahigen, Unterstiitzung geben zu kénnen.

« Verantwortungsiibernahme fiir marginalisierte Menschen
in Abgrenzung von ,,Helfer*syndrom* und ,,Gutmenschentum®.

 Nicht sich selbst im Mittelpunkt sehen,
sondern die Lebensrealitdaten der Unterstiitzungssuchenden.

« Machtkritik an der eigenen Person ernst nehmen, zuhoren,
Abwehrmechanismen erkennen, reflektieren und lernen.

Klare Haltung zu
strukturellen Ausschliissen

« Verstandnis und kritische Positionierung
zu strukturellen Ausschliissen in der Gesellschaft und Systemen
wie Sozialer Arbeit, Gesundheitssystem, Arbeitsmarkt,
Wohnungsmarkt, Aufenthaltsrecht und anderen staatlichen Systemen.

« Verstandnis und Geduld fiir internalisierte Feindlichkeiten
und Phobien von Klient*innen, die wiederum haufig ein Resultat
von struktureller Benachteiligung sind.
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Verteilung von Macht

« Machtaustiibung erkennen, benennen, kritisieren,
Konsequenzen ziehen und gemeinsam mit den Klient*innen
nach Strategien suchen, um einen machtkritischen Umgang zu finden.

« Machtpositionen stets austauschen.
Neue Perspektiven und Anderungen zulassen.

« Macht in Form von Ressourcen neu verteilen -
ohne Kontrolle oder Anerkennungswiinsche.

« Klient*innen als Expert*innen fiir deren eigene Leben anerkennen
und individuell angepasste Moglichkeiten anbieten, Selbstermachtigung
zu erreichen.
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10.Workshop 2: InTo Justice:

Interdisziplinare Sachverhalts-
aufklarung bei Folterfolgen

CHRISTIAN CLEUSTERS, MFH Bochum;

FELIX MAYER/ LISA KONIG, Rechtsmedizin Diisseldorf;

THOMAS WOLTER/ CHRISTOPHER HOCHSCHEID, Rechtsmedizin GieRen;
CARINA HEYDE/FELIX AHLS, PSZ Diisseldorf;

LEONIE TEIGLER, BAfF e.V.

Projekbeschreibung und Ziele

Das Projekt ,,InTo Justice - Interdisciplinary Documentation and Holistic Rehabili-
tation of Torture® verbessert die interdisziplindre Versorgung von Asylsuchenden
mit Foltererfahrung zunachst in NRW und Hessen auf verschiedenen Ebenen:

Uber Schulungen werden Fachkréfte in Fliichtlingsunterkiinften, Primarversorgende,
Sozialarbeiter*innen und Mitarbeiter*innen in Behdrden bei der Identifikation von
Folteriiberlebenden unterstiitzt.

Fiir Asylsuchende mit Foltererfahrung wird ein interdisziplindres Case Management
angeboten. Im Rahmen des Case Managements wird der Bedarf fiir eine interdiszi-
plindre Sachverhaltsklarung der Folterfolgen nach dem Istanbul-Protokoll geklart
und in Kooperation mit Projektpartner*innen durchgefiihrt sowie eine Vermittlung
zu Versorgungs- und Rehabilitationsangeboten initiiert. Die Case Manager*innen
begleiten die Betroffenen dabei wahrend des gesamten Prozesses der Sachverhalts-
aufklarung.

Mittel- und langfristige Verbesserung werden durch die Etablierung einheitlicher
Standards bei der Dokumentation von Folterfolgen im Sinne des Istanbul-Protokolls
erreicht. Hierzu werden fachspezifische und interdisziplinare Weiterbildungen und
Qualifizierungen zu psychodiagnostischen, therapeutischen, medizinischen und
psychosozialen Fragestellungen angeboten.

Um notwendige und nachhaltige Strukturen zu schaffen, werden dariiber hinaus
ein medizinisches Ausbildungscurriculum sowie eine Erweiterung der rechtsmedi-
zinischen Empfehlungen zur Dokumentation von Gewaltfolgen mit Blick auf die
speziellen Aspekte von Folter entwickelt. Die strukturellen Aktivitaten im Rahmen
des InTo Justice-Projektes werden durch die Einbeziehung juristischer Expert*innen
weiter konsolidiert.
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Vorstellung eines Fallbeispiels: Klient*in aus Sri Lanka
CARINA HEYDE; Psychotherapeutin im PSZ Diisseldorf

Die Klient*in wurde durch den eigenen Chef angemeldet und in der Telefonberatung
wurden erstmal nur Probleme im Asylverfahren berichtet. Aufgrund des Projekts
wird aber in jedem Erstgesprach nach Foltererfahrungen gefragt und im Clearing
durch die Sozialarbeit wurde auch gesehen, dass die Klient*in schwerst psychisch
erkrankt und suizidal ist.

Die medizinische & psychologische Anamnese wird verzahnt - ergeben sich hier
Hinweise auf Folter, kann ein rechtsmedizinisches Gutachten eine Chance sein,
neue Beweise zu prasentieren.

Kurzfristig wichtig fir Casemanager*innen sind Krisenintervention, psychiatrische
Notfallmedikation und therapeutisch stabilisieren, damit die Untersuchung auch aus-
gehalten werden kann. Langfristig ist eine Anbindung an Haus- und Facharzt*innen
und Therapeut*innen das Ziel.

Von Anfang an wird auch gepriift, wer aus dem PSZ noch eine Stellungnahme
schreiben kann, ob es im Bereich Wohnen/Arbeiten noch Bedarf gibt und ob an
niedergelassene Psychotherapeut*innen angebunden werden kann.

FELIX AHLS; Arzt im PSZ Diisseldorf

In der Regel werden 3-4 Termine flir die kérperliche Untersuchung angesetzt. Dabei
spielt die Beziehungsarbeit und die Erklarung, dass viel Erfahrung mit Foltertber-
lebenden besteht, eine wichtige Rolle. Zur Abklarung der somatischen Beschwerden
werden folgende Bereiche begutachtet: Sehkraftminderung, orthopédische Beschwer-
den - Riicken, FliRe, Gelenke; Einschrankungen im Alltag (Einkaufen etc.) erfragen;
Narben.

Die Weiterleitung an die Rechtsmedizin wird vorbereitet, indem die Umsténde der
Folter, die zeitliche Komponente, Dauer der Haft, Methoden und Gegensténde schon
umfassend dokumentiert werden. Dabei wird versucht, die Umstande, Methoden
und Gewalterlebnisse direkt zu erfragen. Wenn es Dokumente zu den Haftbedingun-
gen/-zeitraumen etc. gibt, werden sie einbezogen.

Fir die Vorbereitung des Termins in der Rechtsmedizin ist aulerdem wichtig, die
Organisation der Sprachmittlung zu ibernehmen und sicherzustellen, dass die
Dolmetschenden sich auf die Thematik einlassen kdnnen. Es muss klar sein, dass es
um Gewalt gehen wird, Fotos gemacht werden etc. Ebenfalls muss fiir eine Beglei-
tung gesorgt werden, die die Person zum Termin bringt.

Es wird zundchst ein Vorgesprach mit der Rechtsmedizin geflihrt und erst dann ver-
mittelt.

Durch die korperliche Untersuchung werden mehr Details erfragt, als durch die
therapeutische Arbeit. Es werden Narben angesehen und besprochen. Eine Klien-
tin aus Nigeria, die in Libyen Gewalt erlebt hat, hat eine Narbe an der Hand, da sie
sich gegen einen sexuellen Ubergriff gewehrt hat. Im nachsten Gesprach wurden



Narben am Oberschenkel und an den Kndcheln angesprochen, die auf Fesselung
mit Eisenketten hinweisen.

Bedarfsklarungsbogen
Der Bedarfsklarungsbogen wird zu verschiedenen Zeitpunkten von verschiedenen
Berufsgruppen abgefragt. Er soll daran erinnern, iber den spontanen Vortrag hinaus

noch Dinge abzufragen, die Patient*innen vielleicht nicht spontan erzahlen.

Diskussionspunkt fiir spditer: Sollte man so explizit nach Gewalt fragen,
wie es hier strukturiert passiert?

FELIX MAYER, Rechtsmedizin Diisseldorf

Die Rechtmedizin Duisseldorf kooperiert seit mehreren Jahren mit der MFH Bochum
und dem PSZ Disseldorf. Die Rechtsmedizin wird kontaktiert, wenn es mit bloRem
Auge sichtbare Hinweise auf kdrperliche Folter gibt und die in Zusammenhang mit
erlebter Folter gestellt werden kdnnen. Wenn es keine sichtbaren Spuren gibt, wird
es schwieriger.

Die Rechtsmedizin erhalt den Bedarfsklarungsbogen. Hier muss jetzt nochmal iber
die erlebte Gewalt gesprochen werden, denn die Angaben miissen den kérperlichen
Hinweisen gegeniibergestellt werden. Dieser Prozess ist belastend und komplex -
deshalb ist die Vorinformation so wichtig, um unnétige Belastung/nochmaliges
Erzéhlen der Geschichte von vorne zu vermeiden und sich auf die Punkte konzent-
rieren zu kdnnen, die fiir die Begutachtung relevant sind. An dieser Stelle wird spe-
zifisch tiber Korperstellen, Gegenstande usw. gesprochen.

Vorher braucht es Informationen Uber die Stabilitat der betroffenen Person, ob die
Begutachtung fiir Klient*in von Nutzen und gewollt ist und tiber welche Aspekte
gesprochen werden kann/ Gber welche nicht. Wenn man weil, dass Klient*innen
ein Thema vermeiden, dann bohrt man ggf. auch nicht weiter nach.

Es gibt zu Beginn eine Aufklarung, vor welchem Hintergrund die Anamnese erfolgt.

Es folgt eine korperliche Untersuchung, d.h. vor allem eine Suche nach Narben, die
nichtimmer direkt zu erkennen sind, weil die Gewalt meist langer zurtick liegt, und
z.T. auch nach Fehlstellungen als Resultat bestimmter Foltermethoden.

Es wird ein Befundbericht erstellt, in dem detailliert jeder einzelne Befund darge-
stellt wird. Fotos werden zur Beschreibung genutzt, aber nicht zum Gutachten dazu
gegeben. In einer Stellungnahme wird formuliert, inwiefern die unterschiedlichen
Befunde libereinstimmen, wo sie widerspriichlich sind oder Einschrankungen be-
stehen, weil es so schwierig ist, alte Verletzungen einzuordnen (bei frischen Ver-
letzungen berichten Betroffene auch mehr).

Am Ende ist selten eine 100% eindeutige Zuordnung moglich. Dieser Punkt muss
auch bereits in der Aufklarung durch die Case Manager*innen klar gemacht werden:
Fur die Betroffenen sind die Verletzungen ganz eindeutig, fir Betrachter*innen
bleiben aber immer auch Unklarheiten. Der Erwartungshorizont muss hier gut ab-
gesteckt werden.

48



Im Nachgang wird zu anderen klinischen Disziplinen vermittelt, wenn die Moglich-
keit weiterer Befunderhebung hilfreich ist, z.B. zur Radiologie und therapeutischen
Diagnostik. Bei Einschrankungen besteht auch die Frage, was fiir die Betroffenen
getan werden, aber auch was die Bildgebung noch fiir das Gutachten an Verande-
rungen bringen kann.

Die Rechtsmedizin stellt den Vermittlungsbedarf fest und spielt diese Informationen
zurlick an das PSZ.

In einem Fallbeispiel werden verschiedene Aspekte verdeutlicht:

« Ineinem Fall waren nur die Folgen durch Schlage mit Kabel gut festzustellen.
Vorgetragen wurde auch scharfe und thermische Gewalt. Die anderen
Einzelbefunde zu den Narben waren jedoch so unspezifisch, dass sie in
der Gesamtschau keine Aussage erbracht haben. Sie hatten durch Fremd-
einwirkung, aber auch durch Alltagsverletzungen entstanden sein kénnen.
Auch in diesem Fall war trotz einer Vielzahl von Narben bei den anderen
Narben keine eindeutige Zuordnung moglich.

+  Direkt nach dem Erlebnis wéaren mit hoher Wahrscheinlichkeit noch andere
Aspekte sichtbar geworden.

«  Eswurde unter anderem eine orthopadische Behandlung eingeleitet.

Die Case Manager*in sichtet das Gutachten der Rechtsmedizin und iiberlegt gemein-
sam mit Anwalt*innen/Verfahrensberatung, wie vorgegangen und es eingebracht
werden kann. Wenn zum Beispiel ein Folgeantrag gestellt werden soll, ist es wichtig,
immer wieder alle Disziplinen mit reinzunehmen. Das sind zwar viele belastende Ter-
mine, aber auch die Erfahrung, dass damit geholfen werden kann, wenn schon am
Anfang besprochen wird, warum und wie die Dinge getan und erfragt werden. Haufig
sind die Klient*innen am Ende stolz, dass sie es geschafft haben, alles zu erzéhlen,
wenn sie sehen, dass alles dokumentiert und ihnen geglaubt wird.

Dies ist auch ein wichtiger Prozess im Kampf gegen Straflosigkeit von Tater*innen:

+  Theoretisch kdnnten Infos auch in Klageprozessen gegen Tater*innen
eingebracht werden

+  In NRW wird eine Kooperation mit dem LKA vorbereitet:
Wie kdnnen Zeug*innen von Gewalttaten bei Aussagen begleitet werden?

« Dossiers von Klient*innen werden an den Sonderberichterstatter tiber Folter
geschickt - selbst, wenn nichts im Einzelfall erreicht werden konnte, hat es
einen positiven Effekt, das Erlebte an die richtige Stelle weiter zu leiten.

6-8 mal Uber die Gewalt reden zu mussen, und das alles nach der Anhérung, ist
aufwandig und belastend. Deshalb ist es so relevant das Case Management zu haben,
das Klient*innen durch den ganzen Prozess begleitet und bei jedem Schritt erklart,
wozu er gut ist.
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Versorgungspfad zur Sicherstellung der Rehabilitation
im Sinne des CAT GC

Esistimmer auch zu bewerten, ob das, was auf das Erlebte hinweist, genugist,um

es in der Rechtsmedizin zu verarbeiten. Es muss einen Zweck geben und etwas
Sinnvolles, das die Rechtsmedizin dazu sagen kann. Dabei sind die kurzen Wege im
Projekt extrem wichtig: wo im Case Management nicht klar ist, ob der Zweck da ist,
besteht die Moglichkeit am Telefon oder liber Schicken von Fotos (gesichert) den
Mehrwert zu klaren.

Zusammenhange zu den SBPM-Standards

Begutachtung der PSZ im Sinne der SBPM - Standards zur Begutachtung psychisch
reaktiver Traumafolgen (in aufenthaltsrechtlichen Verfahren) - wurden um das Istan-
bul Protokoll erweitert. Es geht also nicht nur um die Vermittlung an die Rechts-
medizin: Wenn klar ist, dass korperliche Gewalt nach 10 Jahren nicht mehr nach-
weisbar ist, konnen oft psychosomatische Folgen durch Vermittlung aufRerhalb
des Projekts trotzdem geklart werden.

Frage nach Vernetzung in andere Bundeslander

Rechtsmedizinen gibt es in ganz Deutschland, meist an Unikliniken. Sie sind aber
nicht mit klinischen/Kassenarzt*innen gleichzusetzen, auch nicht bzgl. der Finanzie-
rung und der Dienstleistungsangebote. Was genau im Themenbereich ,,Gewalt an
lebenden Personen“ passiert, ist an allen Instituten anders organisiert, weil es daftr
keine geregelte Finanzierung gibt. Das Fachwissen ist zwar lberall vorhanden, da
es sich um ein genuin rechtsmedizinisches Thema handelt, aber der Umfang des
Angebots an Dienstleistungen ist sehr unterschiedlich.

Vielen Kolleg*innen ist das Thema nicht prasent. Das Projekt arbeitet da vor und
stellt sich als Kooperationspartner zur Verfligung. Letztlich wird tiberall anders ex-
ploriert, wie man die Begutachtung organisatorisch [6sen und finanzieren kann.

Ein sehr wichtiger Aspekt des Projekts ist der Transfer und die Vernetzung. Teil davon
ist die Kooperation in Hessen mit der Rechtsmedizin in GieRen.

Wichtig ist, die Aktivitdten von Anfang an vernetzt anzuschieben - in den PSZ gibt
es wahrscheinlich viele Falle, die davon profitieren kdnnen - es lohnt sich, dafiir
feste Strukturen aufzubauen und ggf. von den Erfahrungen in Disseldorf zu lernen.

Die Rechtsmedizin Diisseldorf kann kontaktiert werden, wenn andere Institute flr
Rechtsmedizin zogerlich reagieren oder Widerstéande da sind, um ihre direkten
Kontakte ins Feld zu nutzen.

Finanzierung
Die Dolmetschenden, Fahrtkosten zur Rechtsmedizin und das komplexe Termin-

management zwischen Rechtmedizin, Dolmetschenden, Klienti*n (organisiert durch
die Case Manager*innen in den PSZ), all das istim Moment AMIF-Projekt-finanziert.
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Es brauchte dringend ein Modellprojekt zur Finanzierung im Regelsystem. Die gut-
achterliche Leistung muss finanziert werden - wie genau, kann aber fiir einzelne
Standorte nicht so einfach empfohlen werden.

Eine Moglichkeit ist die Ambulanz fiir Gewaltopfer, bei der sich alle Menschen vor-
stellen kdnnen. Diese ist aber nur zum Teil querfinanziert (z.B. durch den kriminal-
praventiven Rat der Stadt Disseldorf) und individuell auszuhandeln.

Da es sich um ein genuin rechtsmedizinisches Thema handelt, ist nicht ersichtlich
warum es nicht finanziert werden sollte.

Im Moment konnen sich in Dusseldorf leider keine Klient*innen aus anderen Bun-
deslandern begutachten lassen, sondern nur von anderen Zentren und Beratungs-
stellen aus NRW. Aber es wird erhoben, wie viel Auslastung es im Projekt gibt und
dann geklart, ob das kiinftig moglich ist, ohne die Projektstrukturen zu liberlasten.

Vor allem die Vorbereitung muss aber in jedem Fall ahnlich zu der im Projekt laufen
(Stabilitat der Klient*innen priifen, Erwartungsmanagment...), das heil’t es muss
Vorarbeit geleistet und aufierhalb des Projekts die Verglitung organisiert werden.

Die Kosten belaufen sich pro Stunde (nach JVEG M2) auf 90 Euro. Meist sind 3h aus-
reichend, aber auch aufwandiger moglich.

Sehr, sehr selten ist es moglich, Befunde nur anhand der Bilder zu erstellen, dies ist
bisher in der Kooperation mit dem PSZ jedoch nicht vorgekommen.

Unterschiedliche Rollen & Auftrage

Die Rechtsmedizin macht auch Verhaltensbeobachtungen, aber nur ganz kurz - es
gibt eine klare Trennung zwischen psychologischer Anamnese und korperlicher
Befunderhebung. Es geht nicht um eine Glaubhaftmachung/Glaubwiirdigkeitspru-
fung des Erlebten, es wird nur beschrieben, wie es mit dem psychischen Befund
zusammenhangen kann. Die Anwalt*innen konnen dies nochmal in anderem Zu-
sammenhang aufgreifen.

Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen aussagepsychologischen Gutachten
und Glaubhaftmachungim Rahmen der Anhorung - es geht nicht um die Beurteilung,
ob Klient*innen die Wahrheit sagen; aber das Gutachten kann die Glaubwiirdigkeit
des Sachvortrags steigern.

Erhohung der Begutachtungsstandards

Es ist ein Trend zu beobachten, dass Atteste von psychologischen Psychothera-
peut*innen nicht mehr anerkannt und arztliche Gutachten gefordert werden. Diese
Tendenz konnte durch das Projekt verschlimmert werden - der Standard wird
nicht nur auf Facharzt*innen, sondern gleich auf die Rechtsmedizin erhéht und der
Zugang so noch hochschwelliger. Es muss daher immer wieder deutlich gemacht
werden, dass es nicht notwendig ist, Foltertiberlebende von der Rechtsmedizin be-
gutachten zu lassen - es sollte nicht der Standard sein und es muss immer genau
gepruft werden, in welchen Fallen dieser Schritt sinnvoll ist. Sensorische Deprivation
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zum Beispiel konnen andere Arzt*innengruppen besser beurteilen und muss nach
5 Jahren auch nicht mehr von der Rechtsmedizin geklart werden.

Besondere Schwierigkeiten im interdisziplinaren Prozess

Die interdiziplindre Zusammenarbeit ist komplex, man muss sich zusammenfin-
den, klaren, wer was macht und was in welchem Rahmen geleistet werden kann
und nicht zuletzt Strukturen schaffen, mit denen die komplexen Bedarfe abgebil-
det werden kénnen. Manchmal fiihlt sich die haufige Kommunikation zu viel an,
spart jedoch an anderer Stelle Zeit und Arbeit.

Es muss immer im Blick behalten werden, dass auch wenn keine Narben da sind,
das nicht heifdt, dass keine Folter stattgefunden hat. Die PSZ sind fiir die Mehrheit
der anderen Falle wichtig - die Rechtsmedizin ist ein Zusatz, der Menschen auch
hilft, gesehen zu werden.

Schlussworte

Case Manager*innen haben das Potential eine neue Profession in den PSZ
zu werden. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, diese Aufgabe nicht noch
erganzend dem bestehenden Sozialteam zu geben. Es geht zwar um eine genuin
sozialarbeiterische Aufgabe, aber es braucht dafiir eigene Ressourcen. Sozialarbei-
ter*innen mit therapeutischer Kompetenz waren das ideale Profil fiir die Organisa-
tion dieser Tatigkeit im PSZ.
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Aus dem Kontakt mit Folteriiberlebenden entsteht die Verantwortung gegen Folter
vorzugehen - ein Aspekt davon ist die Sichtbarmachung von Folter und ihren Folgen,
die nicht nur als eines von vielen traumatischen Ereignissen gesehen werden sollte.
Es geht dabei auch um den Kampf gegen die Sprachlosigkeit - je entwiirdigender
die Folter ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die betroffene Person die
Chance hat, sie zu schildern. Deshalb ist es auch sehr hilfreich, wenn Expert*innen
in den PSZ ihre eigene Angst liberwinden kénnen um eine Exploration von Folter-
erfahrungen méglich zu machen. Haufig gibt es eine erhdhte Vorsicht aus Sorge vor
Retraumatisierung im klinischen/Anamnesekontext, obwohl die Mitarbeitenden in
den PSZ bestens daflir ausgebildet sind, diese Arbeit zu leisten.
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11.Workshop 3:

Modelle der Identifizierung von
Schutzbedarfen. Good Practice
und Herausforderungen.

ALVA TRABERT, Rosa Strippe e.V.; Lea Flory, BAfF e.V.;
CAROLINE GRITSCHKE, amnesty international Stuttgart;
HEIKE MARTIN, Refugio Miinchen;

LENA OTTENSMEIER, GGUA Miinster

»Traumatisiert sind sie doch alle.. Arbeit zur Identifizierung des besonderen
Schutzbedarfs und zur Umsetzung der gesetzlichen Schutzgarantien fiir LSBTTIQ
Gefliichtete

CAROLINE GRITSCHKE - Themengruppe ,,Refugees helfen®,
Netzwerk LSBTTIQ Baden-Wiirttemberg

Die Themengruppe ,Refugees helfen“ im baden-wirttembergischen Netzwerk
LSBTTIQ hat es sich seit 2015 zur Aufgabe gemacht, Gefllichtete zu unterstitzen,
die sich im Asylverfahren auf ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Iden-
titat als Schutzgrund berufen.

Dabei zeigte sich, dass dem Schutzbedarf der Gruppe auf verschiedenen Ebenen
nicht Rechnung getragen wird: Es kam zu Bedrohungen und Gewaltvorfallenin den
Unterkiinften, Personen wurden von Behdrden oder der Sozial- und Verfahrens-
beratung geoutet oder die sexuelle Orientierung als Fluchtgrund wurde aus Angst
bei der Anhérung nicht vorgetragen. Viele Schwierigkeiten waren darin begriindet,
dass die besonderen Bedirfnisse nicht rechtzeitig geklart wurden oder gar nicht
bekannt waren.

Daher erarbeitete die Themengruppe 2018 einen Vorschlag fiir ein ,Verfahren zur
systematischen Schutzbedarfserhebung und Umsetzung von Schutzgarantien fir
LSBTTIQ Gefliichtete® (https://www.netzwerk-Isbttiq.net/files/refugees/Verfah-
rensvorschlag%20Systematischen%20Schutzbedarfserhebung_Mai_2018.pdf)
auf der Basis der Richtlinien des Gemeinsamen Europaischen Asylsystems und der
einschlagigen Entscheidungen des Europaischen Gerichtshofs zu LSBTTIQ Gefliich-
teten. Ziel des Papiers ist es, die speziellen Bediirfnisse der Gruppe von der Asyl-
antragstellung bis zum Ende des Asylverfahrens systematisch zu beriicksichtigen.
Dabei kommt der Information der Gefliichteten liber ihre Rechte und liber speziali-
sierte Beratungsmoglichkeiten zu Beginn des Verfahrens besondere Bedeutung zu.
Die in der Themengruppe zusammengeschlossenen Organisationen bieten eine
solche spezialisierte Beratung an.

In Baden-Wiirttemberg gibt es bislang flir keine der in den EU-Richtlinien definierten
besonders schutzbedlirftigen Gruppen eine systematische Identifizierungsmoglich-
keit. Der Verfahrensvorschlag wird von der Themengruppe flr die Lobbyarbeit ge-
geniiber der Landespolitik sowie den Landes- und Bundesbehérden genutzt und ist
inzwischen von zahlreichen weiteren Organisationen mitunterzeichnet worden.
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In den Behordengesprachen stofit die Themengruppe immer wieder auf die
Schwierigkeit, dass Verantwortung und Zusténdigkeit bei anderen Institutionen
gesehen werden: So verweist das Land bei Fragen der vorldufigen und der Anschluss-
unterbringung auf die Kommunen, wahrend die Kommunen fiir den Gesamtkom-
plex der Zuweisung das Land Baden-Wiirttemberg in der Pflicht sehen. Ahnliches
geschieht zwischen Land und Bund (BAMF) und z.T. auch zwischen den verschiede-
nen Ministerien. Dennoch lielen sich punktuell im Asylverfahren (Zugang zu Bera-
tung) und in einzelnen Aufnahmeeinrichtungen Verbesserungen erreichen. Ein offi-
zielles, rechtlich giiltiges Gesamtkonzept existiert aber weiterhin nicht. Die Forderungen
des Schutzbedarfspapiers bleiben also aktuell.

SoulCaRe - Friiherkennung traumatisierter

und/oder psychisch erkrankter Asylsuchender,
psychosoziale Beratung und psychiatrische Diagnostik
fiir Asylsuchende in der Kurzaufnahme

HEIKE MARTIN, Refugio Miinchen

Das Projekt SoulCare wird seit Januar 2021 vom Psychosozialen Zentrum Refugio
Miinchen mithilfe europdischer Férdermittel durchgefiihrt. In einer Kurzaufnah-
me-Einrichtung? ist ein Team bestehend aus Facharzt*innen, Peer-Berater*innen
und Sozialpadagog*innen vor Ort. Ihre Aufgabe ist es, psychisch erkrankte und/
oder traumatisierte Asylsuchende wahrend ihres Aufenthalts in der Kurzaufnahme
zu identifizieren und mit psychosozialer Beratung sowie im Bedarfsfall Diagnostik
zu versorgen. Dabei gibt es folgenden Ablauf:

1. Niedrigschwelliger Zugang

Vier Peer Berater*innen ermoglichen einen niedrigschwelligen Zugang, in dem sie
aufsuchend tatig sind, Kontakte zu Bewohner*innen herstellen und auf das Angebot
aufmerksam machen. Bei Bedarf begleiten sie zu Erstterminen.

Die Erfahrung vieler Projekte, der Asylsozialberatung und vieler Behdrdenvertreter
ist, dass psychisch Kranke einen erschwerten Zugang zu Hilfsangeboten haben.
Dies hat oftmals mitihrer Erkrankung zu tun, die sie in ihrer Handlungsfahigkeit ein-
schrankt oder auf Grund ihrer traumatischen Erfahrungen misstrauisch oder scham-
besetzt eher in den Riickzug bringt. Ein niedrigschwelliger Zugang bedeutet, dass
oben beschriebene Angste, Vorbehalte oder psychische Einschrankungen ernst ge-
nommen werden und in behutsamer Weise damit umgegangen wird, sodass die
Betroffenen ein Gefiihl der Sicherheit erhalten. Dies kann durch psychosoziale Be-
rater*innen oder sogenannte ,,Peer-Berater*innen” (Personen mit Migrations- oder
Fluchterfahrung) geschehen. Sie vermitteln den Bewohner*innen kultur- und kon-
textsensibel das Konzept psychosozialer Beratung. Durch den direkten Kontakt mit
der Zielgruppe konnen Peers auch besonders belastete Personen, die sich stark
zuriickgezogen haben, erreichen und diese in die Angebote begleiten. Das Konzept
greift hier die Erfahrungen vom Projektpartner SoulTalk auf, die sich als sehr wirk-
sam erwiesen haben, um die Zugdnge zu gestalten.

Der Ankunftsprozess in Bayern ist ein Aufenthalt von 2-3 Tagen im Ankerzentrum,
danach 2-3 Woche in der Kurzaufnahme und eine darauffolgende Umverteilung.
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2. Friiherkennung und Diagnostik

Drei Facharzt*innen fiir Psychiatrie/psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie fiir Kinder, Jugendliche oder Erwachsene flihren die Diagnostik durch
und erstellen bei Bedarf und vorliegender Schweigepflichtsentbindung Dokumente
fir die Regierung von Oberbayern, das BAMF, den Sozialdienst der Anschlussunter-
bringung und Weiterbehandelnde. In besonderen Hartefallen kann es hier auch schon
zu einer Krisenintervention oder ersten Vermittlung zur medikamentdsen Behand-
lung kommen. Von besonderer Bedeutung ist hier die Anstellung von ausgebildetem
Fachpersonal, das auch bei komplexeren Krankheitsbildern (z.B. posttraumatischer
Belastungsstorung (PTBS)) und Einzelféllen (z.B. Opfern von Menschenhandel oder
Gewalt) einen fachgerechten Befund zum Grad der Belastung treffen kann. Die
Friitherkennung arbeitet hier mit Dolmetscher*innen, die zugleich als Sprach- wie
als Kulturmittler*innen fungieren kénnen.

3. Bediirfnisorientiertes Case Management:

Zwei Sozialpadagog*innen kiimmern sich als Case Management um die individu-
ellen Bedurfnisse der Betroffenen beziiglich Anschlussunterbringung, medizinische
Behandlung sowie Anhérung, bzw. Asylverfahren. Wurde eine Person als besonders
vulnerabel (traumatisiert / psychisch erkrankt) identifiziert, kdnnen sich in folgenden
drei Bereichen Handlungsbedarfe ergeben.

a. Lebensumstande der Person: z.B. Einleitung einer gesetzlichen Betreuung, Ver-
teilungin eine geeignete Unterkunft unter Berlicksichtigung der nétigen dufieren
Umstdnde oder Infrastruktur (wie z.B. therapeutischer/medizinischer Versor-
gungsbedarf), besondere Ruhebediirfnisse bei der Unterbringung, Ermoglichen
einer entsprechenden Alltagsstruktur

b. medizinische Behandlung: z.B. bei einem psychotherapeutischen oder psychia-
trischen Versorgungsbedarf bedarf es einer Weitervermittlung an entsprechen-
de Angebote, gegebenenfalls wird mit dem Asylsozialdienst der Folgeunterbrin-
gung Kontakt aufgenommen, um die fachkundig festgestellten Bedarfe (unter
Beriicksichtigung der Erfordernisse des Datenschutzes) weiterzuleiten und eine
Weiterbehandlung zu sichern.

¢. Kommunikation mit dem Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge tiber besondere
Vulnerabilitét: Insbesondere Opfer von sexualisierter/ genderspezifischer Gewalt
oder Folter benétigen haufig Zeit und Unterstitzung, um nach Uberwindungihrer
Scham und Angst tiber ihre Erlebnisse berichten zu kénnen. Mit dieser Friiher-
kennung erfolgt auch eine Dienstleistung fiir das BAMF, damit im Vorfeld geklart
werden kann, wie es besonders vulnerablen Personen z.B. in der Anhdrung besser
ermoglicht wird, ihre Erfahrungen angemessen darzustellen.
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Bericht vom Start der Psychosozialen
Erstberatungsstellen in NRW

LENA OTTENSMEIER, Psychosoziale Erstberatungsstelle Zentrale
Unterbringungseinrichtung Miinster

In Nordrhein-Westfalen wurden ab Januar 2021 Psychosoziale Erstberatungsstellen
(PSE) geschaffen, die fiir alle Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) in NRW
vorgesehen sind. Mit der Schaffung dieser Stellen wurden offiziell folgende Ziele
verbunden: Die Verbesserung des Flichtlingsschutzes - Einbringen von Schutzbe-
darfin asyl- und aufenthaltsrechtlichen und sozialrechlichen Verfahren, die Forde-
rung der Umsetzung der EU- Aufnahmerichtlinie in den ZUEs, der Schutz vor Gewalt
in Landesunterkiinften.

Der Start der Psychosozialen Erstberatungsstelle
in der ZUE Miinster

Es gab bereits zu Anfang, als noch keine raumlichen Voraussetzungen fiir die Stelle
geschaffen waren, dringliche Anfragen, sowohl von der Sanitétsstation als auch
von Bewohner*innen, da Kosteniibernahmen fiir stationére Aufenthalte in der Psy-
chiatrie oder fiir die allgemeinpsychiatrische Institutsambulanz fiir schwer erkrank-
te Personen abgelehnt wurden.

Die Klient*innen werden durch andere Akteur*innen in der ZUE, wie der Sanitats-
station, der Verfahrensberatung oder dem Sozialdienst an die PSE vermittelt. Mit
zunehmender Bekanntheit wenden sich auch immer mehr Klient*innen selbst-
standig auf Empfehlung an die PSE-Stelle. Verschwiegenheit ist vielen Klient*innen
ein aulerst wichtiges Anliegen. Mit dem vertraulichen Angebot hebt sich die PSE
von manchen anderen Angeboten in der ZUE ab. Klient*innen duRerten immer wieder
den Bedarf mit einer unabhangigen Person Gber Sorgen zu sprechen, die nicht vom
Betreiber der ZUE beschaftigt wird.

Die PSE-Stelle in der ZUE Miinster verfasst Berichte, zum Beispiel um Kostenlber-
nahmen flir medizinische oder psychotherapeutische Behandlungen zu bewirken,
bietet Beratungsgesprache in einem geschiitzten Rahmen an und unterstiitzt bei
der Vermittlung in die Regelversorgung. Ebenfalls konnten Klient*innen an andere
Beratungsstellen vermittelt werden, die dorthin sonst keinen Zugang gefunden hatten.
Mit den Berichten konnten bereits einige Versorgungsleistungen erwirkt werden,
die im Voraus abgelehnt wurden. Die Einflussnahme auf schnellere kommunale
Zuweisungen flr schwer erkrankte Personen, flir die das Leben in der ZUE eine be-
sonders grolde Belastung darstellt, erwies sich bisher als wenig erfolgreich.

Der politische Hintergrund der
Psychosozialen Erstberatungsstellen

Bisher wurden weniger als die Halfte der PSE-Stellen besetzt . Es gab im Voraus und
noch immer Kritik an der Planung und Umsetzung der Stellen. So kann durch die
Stelle keine systematische Erfassung von Schutzbedarfen gewdhrleistet werden.
Auch sind die Gelder fiir Ubersetzungsleistungen zu gering bemessen. AuRerdem

57



gibt es in vielen Fallen keine fachliche Begleitung der Stelleninhaber*innen, da weder
Supervision eingeplant ist, noch eine verbandstibergreifende durch das Land finan-
zierte Fachbegleitung fiir die Psychosoziale Erstberatung - wie es sie in NRW fiir
Verfahrensberatung und Beschwerdestellen gibt. Fiir die Psychosozialen Erstbera-
tungen ist dies nun seit langerem im Gesprach, bis jetzt jedoch noch nicht bewilligt.
AuRerdem kann die PSE die systematische psychotherapeutische und psychiatrische
Unterversorgung gerade fiir Gefllichtete, die in einer ZUE untergebracht sind, selbst-
verstandlich nicht im Geringsten ausgleichen. Dementsprechend ist es notwendig
die Sinnhaftigkeit dieser Stelle entsprechend zu reflektieren und zu hinterfragen.
Auf der anderen Seite bietet sie eine Chance auf eine Verbesserung der Versorgungs-
situation hinzuwirken. Um auch auf struktureller Ebene wirken zu kénnen, bedarf
es jedoch einer guten Vernetzung der PSE-Stellen in ganz NRW. In den Zentralen
Unterbringungseinrichtungen wird die fehlende Umsetzung der EU- Aufnahmericht-
linie und des Landesgewaltschutzkonzepts NRW immer wieder deutlich.
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12.Workshop 4:

Gleich und doch anders.
Beratung von LSBTI* Gefluchteten

FALK WACHSMANN, DANIJELA REMER, Schwulenberatung Berlin gGmbH
Protokoll: HANS KALBEN, Schwulenberatung Berlin gGmbH

LSBTI* Gefliichtete sind erst in den letzten Jahren sowohl im 6ffentlichen Diskurs
als auch in den psychosozialen Zentren sichtbarer geworden. Die Schwulenbera-
tung Berlin hat seit 2015 knapp 2.000 verschiedene LSBTI* Gefliichtete in verschie-
denen Angeboten beraten und begleitet.

Das Land Berlin hat sich mit dem Masterplan Integration und Sicherheit im Jahr
2016 zu dem besonderen Schutzbedarf von ,,LSBTI* Gefliichteten*“ bekannt.
Obwohlin der EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU nicht explizit erwadhnt (dort ist
lediglich von ,sozialen Gruppen mit besonderem Schutzbedarf“ die Rede),
wurde hiermit der besonderen Vulnerabilitat dieser Personengruppe Rechnung
getragen.

Wir nutzen aus diesem Grund die Abkiirzung LSBTI* (lesbisch, schwul, bisexuell, trans*
und inter*), welche fiir Minderheiten von geschlechtlicher Identitat und sexueller
Orientierung nur unzulanglich sein kann, weil die Gruppen sehr heterogen sind
undsich inihren jeweiligen Erfahrungen, Bedarfen und Wiinschen sowohl individuell
als auch strukturell unterscheiden. Zudem entsprechen diese ,westlichen Katego-
rien“ nicht zwingend den Selbstbezeichnungen der gefliichteten Menschen oder
werden von diesen mit anderen Inhalten gefiillt. Im Workshop wollten wir mit Input,
Austausch und Best Practice fiir die Diversitat sensibilisieren und der Frage nach-
gehen, welche besonderen Herausforderungen und Méglichkeiten in der Arbeit mit
diesen Zielgruppen liegen.

1. ,,Unsere Klient*innen*

In diesem ersten Modul ging es zunadchst um die Kldrung der Begrifflichkeiten mit
einem Schwerpunkt in der Unterscheidung zwischen sexueller Orientierung und
Geschlechtsidentitdt (Gender). Das enge Korsett cis-heteronormativer Zuschrei-
bungen wurde kritisch betrachtet und fiir die gesellschaftlichen Missstande sensi-
bilisiert, die daraus resultieren. Um das ganze Spektrum von sexuellen Orientie-
rungen, Genderidentitdten, Genderausdruck und biologischem Geschlecht zu
veranschaulichen, wurde die Grafik ,,The Genderbread Person® genutzt: https://
www.trans-kinder-netz.de/erklaerungshilfe.html.

Besonders wichtig war uns im Workshop eine angstfreie Atmosphére der Offenheit
herzustellen, in der es keine falschen Fragen gibt. Auch innerhalb der queeren
Community sind einige Bezeichnungen weniger bekannt als andere, Kategorien
sind umstritten und/oder Gegenstand eines fortlaufenden Diskurses. Die Teilneh-
menden wurden daher ermutigt, starre Kategorien aufzubrechen, Vorannahmen
zu hinterfragen und Einfihlung fir das Erleben derjenigen aufzubringen, deren
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sexuelle Orientierung und/oder Genderidentitat oftmals sozial gedachtet und fiir die
Betroffenen selbst schambesetzt ist.

2. ,Queer & Flucht*

Nachdem der Begriff ,queer® als Uberkategorie fiir die geflichteten Menschen
etabliert wurde, an die sich unsere Beratungsangebote richten, wurde herausge-
arbeitet mit welchen besonderen Herausforderungen und prekaren Notlagen un-
sere Zielgruppe vor, wahrend und nach der Flucht konfrontiert ist. So fliehen queere
Menschen nicht nur vor Krieg, sondern regelhaft vor systematischer & struktureller
Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt. Anhand der ORAM Umfrage zur Situa-
tion von LSBT*I*-Gefliichteten (2012) und der ILGA Weltkarte ,,Gesetze zur sexuellen
Orientierung in der Welt“ wurde das ganze Spektrum der Gewalt aufgezeigt, dem
queere Menschen weltweit ausgesetzt sind. Diskriminierungen in Gesundheit, Bil-
dung und Beschaftigung, willkurliche Inhaftierungen, erzwungene ,Konversions-
therapien®, sexuelle Ausbeutung, Erpressung, Verweigerung von Polizeischutz,
Folter und Mord gehdren zur Lebenswirklichkeit vieler dieser Menschen. https://
www.refworld.org/docid/524d418f4.html, https://ilga.org/map-sexual-orienta-
tion-laws-december-2020

Einen weit personlicheren Eindruck davon, dass sich hinter den Zahlen und Statis-
tiken einzelne Menschen verbergen, die die Strapazen der Flucht auf sich nehmen,
um in einem anderen Land mit mehr Sicherheit und Wiirde leben zu kdénnen, ver-
mittelte dieses Video der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SFR):
https://www.youtube.com/watch?v=IlyH8C_m7Zes. Es kommen dort drei schwule
Manner zu Wort, die in der Schweiz Asyl suchen. Eindriicklich berichten sie von der
leidvollen Situation in ihrem Herkunftsland, welche sie zur Flucht veranlasst hatte.
Der Beitrag macht aber auch deutlich, dass Erfahrungen von Ausgrenzung und
existentieller Unsicherheit sich oftmals auch im Zielland fortsetzen. In unserer Ar-
beit sehen wir taglich die gewaltigen Hiirden, die queere Gefliichtete im Laufe des
Asylverfahrens und dariiber hinaus bewaltigen mussen. Es fehlt grofRenteils an siche-
ren Formen der Unterbringung und es mangelt grof3flachig an Sensibilitat fir die
Lebenswirklichkeit dieser Menschen. Hierzu gehort die gefdhrliche Unterbringung
in Massenunterkiinften ebenso wie die stereotypen Vorannahmen einiger Entschei-
dungstrager*innen in den Asylverfahren. Neben rassistischer Aggression erleben
queere Gefliichtete leider auch hierzulande nicht selten Homo- und/oder Trans*feind-
lichkeit durch Privatpersonen, Amter und Behérden. In Kombination mit den scham-
besetzten Biographien, in denen das Verstecken der Identitat Gberlebenswichtig
war, wirkt sich dies oftmals nachteilig auf die Asylverfahren aus. Besonders fiir
queere Gefliichtete ohne friihzeitigen und kontinuierlichen Zugang zu kompeten-
ten und sensiblen Beratungsangeboten sind die Chancen fiir ein erfolgreiches Ver-
fahren ungleich schlechter.

Abschlieflend ging es in diesem Modul um die psychische Gesundheit unserer
Zielgruppe. Asylverfahren sind, nicht zuletzt aufgrund struktureller Mangel, fiir
alle Geflichteten belastend. Die vorlaufigen Ergebnisse einer gemeinsamen
Studie der Technischen Universitat Berlin und der Charité Berlin zeigen jedoch,
dass queere Gefllichtete hiervon in besonderem Mafte betroffen sind. Bewoh-
ner*innen der ,Queeren Unterkunft“ in Berlin zeigen eine hohe Rate psychischer
Erkrankungen und nehmen ambulante wie stationdre psychiatrische Dienste
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haufiger in Anspruch als Gefliichtete aus anderen Unterkiinften: https://www.dpi.
com/1660-4601/17/12/4514. Nach einem Austausch in Kleingruppen ging es daher
im abschlieRenden Modul um unsere Beratungsarbeit mit Schwerpunkt auf der
psychologischen Beratung.

3. ,,Beratung*

Thematische Schwerpunkte in der psychologischen Beratung sind Sexualitat/
Geschlechtsidentitat, Stabilisierung, Drogenkonsum, Sucht, Chemsex, Sexuell tiber-
tragbare Infektionen, HIV, Unterstiitzung im Asylverfahren (Stressmanagement),
Psychoedukation, Posttraumatische Belastungsstérung, Depression, Angste, Coming-
Out etc.

HALTUNG

Von grofRer Bedeutung ist fiir uns die Frage der Haltung, mit welcher wir in die
Beratung hineingehen. Die psychologische Beratung begreifen wir als ein struk-
turiertes Beziehungsangebot, welches einen Schutzraum herstellt, in dem
Klient*innen ermutigt werden, so sein zu dirfen wie sie sind. Sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt wird hier entpathologisiert und der Raum geschaffen, diese
als etwas Starkes, Mutiges und Selbstverstandliches zu erleben. Psychische ,,St6-
rungen“ kdnnen in diesem Kontext auch als Folge von Ausgrenzung und Anfein-
dung verstanden werden.

Wir hinterfragen die Selbstbezeichnung unserer Klient*innen nicht und fordern
keine ,,Beweise®. Hierzu gehort auch die, fiir uns selbstverstandliche, genderge-
rechte Ansprache, fiir welche einzig die von den Hilfesuchenden gewtiinschte Form
ausschlaggebend ist. Auch zeigen wir uns offen und sensibel fiir die Fluiditat von
Sexualitédt und Geschlechtsidentitdt. Ein Hauptanliegen ist flr uns die Starkung
des Selbstwerts unserer Klient*innen. Hier spielt die Auseinandersetzung mit den
verinnerlichten Botschaften von Ablehnung und Hass, denen queere Menschen oft
seit der Kindheit ausgesetzt sind, eine zentrale Rolle. Die erfahrene Entwertung
verzerrt den Blick auf das Selbst und die Auflenwelt und manifestiert sich in sozia-
len Interaktionen. So erleben sich Klient*innen oft selbst als ,krank®, ,falsch“ und
~wertlos“, wahrend die Auftenwelt auch dann als ,,ablehnend“ und ,gefahrlich®
wahrgenommen wird, wenn diese es nicht ist.

AbschlieRend beinhaltet die Haltungsfrage flir uns als Berater*innen immer auch
eine Reflexion und Akzeptanz der eigenen sexuellen Orientierung und geschlecht-
lichen Identitat. Auch mussen wir in unseren Beratungssettings immer damit rech-
nen von Klient*innen danach gefragt zu werden. Wir bemiihen uns Wissensliicken
durch Weiterbildung zu schliefen und unsere (Queer-)Sensibilitat zu erhdhen. Zur
Selbstreflexion gehort fiir uns auch ein Bewusstsein der eigenen Privilegien, wel-
che einen Einfluss auf die Beratungsdynamik haben kénnen. Darliber hinaus er-
héhen wir die Qualitat unserer Arbeit durch die Vernetzung und Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen sowie durch eine kontinuierliche externe Supervision.
Stichworte wie Selbstfiirsorge, Reflexion eigener Grenzen und Psychohygiene sind
unserer Erfahrung nach von besonderer Bedeutung, wenn queere Menschen ande-
re queere Menschen beraten. Noch gewichtiger kann dieser Aspekt fiir Berater*in-
nen sein, die selbst eine Migrations- oder Fluchterfahrung haben.
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EINBETTUNG IM TEAM ,,FACHSTELLE FUR LSBTI*GEFLUCHTETE“

Unsere psychologische Beratung ist in die Struktur eines multiprofessionellen
Teams von Psycholog*innen, Jurist*innen und Sozialarbeitenden integriert. Die
meisten Ratsuchenden kommen (iber die niederschwellige Anlaufstelle ,Café Ku-
chus® zu uns, wo die mehrsprachigen Sozialarbeitenden an zwei Nachmittagen pro
Woche die Anliegen kléren und bei Bedarf an die Jurist*innen und Psycholog*in-
nen des Teams weitervermitteln. Beispielhaft wurden Kernaufgaben dieser drei
Fachbereiche beschrieben:

Sozialarbeitende: Bedarfsklarung, Community-Anbindung, Unterstiitzung beim
Einstieg ins Asylverfahren inklusive Stellungnahme zum besonderen Schutzbedarf,
Clearing fiir Einzug in Berlins ,,Queere Unterkunft“ fiir LSBTI*Gefllichtete, Unter-
stlitzung beim Leistungsbezug, Vermittlung an spezialisierte Hilfsangebote und
die ,,Regelversorgung®.

Jurist*innen: Migrations- und Verfahrensberatung, Vor- und Nachbereitung der
BAMF-Anhorungen, Weitervermittlung an spezialisierte Fachanwalt*innen (beson-
ders bei negativen BAMF-Bescheiden)

Psycholog*innen: flexible Beratungsreihen, Kriseninterventionen, Weitervermitt-
lung ins (psychiatrische) Hilfesystem, perspektivisch: Psychotherapie

Beratungstermine in allen Bereichen finden bei Bedarf mit LSBTI*-sensibler Sprach-
mittlung statt. Dieser multiprofessionelle Ansatz mit regelmafigen Klient*innen-
Besprechungen und Supervisionen, an denen die Kolleg*innen aller drei Fachbe-
reiche gemeinsam teilnehmen, hat sich im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes
bewahrt. Eine mehrsprachige Ubersicht unserer Angebote findet sich hier: https://
schwulenberatungberlin.de/angebote/queer-refugees/
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13.Workshop 5: Psychosoziale Zentren
als Orte interdisziplinarer
Zusammenarbeit - Potenaziale,
Herausforderungen und Grenzen

LUCIANA DEGANO KIESER, OLIVER GOBEL, DAVID KELLER, MONIQUE MORISSE,
FRIEDERIKE SCHWARZKOPF, LEANDRA KUHN, Zentrum UBERLEBEN

Im Rahmen des Workshops wurde sich in drei Gruppen mit den Potenzialen und
Herausforderungen von Interdisziplinaritdt innerhalb von PSZs (im Inneren), in der
Versorgung in Zusammenarbeit mit anderen Akteur*innen und Synergien, die aus
dieser Zusammenarbeit entstehen kénnen, beschaftigt.

Gruppe 1: Interdisziplinaritat im Inneren

Die Gruppe stellte sich insbesondere die Frage nach der gemeinsame Kommunika-
tion: In welcher Form soll sie stattfinden? Was ist zu viel, was zu wenig, wie spricht
man? Die unterschiedliche Sprache der Disziplinen spiele eine grofie Rolle: Psych-
iatrische Sprache habe andere Bedeutungszusammenhange als z.B. die der Sozial-
arbeit. Mit der Art der Kommunikation gehe eine Haltung sowie eine Zielorientiert-
heit einher. Interdisziplinaritdt gehe auch mit einer klaren Aufgabenverteilung
einher, dafiir brauche es genaue Kenntnis der Kernkompetenzen der anderen Diszi-
plinen. Damit verbunden sei die Frage, wer (Versorgungs-)Auftrage annimmt bzw.
wer im Prozess die Deutungshoheit hat. Es brauche daher gemeinsame ,,Geféfte“,
in denen die Disziplinen zusammenkommen, z.B. die Supervision. Was kdnnen
weitere gemeinsame GefaRe sein und reichen diese fiir das interdisziplinare Arbei-
ten aus oder erfordert es dariiber hinaus eine bestimmte Haltung und/oder Kultur?
Interdisziplindres Arbeiten setze eine gewisse Konflikt- und Kommunikationsfahig-
keit der Teilnehmenden voraus. Beispielsweise sollte man ohne Scheu nachfragen
und gleichzeitig selbstbewusst die eigene Haltung vertreten kdnnen. Es gebe spe-
zifisches Wissen, dass sich nicht in Personalunion erfiillen lasse, die Anerkennung der
eigenen disziplindren Grenzen sei Voraussetzung fiir das gemeinsame Arbeiten.
Weiterhin musse die Interdisziplinaritat auch auf Organisationsebene gelebt wer-
den, z.B. sollte sie sich im Leitbild einer Organisation widerspiegeln bzw. deren Ver-
ankerung dadurch gesichert werden, dass gemeinsame Raume und Zeitfenster fiir
den Austausch der Disziplinen vorgesehen werden.

Gruppe 2: Interdisziplinaritat
im Kontext der deutschen Versorgung

Die Gruppe beschaftigte sich mit Interdisziplinaritat in Abhangigkeit von Kontext,
dem Auftrag und den Bedirfnissen sowie mit Hierarchien von Berufsgruppen, Ef-
fektivitat und Qualitdt von Arbeit. Dabei entstehe die Komplexitat von Interdiszipli-
naritat haufig durch die Zuschreibungen von aufen, z.B. Drittmittelgebern, die nur
Therapie férdern und damit Konflikte in Teams generieren, da beispielsweise



durch die zunehmende Bedeutung der Approbation eine Hierarchisierung der
Berufsgruppen befordert werde. Dabei entspreche dies nicht der Wirklichkeit der
Arbeit in den PSZ. Diese sei durch den spezifischen Kontext vor allem psychosozial
definiert, der Therapiebegriff in interdisziplindren Teams weiter gefasst. Das be-
deute, dass alle Disziplinen therapeutisch arbeiten, die Grenzen zwischen Therapie
und Beratung flieRend seien. So sei beispielsweise die asylrechtliche Beratung
hochtherapeutisch fiir die Klient*innen. Wo zieht man die Grenze zwischen Bera-
tung und Therapie? Zum Teil sei dies auch den Klient*innen nicht leicht verstand-
lich und misse klar kommuniziert werden (z.B. in Form eines Leitfadens wie bei
Refugio Bremen).

Die Mitarbeitenden der PZS hatten haufig ihre Abschliisse im Ausland erworben
und wiirden trotz langer Ausbildungen und/oder Erfahrungen nur mit einem Bache-
lorabschluss ,,anerkannt®, was Schwierigkeiten mit sich bringe, die Arbeit der Mit-
arbeitenden mit auslandischen Abschliissen in der Drittmittelgeberlogik abzurech-
nen. Das deutsche System sei sehr restriktiv in Bezug auf Studienabschliisse und
stark sektionalisiert, die einzelnen Aufgabenbereiche wiederum sehr von den Regu-
larien der Disziplinen bestimmt (Therapieldnge immer 50min etc.).

Auch dariiber hinaus stellte sich die Frage, wie man die typische Arbeitsweise der
PZS nach auften kommuniziere, z.B. gegeniiber Forderern oder Kliniken. Interdiszi-
plinaritat sei eine Voraussetzung flir die Moglichkeit schnelle Versorgung zu ermég-
lichen. Es bestehe auRerdem die Notwendigkeit der Vernetzung liber die eigene
Organisation hinaus, um die nétige vielgestaltige Versorgung und Beratung anbie-
ten zu kdnnen. Die Chancen der transkulturellen und transdisziplinaren Arbeit, die
damit verbundenen Erfahrungen und Kompetenzen sollten daher als Stérke der
PSZ selbstbewusst auch gegeniiber Geldgebern und Kliniken vertreten werden.
Dies sollte in der Mehrheitsgesellschaft als Gewinn verstanden und hineingetragen
werden, auch unabhangig von dem urspriinglichen ,,Auftrag” der Versorgung von
Gefliichteten. In diesem Zusammenhang wurde auch diskutiert, die ,multimodale
Versorgung® als Konzept starker zu entwickeln und nach auRen zu vertreten. Multi-
modalitat sei jedoch auch ein ,buzzwort, mit dem z.B. auch psychiatrische Ver-
sorgung beschrieben werde.

Barrieren fiir die interdisziplinare Arbeit entstiinden haufig aus strukturellen Prob-
lemen, wie z.B. fehlende Sprachmittlung, fehlende Méglichkeiten zur Weiterver-
mittlung, die sich aufgrund von Unterschieden zwischen Stadt-Land und zwischen
Bundeslandern ergaben. Mogliche Losungsansatze bestiinden nur in einzelnen
Regionen. So wird beispielsweise die Ausbildung von Sprachmittler*innen fiir den
therapeutischen und psychiatrischen Kontext in Bremen von der Stadt bezahlt.

Gruppe 3: Synergien

Die Gruppe diskutierte Uiber die Frage wie Synergien geschaffen werden kénnten.
Diese brauche man zur Starkung des politischen Einflusses um Versorgungsliicken
politisch anzugehen. AulRerdem seien sie wichtig fiir das Empowerment der zu be-
ratenden Menschen.

Daflir brauche man Raum und Zeit, diese musse fest verankert und auf Leitungs-
ebene akzeptiert sein. Es brauche Wissensmanagement: im Idealfall in Form digi-
taler Akten (hilfreich auch fiir home office in Corona-Zeit), hierfiir sei finanzielle
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Forderung notwendig. Raume zum Schaffen von Synergien sollten auch offen sein
fir die Klient*innen. In diesem Sinne ware ein gemeinsames screening gut, um Be-
rufsgruppen zusammenzubringen. Bei einem gemeinsamen screening sollte jedoch
immer Klient*innen-orientiert vorgegangen werden, d.h. die Vor- und Nachteile
abgewogen und moégliche zusatzliche Belastungen durch Mehrpersonensettings
mit einbezogen werden.

Zusammenfassend brauche es ausreichend Zeit und Raum fiir einen gemeinsamen
Austausch, eine bewusste Sprache, klare Ziele, ein Bewusstsein beziiglich der eige-
nen Kompetenzen und Grenzen, dem eigenen Auftrag und der eigenen Disziplin,
und Transparenz gegenuiber den Mitarbeitenden und Klient*innen. Es wurde an alle
appelliert Transkulturalitat nicht nur fiir Klient*innen zu nutzen, sondern auch um
politischen Einfluss zu nehmen. Aufterdem diirfe man den einzelnen Menschen, um
den es geht, nicht dabei aus den Augen verlieren und lediglich in ,Fallen“ denken!

Zuletzt wurden good practice Beispiele zur Schaffung von Rdumen zum interdiszi-
plindren Austausch gesammelt. Dies kdnnen interdisziplinare Teamsitzungen bzw.
GrofRteamsitzungen sein, gemeinsame Mittagessen, Intervisionen, Klausurtage,
Betriebsausfllige. Zur Kompetenzstarkung der Sprachmittler*innen sei es wichtig
nach den Gesprachen einen Zeitpuffer flir Austausch einzuplanen, der zur Arbeits-
zeit gehore und daher auch bezahlt werden misse. Weitere Aspekte seien eine
Wirdigung von Kompetenzen und Entschleunigung des Alltags. Es sei fir die
Selbstfiirsorge essentiell, auch Raume fiir informellen Austausch zu haben, offene
Turen seien Voraussetzung fiir Austausch. Zudem sei es wichtig, Instrumente auf
struktureller Ebene festzuklopfen und Mittel dafiir fest eingeplant zu haben (z.B.
flr externe Supervision und Sprachmittler*innen).
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14.Workshop 6: Expanding
the lens of vulnerability

DR. ERINN GILSON, Merrimack College, USA

The workshop started off by looking at the participants perspectives on vulnerabi-
lity. What are our concepts, how do we think about it theoretically but also in our
everyday work?

Erinn Gilson stressed the significance of concepts: We have to define something in
order to be able to use the concept (e.g., be anti-racist). We therefore should make
explicit, what is implicit. The language we use contains implicit assumptions,
whether we are aware of this or not.

The Significance of Concepts

“Concepts are crucial to cognition: cognitive scientists point out that they

help us to categorize, learn, remember, infer, explain, problem-solve, generalize,
analogize. Correspondingly, the lack of appropriate concepts can hinder learning,
interfere with memory, block inferences, obstruct explanation, and perpetuate

problems.”
Charles W. Mills, The Racial Contract

“Definitions anchor us in principles. This is not a light point:

If we don‘t do the basic work of defining the kind of people we want

to be in language that is stable and consistent, we can‘t work toward stable,
consistent goals.”

Ibram X. Kendi, How to Be an Antiracist

“A philosophical statement always involves us in some tracking with the meaning

of a term or an assertion, pushed to its furthest consequences. It makes explicit what
is implicit in our beliefs or denials—that is, what we are assuming, usually without
realizing it, when we make what seems like a plausible assertion.”

Susanne Langer, “Why Philosophy?
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I. Overview of the concept of “vulnerability”

Definitions:
1. Vulnerability is susceptibility to harm
2. Vulnerability is openness to being affected

Source of vulnerability: using either definition, people are vulnerable
because we are both bodily and social beings.

Extent or Scope: is vulnerability ...
1. Situational: an exceptional condition, experienced only
by some people or only occasionally?
2. Ontological: an unavoidable, fundamental part of the human condition?

Basis for attributing:

1. vulnerability is a quality or feature of a person

2. vulnerability is a condition due to status (citizenship, legal status, minority/childhood)
3. vulnerability is a condition due to social-political circumstances

4. vulnerability is the condition of human existence (corporeality, sociality)

Time and vulnerability:
+ Vulnerability means being open to something that has not yet occurred.
In this way, vulnerability is a condition of potential rather than an actuality.
« Butvulnerability also refers to the actual specific experience of being open
to something that has not yet occurred.

Ethical Significance:

« When vulnerability is defined as susceptibility to harm,
there is a greater responsibility to vulnerable persons.

« Thisis responsibility to provide care for those who are vulnerable
and to prevent harm to them.

+ This responsibility may be borne by individuals, institutions,
and governments.

« If any of those actors - individuals, institutions, governments -
have contributed to the vulnerability of others, then they bear
more responsibility.

Il. Expanding the lens

Critical analysis:
+ Aproblem: the meaning of “vulnerability” is predominantly negative.
« only a condition of being passive, less capable, weaker, and dependent

« so, a condition of being diminished, defective, lessened, and lowered

« thus, vulnerability is only something to be avoided

+ This problem comes from defining vulnerability only as susceptibility to harm,
an exceptional condition, and a quality or relatively stable status of people.

« This way of thinking about vulnerability is dualist: vulnerability is considered
incompatible with power, capability, and strength.



Effects of this problem:

The negative value attached to vulnerability may be transferred

to people labeled “vulnerable.”

A negative concept of vulnerability can produce stigmatizing,

stereotyping, or pathologizing reactions to people’s vulnerability.

Certain people and groups of people can be automatically assumed

to be more vulnerable than others.

The vulnerability of people who do not belong to those groups can be overlooked.

Responses to the problem:
1. Emphasize the complexity of vulnerability: shared, non dual,

unavoidable condition.

A complex concept of “vulnerability”:

Vulnerability is not only vulnerability to harm.

Defining vulnerability as openness to being affected makes it possible
to understand vulnerability as being open to many varied effects:

+ notonly injury and harm but also affection, care, and support.

All people share vulnerability as a basic capacity and an unavoidable condition.
Vulnerability can be thought as ambivalent and ambiguous:
« ambivalent means having the potential for two opposed effects:

both care and injury, sustenance and deprivation, affection and neglect.

« ambiguous means non-dual, holding together what seem
to be opposites and rejecting simple oppositions.

Responses to the problem:
1. Emphasize that vulnerability is a matter of processes.
2. Work to understand how those processes transform a vulnerability that all

people share into a vulnerability to harm that some experience more than others.
In other words, work to understand how unequal vulnerability to harm occurs.

A different ethical orientation:

Vulnerability itself is not the ethical problem.

The main ethical problem is inequality in vulnerability to harm.

« and that often the attempts of some people and government to make
themselves, and their countries, invulnerable increase other people’s
vulnerability to harm.

The injustice is the division of vulnerability where some people are protected
from harm and, as a consequence, others are more vulnerable to harm.
Ethical responsibility includes preventing this unjust division of vulnerability
and caring for those who are harmed because of it.

After the introduction, we exchanged ideas about how we conceive and create vul-
nerability in our work. We will give a short insight into the discussion by quoting
some statements of participants:
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Which of these ways of thinking about vulnerability
are most common in your work?

))

))

)) ulnerability is a label that we have to “search for” to support people asking

for their human rights. Do we make people vulnerable through our work?

What, in your view, are the “pros and cons”
of any of these different definitions of vulnerability
and ways of thinking about aspects of vulnerability?

In your work, what processes are used
to observe and document vulnerability?

How do these processes affect how you think

about vulnerability? Does your personal perception

of what it means for people to be vulnerable align with
how the term “vulnerable persons” is used officially?

and other systems of oppression with this document. Why do you build buildings

that can’t be entered by everyone?

)) People who wrote the “Aufnahmerichtlinie” didn’t want to smash the patriarchy

?

) long will that be the case?
)) Can vulnerability be empowering? It depends on the context. In the Black Lives

How to determine vulnerability? People don’t want to be called vulnerable,
in the asylum process it can be helpful but maybe just for that moment, for how

Matter movement for example, showing vulnerability together can be powerful
and is slowly changing society.
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A legal framework helps us to do our work, but people need more than that.

Am | declaring vulnerability myself or are others doing it? Vulnerability in our field

always seems to be depended on the judgement of others.

There is this 10-year-old fight about the concept of vulnerability in our field,
| wonder why does it come up more at the moment? And if | say that vulnerability

is strength, am | valuing strength more than weakness? | think connecting through

vulnerability is powerful, but that’s not always possible.

Isn’t vulnerability - if you see it as weakness, which is the rather dominant view on

vulnerability - in general a problem in societies which favor strength and

resilience? Who wants to be vulnerable in this context? How we can shift this

Vulnerability enables human connection. But there is also an unjust division of

vulnerability throughout society.

How can people who are marginalized - whether because they belong to a social

group or because they are labeled “vulnerable”- be empowered?

Can people be empowered to self-label as “vulnerable” rather than

only be labeled by others to gain access to resources without being stigmatized?
How could that be possible?

No one should have to live in camps. Everyone is vulnerable in that situation.

The slogan “Nothing about us without us” is not always easy in our practical work.
| was working in a shelter before and | had the assumption: | already know what

people need, | don’t need to listen to people. That was paternalistic, but we were
also always understaffed, there was no time to listen to people, that’s where

it starts. People in the shelter tried to explain in German what they need, but then
staff would respond in another language because it was easier. Empowerment is
not going well in that case.

In general, it’s a very stressful situation, if you have to expose yourself as
vulnerable and ask the environment for a better treatment, it’s a dilemma.

Itis within our differences that we are both most powerful and most vulnerable,
and some of the most difficult tasks of our lives are the claiming of differences
and learning to use those differences as bridges rather than barriers between us.
Audre Lorde
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Maybe the question ,,should” rather be: How can | support people best in this
stressful process of being perceived as or labeling themselves as vulnerable?

If we are not in touch with injustice and the resulting vulnerability,

because we are not living or working in that context, we can have the delusion

that it’s not happening. But if you are in touch with it, you also have the strength
to fight against it.

Our own display of vulnerability can also be motivating and push
ourselves to resist injustice.

often feel uncomfortable with my power as a psychologist to define another
person’s vulnerability in the asylum process. | try to give people a voice

rather than talking about them. That’s a framing which helps me. | try to share m
power in the process.

Discrimination against myself makes me connect with other peoples’
struggles more. There’s a driving part within myself as well, a connecting part,
which wants to counteract isolation by sharing and organizing.

As a psychologist or therapist, you’re very exposed to what people
had to experience, sometimes that feels vulnerable as well, second hand
witnessing these experiences.

y
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15.Workshop 7: The importance

of self-organization
as a tool of resistance

JENNIFER KAMAU, International Women* Space

Reflexionen zu dem Workshop ,,The importance
of self-organisation as a tool of resistance* von
Jennifer Kamau von International Women* Space

aufgezeichnet von LYNN KLINGER, Xenion e.V.

»All of this keeps us really busy doing what we are doing, thinking creating a
change...”“ bemerkt Jennifer Kamau, die den Workshop leitet, abschlief’end, ,,But
we are not getting change with what we are doing that way, we need a more
radical change*.

Aber wie gelangen wir dorthin? Wir sind bei der BAfF-Tagung 2021, online, bei oben
genanntem Abschluss-Workshop. Die Teilnehmenden setzen sich zusammen aus
Mitarbeitenden von PSZ, Beratenden, Sozialarbeitenden, Psycholog*innen und ver-
einzelt an Hochschulen Arbeitenden. Obwohl der Workshop explizit angekiindigt
ist fiir Menschen mit Migrationserfahrung, besuchen nicht nur, aber zu grof3en Teilen
von mir als weil gelesene Menschen den Workshop. Ich auch, mit einer Stelle als
Sozialarbeiterin und Beraterin, mit deutschem Pass. Allein das sagt schon etwas
darliber aus, wer oft in den aktuellen Strukturen in welcher Position wie vertreten
ist und welche Perspektive hat. Dieser Beitrag ist eine Mischung aus der Wiedergabe
der Workshop-Inhalte und eigener Reflexion.

Jennifer Kamau er6ffnet den Workshop mit einem Bericht ihrer Erfahrung von der
Oranienplatz-Bewegung, die 2012 begann. Sie hebt hervor, dass der Glaube daran,
etwas zu verandern, stark gewesen sei und erzahlt von den Herausforderungen logis-
tischer, politischer und personlicher Art. Logistische Herausforderungen seien ver-
schiedene Sprachen und damit eine erschwerte Kommunikation gewesen. Die
Asylverfahren liefen zudem weiter, manche Menschen mussten aufgrund der Resi-
denzpflicht nach Berlin pendeln. Das Wetter wurde im Winter zur Herausforderung,
sodass die Gerhart-Hauptmann-Schule besetzt wurde, was daraufhin mit der Bewe-
gung koordiniert werden musste. Persénliche Herausforderungen seien Sexismus
und Patriarchat sowie der Mythos gewesen, afrikanische Frauen* seien nicht politisch.
Als politischer Aspekt sei das Versagen des Staates liberwaltigend, grundlegende
Bedurfnisse zu erfiillen. Aufgrund des Systems hatten viele Menschen psychische
Probleme gehabt. Menschen, die Teil der Zukunft dieses Landes sein wiirden. Fir
soziale Veréanderung, so Jennifer Kamau im Fazit, brauche es eine engagierte Com-
munity, die uns alle zusammenbringt. ,,What are you able to do? What is political
and cannot be undone - but can be adressed when organised politically?*, seien
Fragen, die wir uns stellen mussten.
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In Gruppenarbeiten betrachteten wir die Herausforderungen in unserer Arbeit, wie
uns dies personlich betrifft und welche politischen Aspekte und Ergebnisse eines
repressiven Systems dahinterstecken. Ein Teil der Ergebnisse deckt sich mit meinen
Erfahrungen aus der Praxis: die Unterstiitzung fiir Menschen, die in die PSZ/Bera-
tungsstellen kommen, ist begrenzt aufgrund von nicht ausreichenden therapeuti-
schen Versorgungsmoglichkeiten, ungentigender Anbindung von Ratsuchenden
an Beratungsstrukturen in landlichen Gebieten, eingeschrankt durch Diskriminie-
rung aufgrund von Sexualitat oder Gender und nicht zuletzt aufgrund von Rassis-
mus(erfahrungen). Meiner Beobachtung nach kann in der Beratungsrolle dadurch
oft ein Geflihl von Machtlosigkeit und Frustration dariiber, nichts Hilfreiches anbie-
ten zu kdnnen entstehen. Auch sind wir Beratenden personlich von den Geschichten
beriihrt bis - bei eigenen Themen und/oder Erfahrungen - getriggert. Ich erlebe in
meiner Arbeit oft, dass das System, das Menschen, die Flucht und Trauma erlebt
haben, unterstiitzen soll, anstelle zu helfen, eigentlich ein ,,Integrations“hinderungs-
ystem ist. Beispiele dafiir im Asylverfahren oder bei anderen Aufenthaltserlan-
gungsversuchen (z.B. bei Duldung nach §60b AufenthG) sind Arbeitsverbote, Resi-
denzpflicht, fehlende Moglichkeiten fiir Teilnahme an Deutschkursen oder Bestrafung
bei sogenannter ,fehlender Mitwirkung®. ,,The system makes people vulnerable,
creates a broken society that will be part of the future of this country*, sagt
Jennifer Kamau. Ich stimme zu: wenn das System Menschen daran hindert, wirk-
lich anzukommen, sich ,,sicher® zu fiihlen, Moglichkeiten zu finden sich einzubringen,
und ein soziales Netzwerk aufzubauen, dann werden Menschen, die es oft schon
sind, noch mehr belastet, sodass sie nicht in ihre und die Zukunft der Gesellschaft
investieren kénnen.

Auch mit meiner Stelle als Beraterin arbeite ich diesem System letztendlich zu. In
der Beratungsarbeit und auch in den Therapien mit Menschen im Asylverfahren
arbeiten wir mit den gegebenen Méglichkeiten innerhalb des Systems und stoRRen
dabei allzu oft auf (nicht nur nationale) Grenzen. Fiir die einzelnen Menschen ver-
suchen wir - manchmal vergeblich - Verbesserungen zu erwirken. Wie radikal die
Verdnderungen sein kdnnen bleibt innerhalb des gegebenen Systems fraglich.
Komplett auRerhalb des bestehenden Systems zu agieren, ist jedoch schwer mog-
lich. Menschen die sich im Asylverfahren befinden und womoglich traumatisiert
sind in ihren akuten Notlagen nicht mehr zu unterstltzen, kann meiner Meinung
nach auch nicht zielfiihrend sein. Wenn wir aber nicht vollstandig auBerhalb des
Systems agieren konnen, wie positionieren wir uns innerhalb?

Mit dem Eingangszitat im Hinterkopf miissen wir uns immer wieder fragen: inwie-
fern renneich ,nur noch“ den akuten, vom System kreierten Problemen hinterher
und inwiefern habe ich auch die systemische Ebene im Blick und versuche, die
Probleme dort zu verdndern? Was halt uns beschaftigt, und wie kdnnen wir uns
immer wieder davon l6sen? In die Auseinandersetzung mit diesem Dilemma - v.a.
fiir weilBe Personen - gehért auch das Thema White Saviourism, das auch in dem
Workshop thematisiert wurde. Dafiir gingen wir in eine zweite Gruppenarbeits-
phase, auch mit der Frage, wie die bisherigen Punkte in andere politische Heran-
gehensweisen umgesetzt werden kdnnen. ,Hm, ich merke, das Thema White savi-
ourism triggert mich irgendwie®, sagte eine teilnehmende Person. Ich frage mich:
warum genau, was liegt dahinter? Habe ich als weife Person in meiner Sozialisie-
rung gelernt, dass ich helfen soll und inwiefern ist das Teil meiner Beratungsarbeit?
(Post)kolonialismus und rassistische Strukturen haben uns von Geburt an geprégt,
tun es weiterhin und starken dabei verschiedene Positionen von Macht bzw.
schaffen Unterdriickungsverhaltnisse und -mechanismen, sowohl fiir Beratende
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als auch fur Ratsuchende. Als Beraterin ,weggucken“ kann ich sie nicht, diese Ver-
haltnisse.

Das Endziel, wie so oft in der Sozialen Arbeit, heifst auch hierim Hinblick auf Rassismus-
kritik, meine Position/Stelle letztendlich unnotig zu machen. Das ist ein weit ent-
ferntes Endziel und wiirde moglich durch eine Gesellschaft frei von Rassismus,
ohne nationalen Grenzen, die Bewegungen hindern und Menschen entweder benach-
teiligen oder fordern. Wir kdnnen jedoch im Kleinen Schritte in die richtige Rich-
tung gehen. Ich, als weil3e Person mit deutschem Pass, kann die Machtverhéltnisse
bewusst machen, so viel wie moglich reflektieren, Diskussionen anregen, Privilegien
und damit eingeschrankte Perspektiven im Blick haben und immer wieder versuchen,
Hierarchien abzubauen, Rassismuserfahrungen und das grundlegend rassistische
System proaktiv anzusprechen, um es sichtbar zu machen, auch um Diskriminie-
rungserfahrungen nicht individualisiert erlebt sein zu lassen. Vor allem kann ich
versuchen, moglichst viel Raum zu schaffen fiir Menschen mit Flucht- und/oder
Rassismuserfahrung, ob im Kollegium, in der Beratung und tberall. Und nicht zu-
letzt versuchen, peer-to-peer Beratung zu unterstitzen und Vielfalt im Team zu for-
dern. Auch das betont Jennifer Kamau: ,,Peer to peer creates space and a sense of
trust, takes the agency and expertise of the community*.

Als Herausforderung bleibt das standige Streben, es besser zu machen, Verande-
rungen herbeizurufen und nicht aufzugeben. Am Ende des Workshops habe ich das
Gefiihl jetzt kdnnte er richtig beginnen. Viele Fragen und Punkte liegen offen und
kénnen und miissten diskutiert werden. ,,How do we formulate political demands
that address the challenges of working within the system and white saviourism
and other political approaches?* fragt Jennifer Kamau und fihrt fort: ,,Find a
message to position ourselves. Continuing like this, we are helping the system to
create the problem we are treating. Is it enough what we are doing? Is it effective?
What else can be affected?*. Wir brauchen radikale Veranderungen, im Kleinen und
im GroRen.
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16.Digitaler Blichertisch

BAfF - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft

der psychosozialen Zentren fiir Fliichtlinge und Folteropfer e.V.

Webseite: http://www.baff-zentren.org

Zum Weiterlesen:

BAfF e.V. (2020): ,/dentifizierung besonderer Schutzbediirftigkeit
am Beispiel von Personen mit Traumafolgestérungen.
Status quo in den Bundesldindern, Modelle und Herausforderungen®

BAfF e.V. (2020): ,,Versorgungsbericht zur psychosozialen Versorgung
von Fliichtlingen und Folteropfern in Deutschland“ 6. aktualisierte Auflage

BAfF e.V. (2020): ,,Trauma, Empowerment und Solidaritdt.

Wie kénnen wir zu einem verantwortungsvollen und erméchtigenden
Umgang mit Trauma beitragen?“

k

BAfF e.V. (2020): ,,Living in a box. Psychosoziale Folgen des Lebens
in Sammelunterkiinften fiir gefliichtete Kinder*.

BAfF e.V. (2020): ,,Wir miissen reden.“ Rassismus thematisieren
in mehrheitlich weifRen Beratungs- und Therapiestrukturen im Kontext Flucht

BAfF e.V. (2020): ,,Struggling for Justice.
The Work of Human Rights Defenders in the North Caucasus.*

BAfF e.V. (2020): ,,Rehabilitation for refugee survivors of torture
in three European countries*

Weitere Veroéffentlichungen:
http://www.baff-zentren.org/veroeffentlichungen-der-baff/

@ Newsletter: http://www.baff-zentren.org/newsletter/
Q Twitter: https://twitter.com/BaffeV
ﬁ Facebook: https://www.facebook.com/baffev

@ Instagram: https://instagram.com/baffev
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www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2021/03/BAfF_Struggling-for-justice_2020-1.pdf
www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2021/02/BAfF_Rehabilitation-for-refugee-survivors_2020.pdf
www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2021/02/BAfF_Rehabilitation-for-refugee-survivors_2020.pdf
http://www.baff-zentren.org/veroeffentlichungen-der-baff/
http://www.baff-zentren.org/newsletter/
https://twitter.com/BaffeV
https://www.facebook.com/baffev
https://instagram.com/baffev

Zentrum UBERLEBEN gGmbH

Webseite: https://www.ueberleben.org/

Informationsmaterialien (iber die Angebot fiir gefliichtete Menschen und
Migrant*innen im Bereich Behandlung und Psychotherapie im Zentrum
UBERLEBEN finden Sie hier: https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/
infomaterial-behandlung/

Informationsmaterialien des Zentrum UBERLEBEN zu den Angeboten im
Bereich ,Berufliche Orientierung und Qualifizierung® fiir gefliichtete Menschen
und Migrant*innen: https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/infomaterial-
berufliche-qualifikation/

Von beruflicher und sozialer Integration, Giber Beratung im Asylverfahren,

bis zur psychologischen Unterstiitzung - hier finden Sie einen Uberblick tiber
die Angebote im Zentrum UBERLEBEN: https://www.ueberleben.org/
hilfe-finden/infomaterial-beratung/

Die wissenschaftliche Spezialbibliothek im Zentrum UBERLEBEN sammelt
Literatur und andere Informationstrager zu spezifischen Folgen von Folter,
Verfolgung und Extremtraumatisierung. Hier finden Sie alle Kontaktinformationen

auf einen Blick: https://www.ueberleben.org/wp-content/uploads/2019/09/
Flyer_Bibiothek_Abteilungsflyer_DE_20190912.pdf

@ Newsletter: https://www.ueberleben.org/neuigkeiten/newsletter-abonnieren-2/
Q Twitter: https://twitter.com/ZentrumUE
ﬂ Facebook: https://www.facebook.com/zentrumueberleben/

@ Instagram: https://www.instagram.com/zentrumueberleben/

76


https://www.ueberleben.org/
https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/infomaterial-behandlung/
https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/infomaterial-behandlung/
https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/infomaterial-behandlung/
https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/infomaterial-behandlung/
https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/infomaterial-berufliche-qualifikation/
https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/infomaterial-berufliche-qualifikation/
https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/infomaterial-berufliche-qualifikation/
https://www.ueberleben.org/hilfe-finden/infomaterial-berufliche-qualifikation/
https://www.ueberleben.org/
hilfe-finden/infomaterial-beratung/
https://www.ueberleben.org/
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https://twitter.com/ZentrumUE
https://www.facebook.com/zentrumueberleben/
https://www.instagram.com/zentrumueberleben/
https://www.ueberleben.org/wp-content/uploads/2019/09/Flyer_Bibiothek_Abteilungsflyer_DE_20190912.pdf

XENION Psychosoziale Hilfen fiir politisch Verfolgte e.V.

Webseite: https://xenion.org

Zum Weiterlesen:

Kleefeldt, E. & Meyeringh, J. (2017): Flucht und Migration in der Adoleszenz.
In: PiD - Psychotherapie im Dialog, 18(02): 46-50.

Esther Kleefeldt (2018). Resilienz, Empowerment und Selbstorganisation
gefliichteter Menschen. Stirkenorientierte Ansdtze und professionelle
Unterstiitzung. Fluchtaspekte: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.
com/themen-entdecken/psychologie-psychotherapie-beratung/psychothera-

pie-psychosoziale-beratung/psychoanalyse-psychotherapie/14148/resilienz-
empowerment-und-selbstorganisation-gefluechteter-menschen

@ Newsletter: E-mail an info@xenion.org
o Twitter: https://twitter.com/xenion86
ﬂ Facebook: https://www.facebook.com/xenionpsychosozialehilfenev/

@ Instagram: https://www.instagram.com/xenion_ev/
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https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/psychologie-psychotherapie-beratung/psychotherapie-psychosoziale-beratung/psychoanalyse-psychotherapie/14148/resilienz-empowerment-und-selbstorganisation-gefluechteter-menschen
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/psychologie-psychotherapie-beratung/psychotherapie-psychosoziale-beratung/psychoanalyse-psychotherapie/14148/resilienz-empowerment-und-selbstorganisation-gefluechteter-menschen
mailto:info%40xenion.org?subject=
https://twitter.com/xenion86
https://www.facebook.com/xenionpsychosozialehilfenev/
https://www.instagram.com/xenion_ev/

Schwulenberatung Berlin gGmbH

Webseite: https://schwulenberatungberlin.de/angebote/queer-refugees/

Zum Weiterlesen:
https://schwulenberatungberlin.de/post/empowerment-fuer-schwule-lesbi-
sche-bisexuelle-sowie-trans-und-inter-gefluechtete-eine-handreichung-fuer-
beratung-und-unterstuetzung/

https://schwulenberatungberlin.de/post/handreichung-fuer-dolmetscher-innen/

https://schwulenberatungberlin.de/post/rechtliche-expertise-zugang-zu-trans-
spezifischen-medizinischen-leistungen-fuer-personen-im-asylverfahren/

https://schwulenberatungberlin.de/post/rechtliche-expertise-zur-eheschlies-
sung-von-Isbt-gefluechteten/

https://schwulenberatungberlin.de/post/rechtliche-expertise-zugang-zu-trans-
spezifischen-medizinischen-leistungen-fuer-personen-im-asylverfahren/

Stellungnahmen im Sinne der Umsetzung des besonderen Schutzbedarfs in Berlin:
https://schwulenberatungberlin.de/aktuelles?tab=stellungnahmeniblog

Material von verschieden Organisationen aus ganz Deutschland:
https://www.queer-refugees.de/material/

@ Kontakt: info@schwulenberatungberlin.de
ﬁ Facebook: https://de-de.facebook.com/Schwulenberatung/

@ Instagram: https://instagram.com/schwulenberatung_berlin
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	1.	“Setting the basis”: (juristische) Einführung und Begriffsklärung
	Anna Suerhoff, Deutsches Institut für Menschenrechte

	2.	Aspekte der Praxis: Über Grenzen und Möglichkeiten der Zuschreibung von Vulnerabilitäten
	David Keller, Zentrum ÜBERLEBEN; Falk Wachsmann, Schwulenberatung Berlin GmbH; Helen Deffner, Flüchtlingsrat Sachsen-AnhaltModeration: MONIQUE MORISSE, Zentrum ÜBERLEBEN und STEPHAN JÄKEL, Schwulenberatung Berlin GmbH

	3.	Wer ist „vulnerabel“? Philosophisch-ethische Reflexion eines ambivalenten Konzepts
	Sylvia Agbih, Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie, Universität Bielefeld

	4.	Are we vulnerable or are we made vulnerable?
	Jennifer Kamau, International Women* Space

	5.	Blick an die europäischen Außengrenzen aus juristischer, politischer und aktivistisch-praktischer Perspektive
	Clara Anne Bünger, Equal Rights Beyond Borders; Marie von Manteuffel, Ärzte ohne Grenzen; Tareq Alaows, Seebrücke Berlin

	6.	Vom Glücksspiel zum geordneten System. Status quo, Modelle und Herausforderungen
	Lisa vom Felde, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e. V.)

	7.	Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschen
	Ullika Borkamp, KuB Berlin; Simon Ebner, AWO Mitte; Ayleen Güngor, BBZ Berlin; Ulrich Hundt; BZSL e. V.; Moderation: Jan Drunkenmölle, Xenion e. V.

	8.	Besondere Schutzbedürftigkeit und die Realitäten der Versorgung
	Louise Biddle, Universität Heidelberg; Kayvan Bozorgmehr, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Universität Bielefeld

	9.	Workshop 1: Machtkritische Perspektiven auf die (Beratungs-)Arbeit zu Schutzbedürftigkeit
	Rafia Shahnaz, GLADT - Selbstorganisation von Schwarzen und of Color Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*, Inter* und Queere Menschen in Berlin

	10. Workshop 2: InTo Justice: Interdisziplinäre Sachverhalts­aufklärung bei Folterfolgen
	Christian Cleusters, MFH Bochum; Felix Mayer/ Lisa König, Rechtsmedizin Düsseldorf; Thomas Wolter/ Christopher Hochscheid, Rechtsmedizin Gießen; Carina Heyde/Felix Ahls, PSZ Düsseldorf; Leonie Teigler, BAfF e. V.

	11. Workshop 3: Modelle der Identifizierung von Schutzbedarfen. Good Practice und Herausforderungen.
	Alva Träbert, Rosa Strippe e. V.; Lea Flory, BAfF e. V.; Caroline Gritschke, amnesty international Stuttgart; Heike Martin, Refugio München; Lena Ottensmeier, GGUA Münster
	Caroline Gritschke – Themengruppe „Refugees helfen“, Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg
	Lena Ottensmeier, Psychosoziale Erstberatungsstelle Zentrale Unterbringungseinrichtung Münster

	12. Workshop 4: Gleich und doch anders. Beratung von LSBTI* Geflüchteten
	Falk Wachsmann, Danijela Remer, Schwulenberatung Berlin gGmbHProtokoll: Hans Kalben, Schwulenberatung Berlin gGmbH

	13. Workshop 5: Psychosoziale Zentren als Orte interdisziplinärer Zusammenarbeit – Potenziale, Herausforderungen und Grenzen
	Luciana Degano Kieser, Oliver Göbel, David Keller, Monique Morisse, Friederike Schwarzkopf, Leandra Kuhn, Zentrum ÜBERLEBEN

	14. Workshop 6: Expanding the lens of vulnerability
	Dr. Erinn Gilson, Merrimack College, USA

	15. Workshop 7: The importance of self-organization as a tool of resistance
	Jennifer Kamau, International Women* Space
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